
Stadt Freiburg im Breisgau M 8334 D – Freitag, 11. Februar 2022 – Nr. 809 – Jahrgang 35

AMTSBLATT

Stadt Freiburg im Breisgau
Presse- und Öffentlichkeitsreferat 
Rathausplatz, 79098 Freiburg 
Verantwortlich für den Inhalt:  
Martina Schickle

Redaktion: Eberhard Heusel, Stella 
Schewe-Bohnert, Linda Widmann 
Telefon: 2 01-13 41, -13 42, -13 45 
E-Mail: amtsblatt@stadt.freiburg.de 
Fotos: Patrick Seeger

Auflage: 106 000 Exemplare  
Erscheinungsweise, Verteilung: 
alle 14 Tage freitags an alle Haushalte
Reklamationen und Newsletter: 
www.freiburg.de/amtsblatt.

Das Amtsblatt liegt außerdem in 
der Bürgerberatung im Rathaus und 
in den Ortsverwaltungen aus. Eine 
Online-Version ist im Internet unter 
www.freiburg.de/amtsblatt abrufbar.

Verlag und Anzeigen: Freiburger 
Stadtkurier Verlagsgesellschaft mbH, 
79098 Freiburg, Tel. 0761 / 20 71 90
Herstellung: Freiburger Druck GmbH 
& Co. KG, 79115 Freiburg

Viel Unterstützung: Zusammenhalt auf „unserfreiburg.de“

Viel Arbeit: Die Ochsenbrücke wird rundum saniert

Viele neue Erfahrungen: Alltag ohne (eigenes) Auto

Viele Zahlen: Standesamt stellt Jahresbilanz vor

Halbzeit: 
Der Ausbau 
von Fuß- und 
Radwegen 
geht voran. 
Wir zeigen, 
welche Pro-
jekte bereits 
erledigt sind 
– auf Seite 5.

Publikums
liebling: 

Corona zum 
Trotz lief 2021 
für die Städti-
schen Museen 

gar nicht so 
schlecht. Ihre 

Bilanz steht 
auf Seite 9.

Klarer, übersichtlicher, leichter zugänglich
Neuer Online-Auftritt der Stadt: „freiburg.de“ hat ein frisches Layout bekommen

Die städtische Homepage 
„freiburg.de“ hat ein 

neues Design: Ihr Layout 
ist klarer und übersichtli
cher, und – ganz  wichtig – 
sie ist für alle zugänglich, 
sprich barrierefrei. Außer
dem wurde die  Startseite 
rundum erneuert.

Eine neue Navigation er-
leichtert den Zugang zu allen 
zentralen Infos, Serviceange-
boten und Kontaktmöglich-
keiten. Auch die Social-Me-
dia-Kanäle sind jetzt auf der 
„Social Stage“ der Startseite zu 
finden, in Echtzeit und daten-
schutzkonform. So werden die 
städtischen News gebündelt  
dargestellt und das Dialogan-
gebot ausgebaut.

„Das neue Layout ist frisch 
und übersichtlich“, so Ober-
bürgermeister Martin Horn. 
„Zentrale Infos, Services, Kon-
takte und Beteiligungstools 
sind einfach und schnell zu 
finden. Dabei stehen Barrie-
refreiheit und Datenschutz an 
oberster Stelle.“

Seit Jahren arbeitet die Stadt 
daran, ihre Webseiten tech-

nisch barrierefrei zu machen – 
ein zentraler Baustein ihrer Ge-
samtstrategie Inklusion. Erster 
Bürgermeister Ulrich von 
Kirchbach betont: „Um Inklu-
sion zu verwirklichen und die 

Teilhabe aller zu ermöglichen, 
gilt es, weiterhin Barrieren ab-
zubauen – auch digitale.“

Außerdem wurde das De-
sign „responsiv“ entwickelt: 
Das bedeutet, dass es sich an 

die Bildschirmgröße aller End-
geräte anpasst. Dabei gilt „mo-
bile first“, aber nicht „mobile 
only“. Es spielt keine Rolle, ob 
ein Computer, ein Smartphone 
oder ein Tablet verwendet wird. 

„Unabhängig von den individu-
ellen technischen Voraussetzun-
gen kann jede und jeder schnell 
und komfortabel auf städtische 
Informationen zugreifen“, be-
tont Martina Schickle, Leiterin 

des für das Projekt verantwort-
lichen Presse- und Öffentlich-
keitsreferats.

Informationen zu Bürger-
services und Onlinediensten, 
wie Fahrzeug anmelden oder 
Knöllchen bezahlen, sind wei-
terhin über das Landesportal 
„service-bw“ eingebunden. 
Auch stehen in der Pandemie 
bewährte Services wie die Co-
rona-Teststellen-Übersicht, die 
Impfangebote oder die Zahlen 
zur Inzidenz weiterhin auf dem 
Corona-Portal bereit.

Die Seiten wurden komplett 
„inhouse“ konzipiert, gestaltet 
und umgesetzt. Dafür hat die 
Online-Redaktion im Presse-
referat seit vergangenem Som-
mer im Hintergrund an Screen-
design, Struktur, Usability und 
User-Experience gearbeitet 
– im laufenden Betrieb neben 
dem Tagesgeschäft.

Die kommenden Wochen 
könnten noch einige Darstel-
lungsfehler zum Vorschein 
bringen, die sich im Zuge der 
Umstellung ergeben. 

Hinweise auf fehlerhafte Seiten 
können gern direkt an internet@
stadt.freiburg.de gesandt werden.

Neuer Look: Wer „freiburg.de“ aufruft, trifft als Erstes auf diesen Blickfang. Darunter finden sich alle wichtigen Infos. 

„Wenn nicht in 
Freiburg, wo dann?“
Freiburg soll einen Ruhewald bekommen

In seiner jüngsten Sitzung 
hat sich der  Gemeinderat 

für einen Ruhewald ausge
sprochen. Der Eigenbetrieb 
Fried höfe soll Standorte 
 genauer untersuchen und 
ein Konzept  entwickeln. 
Außerdem wird geprüft, 
ob ein privater  Betreiber 
infrage käme.

Die Bestattungskultur befin-
det sich im Wandel, der Trend 
geht Richtung Urne: Ihr Anteil 
an Bestattungen liegt inzwi-
schen bei 70 Prozent. Auch die 
Nachfrage nach alternativen 
Bestattungen wie unter Bäu-
men auf Friedhöfen oder in 
Ruhewäldern nimmt stetig zu. 
Bislang aber gibt es in Freiburg 
keinen Ruhewald, im Umland 
dagegen schon, etwa bei Ober-
ried, Wittnau und Endingen.

Daher hatten die Fraktionen 
der Grünen, SPD/Kulturliste, 
Eine Stadt für alle, JUPI, FDP/
BfF, Freie Wähler sowie Frei-
burg Lebenswert die Verwal-
tung 2020 aufgefordert, Stand-
orte zu finden und ein Konzept 
zu erstellen. Erste Ergebnisse 
liegen vor: Infrage kämen unter 
anderem die Eichhalde in Her-

dern und das Sternwaldeck in 
der Wiehre – beide sollen ge-
nauer untersucht werden.

Allerdings beurteilt das für 
das Friedhofentwicklungskon-
zept zuständige externe Büro 
die Einrichtung eines Fried-
walds auch kritisch. Durch das 
zusätzliche Angebot könnten 
noch mehr Flächen auf den 
städtischen Friedhöfen unge-
nutzt bleiben. Das könnte sich 
sowohl negativ auf den städti-
schen Haushalt als auch auf die 
Gebühren auswirken.

Daher hatten die Grünen, 
die FDP/BfF und die Freien 
Wähler vorgeschlagen, den Ru-
hewald in die Hände eines pri-
vaten Betreibers zu geben, oder 
das zumindest in Erwägung zu 
ziehen. „Warum sollten wir uns 
nicht anschauen, wie andere 
das handhaben?“, begründete 
Grünen-Stadträtin Maria Hehn 
den interfraktionellen Antrag. 
Für den Ruhewald spreche, 
dass die Stadt über 5000 Hektar 
eigenen Wald verfüge und für 
sich in Anspruch nehme, welt-
offen zu sein. „Ein Ruhewald 
passt so sehr zu Freiburg, dass 
man sich fragen müsse: Wenn 
nicht in Freiburg, wo dann?“  

Einigung im Stadionstreit
Vergleich zwischen Klägern, Stadt Freiburg, Sportclub und Regierungspräsidium

Der Rechtsstreit zwischen 
den sechs  Klägerinnen 

und Klägern aus dem 
Stadtteil Mooswald und 
der Stadiongesellschaft 
ist beigelegt. Damit endet 
ein jahrelanger politischer 
Konflikt einvernehmlich.

Die Lösung wurde möglich, 
nachdem OB Horn auf die Klä-
gerinnen und Kläger zugegan-
gen war und Gespräche für eine 
außergerichtliche Einigung an-
geboten hatte. „Mit dem fairen 
Vergleich können beide Seiten 
gut leben. Dafür möchte ich 
mich bei allen Beteiligten be-
danken, insbesondere bei den 
Klägerinnen und Klägern“, so 
Martin Horn.

Die klagenden Anwohne-
rinnen und Anwohner aus dem 
Stadtteil Mooswald sahen sich 
durch das neue SC-Stadion, 
insbesondere aufgrund des zu 
erwartenden Sportlärms, in 
ihren Nachbarschaftsrechten 
verletzt. Nach nunmehr erfolg-
ter Fertigstellung des Stadions 
und der Aufnahme des Spiel-
betriebs einigten sich die Be-
teiligten auf einen Vergleich. 
Die Stadt möchte mit dem fol-
genden Entgegenkommen ein 
wichtiges Zeichen setzen und 

signalisieren, dass sie die be-
sonderen Belastungen für den 
Stadtteil Mooswald durch das 
neue SC-Stadion und durch an-
dere Bauvorhaben anerkennt:
• Die Stadt verpflichtet sich, 
die rund zehn Hektar große 
Waldfläche zwischen Padua-/
Granadaallee, Im Rehwinkel, 
Obere Lachen und Bahnlinie 
in den nächsten 30 Jahren nicht 
zu bebauen.
• Für Sanierung und Moder-
nisierung von Spielplätzen und 

Begegnungsstätten im Stadt-
teil Mooswald stellt die Stadt 
100 000 Euro zur Verfügung. 
• Für einen Zeitraum von zehn 
Jahren sichert die Stadt weitere 
Nutzungseinschränkungen für 
das Stadion zu. Insbesondere 
die Umwandlung in eine Multi-
funktionshalle und Großkon-
zerte oder Open-Air-Kinover-
anstaltungen mit mehr als 5000 
Gästen auf den Parkplätzen und 
Freiflächen des Stadions sind 
ausgeschlossen.

Im Sinne einer guten Nach-
barschaft werden im Gegenzug 
alle Rechtsstreitigkeiten beige-
legt. Der Vergleich muss noch 
vom Gemeinderat genehmigt 
werden, dessen breite Zustim-
mung gilt jedoch als sicher. 

Regierungspräsidentin Bär-
bel Schäfer zeigt sich zufrie-
den: „Durch den Vergleich 
erlangt unsere Baugenehmi-
gung Bestandskraft und bildet 
nun einen rechtssicheren und 
verlässlichen Rahmen für den 
künftigen Spielbetrieb im neu-
en Stadion.“ SC-Vorstand Oli-
ver Leki betonte die Rolle von 
Martin Horn. „Unser Dank geht 
an die vermittelnde Initiative 
des Oberbürgermeisters und an 
alle Beteiligten, die an diesem 
Ergebnis mitgewirkt haben.“

Auch die Vertreter der Klä-
ger zeigen sich mit der nun 
gefundenen Einigung zufrie-
den: „Wenngleich sich im ge-
richtlichen Verfahren bestätigt 
hat, dass die Bedenken der 
Anwohner im Hinblick auf das 
Stadionprojekt nicht grund-
los waren, sind wir doch der 
Überzeugung, dass die nun 
gefundene Einigung nicht nur 
für unsere Mandanten, sondern 
den gesamten Stadtteil einen 
Mehrwert bietet.“ 

Läuft: Im Stadion kann der Ball jetzt uneingeschränkt rollen.
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Querformat

Zusammenhalt 
sichtbar gemacht

So wie die Fahrzeuge auf dem Bild von 
einem unsichtbaren Faden verbunden zu sein 
scheinen, so ist es auch mit dem Zusammen-
halt in der Stadt: Er ist selten laut, drängt 
sich nie in den Vordergrund – und ist doch da, 
wenn man ihn braucht. Und manchmal ist er, 
wie mit einer Langzeitbelichtung, sogar zu se-
hen: Auf der Internetseite „unserfreiburg.de“ 
haben sich binnen 14 Tagen mehr als 17 000 
Freiburgerinnen und Freiburger mit ihrer 
Unterschrift zu Vernunft, Verantwortung und 
Solidarät in der Coronapandemie bekannt. 
Der Aufruf gibt der Müdigkeit und auch dem 
Unverständnis über manche Einschränkung 
Raum, wendet sich aber entschieden gegen 
Beleidigungen, Bedrohungen und bewusste 
Regelverletzungen. Vertrauen in die Wissen-
schaft, Vernunft und ein verantwortungsvolles 
Miteinander – dafür stehen „unser Freiburg“ 
und die stetig wachsende Zahl der Unter-
zeichnenden. Denn die Liste, die mit pro-
minenten Vertreterinnen und Vertretern aus 
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, von Kirchen 
und Sozialverbänden beginnt, ist unendlich 
erweiterbar: mit einer Unterschrift auf  
www.unserfreiburg.de (Foto: P. Seeger)

Onlineveranstaltung: 
Zukunft Nachtleben
Wie die zukünftige Nachtkultur
beauftragte (a) unsere Stadt verändern 
kann: Mittwoch, 16.2. / 19 Uhr

Bald ist es soweit, der Gemeinderat entscheidet 
über das Stellenprofil einer zukünftigen Nacht-
kulturbeauftragten (a). Mit der Einrichtung einer 
Stelle, die die Nachtkultur unserer Stadt fördern 
soll, steht Freiburg nicht alleine da. Viele Kom-
munen bundesweit haben eine solche in den letz-
ten Jahren geschaffen. Das Bewusstsein dafür, 
wie wichtig eine bunte und vielfältige Nachtkul-
tur für ein prosperierendes Stadtleben ist, scheint 

Ruhewald – 
Rückkehr in die Natur

Bekanntermaßen ist die Bestattungskultur im 
Wandel, der sich auch in Freiburg bemerkbar 
macht. „Von vielen Freunden und Bekannten weiß 
ich, dass sie sich bereits mit dem Gedanken der 

eigenen Grabstätte in einem 
Ruhe wald vertraut gemacht 
haben“, so Stadträtin Gerlinde 
Schrempp, „und darauf muss 
der Gemeinderat reagieren.“

Die Vorschläge der Fried-
hofsverwaltung sind akzepta-
bel. Die zwei Standorte – ei-
ner in Herdern, der andere im 
Sternwaldeck –, die noch in 
der Auswahl sind, widerspre-

chen jedoch unserer Ansicht den Merkmalen eines 
Ruhe- beziehungsweise Friedwaldes. Eine solche 
Ruhestätte muss nicht zwingend mit dem ÖPNV 
erreichbar sein, auch zahlreiche Pkw-Stellplätze 
sind nicht erforderlich. Sinn und Zweck dieser Be-
stattungsart ist die Ruhe, die Rückkehr in die Na-
tur. Wenn ein Grab oft besucht werden soll, dann 
ist der herkömmliche Friedhof die richtige Bestat-
tungsstelle.

Aufgrund der absehbaren finanziellen Belastun-
gen durch die Einrichtung und den Betrieb eines 
Friedwaldes sehen wir es als notwendig an, die 
Vergabe eines Fried-/Ruhewaldes im Stadtwald 
Freiburg an einen der seit Jahren bundesweit täti-
gen Akteure einer Waldbestattungskultur ins Auge 
zu fassen. 

Eine andere Möglichkeit wäre, mit benachbar-
ten Gemeinden nach einem gemeinsamen Standort 
zu suchen, um so auch eine Konkurrenzsituation 
mit den bestehenden Friedhöfen in Freiburg weit-
gehend auszuschalten. Es wäre keine gute Idee, 
aufgrund der Errichtung eines Ruhewaldes die 
Kosten für alle Bestattungsarten in Freiburg in die 
Höhe zu treiben, diese sind bereits hoch genug.

Für eine gesunde 
regionale 
Landwirtschaft

In ihrem Positionspapier möchte die grüne 
Gemeinderatsfraktion das Essen in städtischen 
Schul- und Kitamensen sowie in städtischen Kan-
tinen komplett auf Bio umstellen. Gleichzeitig 
möchten sie regionale ErzeugerInnen stärken. 
Das beides nur schwer miteinander vereinbar ist, 
bleibt unerwähnt. Eine Biopflicht würde zahlrei-
che regionale Erzeuger von der Belieferung aus-
schließen. Hinzu kommt: In unserer Region kön-
nen nicht genügend Biolebensmittel produziert 
werden, um die Versorgung sicherzustellen. Bio-
lebensmittel aus weiter entfernten Regionen mit 
längeren CO2-intensiven Lieferwegen würden den 
Vorzug vor konventionell produzierten regionalen 
Lebensmitteln bekommen. Schwarzweißdenken 
über „gute“ Bioware und „schlechte“ konventi-
onelle Produkte wird der Realität ohnehin nicht 
gerecht. In unserer Region gibt es viele konventi-
onelle Betriebe, die nachhaltiger wirtschaften als 
manch zertifizierter Biobetrieb anderenorts. Das 
Gleiche gilt für die grüne Forderung, Schul- und 
Kitamensen schnellstmöglich auf rein vegetari-
sche Angebote umzustellen. Familienbetriebene 
Schwarzwaldhöfe wären von einer Belieferung 
ausgeschlossen, obwohl sie nachhaltige Weide-
wirtschaft betreiben, damit Biodiversität fördern 

Der Ruhewald kommt! 
Die Bestattungskultur befindet sich in einem 

grundlegenden Wandel, Wünsche nach alternati-
ven Bestattungsarten nehmen auch in Freiburg seit 

Jahren zu. Das Angebot hinkt 
aber der Nachfrage hinterher: 
„Wer sich in einem Ruhewald 
bestatten lassen möchte, kann 
seine letzte Ruhe bislang nicht 
auf Freiburger Gemarkung fin-
den. Denn Freiburg als eine 
der größten waldbesitzenden 
Kommunen in Deutschland 
verfügt bisher noch nicht über 
einen Bestattungsort im Wald 

– das möchten wir ändern“, so Stadträtin Maria 
Hehn. „Nach einer ersten Anfrage 2018 haben 
wir 2020 gemeinsam mit anderen Fraktionen die 
Stadtverwaltung aufgefordert, die Einrichtung 
eines Ruhewaldes in Freiburg ernsthaft zu erör-
tern und potenzielle Standorte zu untersuchen.“ 
Das Ergebnis wurde nun in einer Drucksache in 
den Gemeinderat eingebracht und der Grundsatz-
beschluss zur Einrichtung eines Ruhewaldes ge-
fasst. Von 16 geprüften möglichen Flächen sind 
am Ende einer transparenten, kriteriengeleiteten 
Suche zwei übrig geblieben: die Eichhalde in 
Herdern und das Sternwaldeck in der Wiehre. Wir 
haben an der Standortauswahl nichts auszusetzen; 
werden uns aber natürlich dafür einsetzen, dass 
offene Fragen beantwortet und Anregungen aus 
der Bürgerschaft in das weitere Verfahren einge-
speist werden. Die Stadtverwaltung wird nun ein 
Gesamtkonzept mit dem endgültigen Standort-
vorschlag erarbeiten und dies in den Gemeinde-
rat zur abschließenden Entscheidung einbringen. 
Wenn alles gut läuft, könnte der Ruhewald 2024 
seinen Betrieb aufnehmen.

Kultur im Sommer
Aufgrund der Coronapandemie und der damit 

verbundenen Einschränkungen konnte das Stadt-
jubiläum nicht wie geplant stattfinden. Eine Fol-
ge: Vom genehmigten Budget ist nun noch ein 
Betrag von über 300 000 Euro übrig. Gemeinsam 

mit anderen Fraktionen haben 
wir nun beantragt, dass diese 
Mittel für zusätzliche Kultur-
veranstaltungen im Sommer 
zur Verfügung gestellt werden.

„Die Kultur hat unter Coro-
na gelitten, ebenso Handel und 
Gastronomie in unserer Stadt. 
Deshalb wollen wir, dass der 
Überschuss des Stadtjubiläums 
genutzt wird, um im Sommer 
draußen zusätzliche Veranstal-

tungen zu ermöglichen“, so Anke Wiedemann, 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Beantragt 
wurde, dass in der Gemeinderatssitzung im Ap-
ril über die Mittelverwendung beschlossen wird. 
Dabei sollen auch die Erfahrungen, die in den 
letzten beiden Coronasommern mit zusätzlichen 
Festivals gemacht wurden, einfließen.

Die Grünen 
Tel. 70 13 23, fraktion@gruene-freiburg.de 
fraktion.gruene-freiburg.de

CDU 
Tel. 2 01-18 10, cdu-fraktion@stadt.freiburg.de 
cdu-fraktion-freiburg.de

JUPI 
Tel. 2 01-18 90, www.jupi-freiburg.de 
info@jupi-freiburg.de

Freie Wähler (FW) Tel. 2 01-18 50 
fraktion@freie-waehler-freiburg.de 
www.fraktion-freie-waehler.de

Expo Dubai:  
Risiken aufklären

Ursprünglich sollte das Baden-Württemberg-
Haus auf der Weltausstellung Expo Dubai zu 100 
Prozent durch Sponsorengelder finanziert werden. 
Letztlich musste aber das Land Baden-Württem-
berg einspringen und damit die Steuerzahlenden 
die Kosten tragen. Ein Untersuchungsausschuss 
des Landes hatte 2021 dieses Thema aufgearbei-
tet, offen blieb seinerzeit aber die Frage, ob das 
Land auch Ansprüche an die damaligen Projekt-
partner stellen kann. Presseberichten zufolge 
plant das Land nun Ansprüche zu stellen, darunter 
auch an die stadteigene Messegesellschaft FMMI.

Insgesamt hat das Land einen zweistelligen 
Millionenbetrag für das Baden-Württemberg-
Haus verausgabt. Wir Grünen sahen die Beteili-
gung der FMMI an der Projektgesellschaft zur Er-
richtung des Baden-Württemberg-Hauses schon 
immer kritisch. Ein finanzielles Risiko wurde 
immer verneint. Ebenso wurde dem Gemeinde-
rat bei der Entscheidung zur Beteiligung an der 
Projektgesellschaft 2019 der Eindruck vermittelt, 
dass das Projekt vollständig von Sponsoren finan-
ziert werde. 

Wir haben aufgrund der aktuellen Berichte in 
der Presse nun eine Anfrage gestellt und setzen 
uns für eine rasche Aufklärung auch im Auf-
sichtsrat der FMMI ein.

 A U S  D E N  F R A K T I O N E N  Die Beiträge dieser Seite werden inhaltlich von den Parteien und Gruppierungen im Gemeinderat verantwortet  
 (Kontaktmöglichkeiten siehe Adressleiste unten). Der Textumfang orientiert sich an der Anzahl der Sitze im Gemeinderat.

und zum Erhalt der traditionsreichen Kulturland-
schaft beitragen. Eine Umstellung auf Gemüsean-
bau kommt für sie nicht infrage, da es verboten 
ist, das dortige Grünland umzubrechen. 

Gegen eine grüne Bevormundung
Auch für die KonsumentInnen wäre diese 

Entscheidung problematisch. Ihnen möchten die 
Grünen jede Wahlfreiheit beim Mittagessen neh-
men. „Maßregelung von oben ist der falsche Weg. 
Wenn wir eine CO2-Reduktion erwirken wollen, 
dann müssen wir jeden Einzelnen hin zu einer 
Entscheidung für gesunde Ernährung bestärken“, 
so Stadtrat Bernhard Schätzle. Anderenfalls stim-
men viele SchülerInnen mit den Füßen ab und 
greifen zum Fleisch aus dem nächstgelegenen 
Imbiss. Die Fraktionsvorsitzende Carolin Jenkner 
ergänzt: „Wir lassen uns die regionale Butter nicht 
vom Brot nehmen! CO2-Einsparung ist wichtig, 
Selbstbestimmung ist aber auch ein hohes Gut. 
Einfach so eine Ernährungswende auszurufen, 
ohne mit allen AkteurInnen gesprochen zu haben, 
entspricht dem alten grünen Bevormundungsstil. 
Unsere Ernährung ist auch Teil unserer Kultur 
und jahrhundertelanger Tradition. Jede Strategie, 
die dort eingreift, muss gemeinsam mit der regi-
onalen Landwirtschaft und den BürgerInnen vor 
Ort umgesetzt werden.“

DIE GRÜNEN
im Freiburger
Gemeinderat
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ZUKUNFT NACHTLEBEN
WIE DIE ZUKÜNFTIGE 
NACHTKULTURBEAUFTRAGTE [A]  
UNSERE STADT VERÄNDERN KANN.

16. FEBRUAR 19 H WWW.JUPI-FREIBURG.DE

Mit Nils Runge Nachtmanager der Stadt Stuttgart 
Anna Blaich Vorständin Clubkultur BW + Bundes-
stiftung LiveKultur Markus Schillberg IG Sub- 
kultur Sergio Pax Stadtrat JUPI Fraktion
Moderation Maria Mena Stadträtin JUPI Fraktion

sich langsam in Politik und Gesellschaft zu festi-
gen. Diskutieren werden mit uns:

Nils Runge, Nachtmanager Stuttgart. Seit über 
einem Jahr ist er nun im Amt und tut schon genau 
das, was auch die Nachtkulturbeauftragte in Frei-
burg in Zukunft tun soll. 

Anna Blaich, Clubkultur BW & Bundesstif-
tung LiveKultur. Sie beschäftigt sich ehrenamt-
lich und beruflich seit Jahren mit dem Mehrwert 
des Nachtlebens für eine Kommune. 

Markus Schillberg, IG Subkultur. Ist bei De-
batten ums Freiburger Nachtleben nicht mehr 
wegzudenken und wird die Positionen der IG 
Subkultur in die Debatte einbringen.

Sergio Pax, Stadtrat JUPI und Mitglied des 
Kulturausschusses.  Beschäftigt sich politisch nun 
schon seit über acht Jahren mit der Förderung der 
Nachtkultur.

Moderation: Maria Mena (Stadträtin JUPI).
Den Einladungslink gibt es ab dem 16. Februar 
auf unserer Homepage. 
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Die Hallen sind voll
Mit dem überfälligen Vergleich rund um das 

neue Stadion an der Suwonallee ist für dieses nun 
auch die Nutzung zu den Zeiten möglich, zu de-
nen der SC Freiburg in der kommenden Spielzeit 
womöglich auf europäischer Ebene spielt. Für den 
SC und die ganze Stadt freut uns diese Einigung. 
Doch in ganz Freiburg haben viele weitere Verei-
ne noch immer große Probleme beim Finden von 
Hallen- oder Platzzeiten für den Trainings- oder 
Spielbetrieb. So groß ist die Nachfrage inzwi-
schen, dass von einzelnen Vereinen zu hören ist, 
dass sie gar keine neuen Mitglieder aufnehmen. 
Die maximalen Gruppengrößen seien erreicht, 
und für neue könnten keine weiteren Hallenzeiten 
beansprucht werden.

Dass einzelne Sportstätten aktuell nicht zur 
Verfügung stehen, etwa die seit 40 Jahren geplan-
te, 2017 fertiggestellte und 2018 aufgrund eines 
Wasserschadens bis heute stillgelegte Gerolf-
Staschull-Halle in der Bissierstraße, ist nur ein 
Teil des Problems. Vielmehr wächst unsere Stadt 
schneller, als in den vergangenen Jahren und 
Jahrzehnten Sportmöglichkeiten hinzugekommen 
sind. Und der Trend geht weiter: Auch im vergan-
genen Jahr hat Freiburg einen neuen Geburtenre-
kord verzeichnen können.

Sportvereine sind ein essenzieller Teil der At-
traktivität und Lebensqualität einer Stadt. Der 
Sportcampus im neuen Stadtteil Dietenbach wird 
hierfür unerlässlich sein. Der jetzt erreichte gute 
Kompromiss zwischen Walderhaltung und neuen 
Sportflächen darf nicht noch weiter beschnitten 
werden.

Aber auch darüber hinaus müssen weiter alle 
Möglichkeiten ausgelotet werden, das Sportan-
gebot zu erhalten und auszubauen. Dazu gehört 
auch der Eissport, der nach 2024 noch immer 
keine Perspektive hat. Ein Neubau bis dahin ist 
inzwischen utopisch. Mit jedem weiteren Tag, 
an dem die Stadt sich gegen den Bau einer Hal-
le durch Externe wehrt, wächst aber die Wahr-
scheinlichkeit, dass der Eissport in Freiburg gar 
keine Zukunft mehr hat.

Wenn in Freiburg nun Sportvereine potenzielle 
Mitglieder abweisen müssen, ist das kein tragba-
rer Zustand. Und für uns ein Ansporn, mit mehr 
Nachdruck an der Erweiterung des Sportangebots 
zu arbeiten.

Eine Stadt für alle Tel. 2 01-18 70 
fraktion@eine-stadt-fuer-alle.de 
www.eine-stadt-fuer-alle.de

SPD / Kulturliste Tel. 2 01-18 20 
spd-kulturliste@stadt.freiburg.de 
www.spd-kulturliste.de

FDP/BfF 
Tel. 2 01-18 60, www.fdp-bff.de 
FDP-BFF-fraktion@stadt.freiburg.de

Freiburg Lebenswert (FL) 
Tel. 2 01-18 30 
FL-Stadtraete@stadt.freiburg.de

AfD 
Facebook: Freiburgs Alternative 
gemeinderat@afd-freiburg.de

Steigende 
Energiekosten:  
Was ist zu tun?

Die Energiepreise sind so hoch wie nie und 
werden spätestens mit der nächsten Rechnung 
auch viele Freiburger Haushalte vor die Frage 
stellen, wie sie diese Mehrbelastung schultern 
sollen.

Bundesregierung tut zu wenig

Der von der Ampelregierung beschlossene ein-
malige Heizkostenzuschuss fällt mit 135 Euro un-
serer Meinung nach zu gering aus. Die ebenfalls 
steigenden Stromkosten werden mit dem Heiz-
kostenzuschuss leider nicht berücksichtigt und 
treffen Menschen mit Hartz-4-Bezug / Grund-
sicherung besonders hart. Erschwerend kommt 
hinzu, dass gerade günstige Anbieter ihre Verträ-
ge jetzt kündigen, und die Kund:innen dadurch 
zwangsläufig in sehr teure Verträge der Grund-
versorger einsteigen müssen.

Stadt muss unterstützen

Im Herbst 2021 haben wir eine Anfrage zum 
Thema „Stromsperren“ an die Verwaltung ge-
stellt. Wir wollten wissen, ob die Stadt Strom-
sperren verhindern kann und ob finanzielle Hilfe 
über einen Sozialfonds möglich ist. Die Antwort: 
Ein Vertrag zwischen Stadt und Badenova soll 
Stromsperren vermeiden. Einen Sozialfonds lehnt 
die Verwaltung ab, in Notfällen gäbe es zinslose 
Darlehen. Unserer Fraktion ist das zu wenig. Dar-
lehen belasten die Haushalte weiter und führen in 
Verschuldungsspiralen. Wir sind weiter für einen 
Strom-Sozialfonds oder einen Sozialtarif bei der 
Badenova, ähnlich dem Sozialticket im ÖPNV. 
Dass die gestiegenen Heizkosten für Haushalte, 
die Sozialleistungen empfangen, übernommen 
werden, wurde uns seitens der Stadt erfreulicher-
weise jüngst zugesagt.

Energiewende in der ganzen Stadt voran
bringen

Wichtig ist jetzt die schnelle Sanierung städ-
tischer Gebäude und Wohnungen im Hinblick 
auf unsere Klimaziele und auf eine Senkung der 
Energiekosten, die sonst dauerhaft den Haushalt 
belasten. Bund und Land müssen die Kommunen 
endlich mit genügend finanziellen Mitteln aus-
statten, um

1.  ihre Wohnungs- und Gebäudebestände zu 
sanieren, denn das spart Energiekosten und 
schafft lokal Aufträge und Einkommen, um 

2. die Wärmewende einzuleiten und um

3.  Strom- und Heizkostenzuschüsse zu ermög-
lichen und über kommunale Energieversor-
ger günstige Basis-Energiekontingente und 
Sozialtarife anzubieten.

Gregor Mohlberg und Lina Wiemer-Cialowicz

Zukunft  
Innenstadt

Zwischen Abgesang, Rettungsmission und 
Neuerfindung – nicht erst seit der Corona-Pan-
demie ist überdeutlich: Die Freiburger Innenstadt 
braucht neue Impulse. Beim „Diskussionsabend 
Zukunft Innenstadt“ am Dienstag, den 15.  Februar 
2022, um 19 Uhr (online via Goto-Meeting) soll 
die „Rettungsmission Innenstadt“ aus ganz un-
terschiedlichen Perspektiven diskutiert, Visionen 
von Expert_innen und Anwohner_innen skizziert 
und Handlungsmöglichkeiten für Stadtverwal-
tung und Handel aufgezeigt werden.

Den Auftakt der Veranstaltung bilden Impuls-
vorträge von Ricarda Pätzold, Forschungsbereich 
Stadtentwicklung, Recht und Soziales am Deut-
schen Institut für Urbanistik, und von Dr. Franzis-
ka Pankow, FWTM, die sowohl den Blick auf die 
allgemeinen Veränderungsprozesse als auch auf 
die spezielle Situation der Freiburger Innenstadt 
richten. 

In der von Stadträtin Renate Buchen und 
Stadtrat Atai Keller moderierten Podiumsdis-
kussion im Anschluss bringen Markus Schillberg 
von der IG Subkultur, Franziska Kaiser-John vom 
Lokalverein Innenstadt und ein Vorstandsmitglied 
von Z’Friburg in der Stadt unterschiedliche visio-
näre Blickwinkel auf die Innenstadt der nächsten 
zehn bis zwanzig Jahre ein. Neben diesen Inputs 
und den Vorstellungen der Podiumsgäste auch zur 
künftigen Gewichtung von Handel, Wohnen und 
Kultur, um die Innenstadt lebendig und lebens-
wert zu halten, bietet die Veranstaltung Zeit für 
Fragen und Diskussion – auch mit dem Publikum.

Folgen Sie der Diskussion und diskutieren Sie 
mit über: www.spd-kulturliste.de/innenstadt/

Medizinische 
Versorgungssicherheit 
gefährdet?

Nach dem Bundesverband der Ärzte des öf-
fentlichen Dienstes sind etwa 5 bis 10 Prozent der 
in medizinischen Berufen arbeitenden Mitbürger 
von einer Impfpflicht betroffen. Das für Frei-
burg zuständige Gesundheitsamt geht von einer 
Impfquote von 90 Prozent aus. Wie hoch diese 
Zahl für Freiburg genau ist und was dies bedeuten 
könnte, scheint jedoch unbekannt. 

Auf eine diesbezügliche Nachfrage der AfD in 
der Gemeinderatssitzung vom 01.2.2022 hat der 
zuständige Bürgermeister geantwortet: Wir ha-
ben ja keine eigenen Pflegeeinrichtungen, weder 
im Krankenpflegebereich noch im Altenpflegebe-
reich, insofern kann ich Ihnen jetzt die genauen 
Zahlen nicht sagen. Wir hoffen auf die Vernunft 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflege-
einrichtungen, dass sie sich noch impfen lassen 
und dass es eben zu diesen Konsequenzen nicht 
kommt.

Diese Antwort ist nicht nur ein Armutszeugnis, 
da sie offenbart, dass die Stadt sich mit diesem 
immens wichtigen Thema nicht auseinanderge-
setzt hat. Sie ist auch in höchstem Maße zynisch. 
Es hat den Anschein, dass die Stadt weder die 
Schicksale derer interessiert, die möglicherweise 
nicht mehr ausreichend gepflegt werden können, 
noch die beruflichen Existenzen derer, die sich – 
vielleicht aus gutem Grunde – nicht impfen lassen 
möchten. Die AfD hat eine Anfrage an die Stadt 
gestellt, Schätzungen angefordert und will wis-
sen, ob die medizinische Versorgungssicherheit in 
Freiburg gefährdet ist. 

Lebenswerte Stadt
Zum Thema „Lebenswerte Stadt“ fand am 

1.2.22 eine FL-Online-Veranstaltung statt, bei 
deren Teilnehmern Einigkeit darin bestand, dass 
Abrisse von Bestandsgebäuden vermieden und 
der Kfz-Verkehr verringert werden müsse. Grün-
flächen seien zudem für das Stadtklima und da-

 A U S  D E N  F R A K T I O N E N  Die Beiträge dieser Seite werden inhaltlich von den Parteien und Gruppierungen im Gemeinderat verantwortet  
 (Kontaktmöglichkeiten siehe Adressleiste unten). Der Textumfang orientiert sich an der Anzahl der Sitze im Gemeinderat.

mit die Lebensqualität unabdingbar und damit zu 
erhalten. Zu dieser Einschätzung kam auch der 
Leiter des Freiburger Stadtplanungsamts, Roland 
Jerusalem. Zu einem Einwand aus dem Publikum, 
in Freiburg würden nach wie vor viele Bäume ge-
fällt, räumte er ein, dass ein Umdenken auch bei 
der Stadt notwendig sei. 

Anhand dieser Erkenntnisse müssten in Frei-
burg diverse, bisher als alternativlos geltende 
Bauvorhaben auf den Prüfstand: Dietenbach, für 
das mehrere Hektar artenreicher Wald vernichtet 
werden soll. Oder Obergrün, wo für wenig Wohn-
raum viel wertvoller Naturraum weichen soll. 
Oder Metzgergrün, wo durch Abriss und Neubau 
viel graue Energie anfallen würde und mit dem 
Wegfall der ästhetischen, Charme versprühenden 
Häuser auch noch die sie umgebenden Hausgär-
ten zerstört würden. Ein erster Schritt wäre eine 
Änderung der Baumschutzsatzung, damit wenigs-
tens Fällungen wie in der Sonnenstraße, wo eine 
stattliche Rotbuche für eine Tiefgarage gefällt 
werden soll, der Vergangenheit angehören.

Es ist höchste Zeit, dass den guten Absichten 
endlich auch Taten folgen. Freiburg Lebenswert 
wird in diesem Sinne positive Entwicklungen 
stets unterstützen.

DREI FRAGEN AN .  .  .

Ursula Lemmertz
von der Kontaktstelle Frau und Beruf
Frauen mit Berufserfah
rung unterstützen Frauen 
mit Migrationsgeschichte 
auf ihrem beruflichen Weg 
– diese Idee steckt hinter 
dem Mentorinnenpro
gramm der Kontaktstelle 
Frau und Beruf, das derzeit 
in seine sechste Runde 
geht. Für den Start sucht 
die dafür zuständige Ursula 
Lemmertz noch Mentees.

1 Wen genau wollen Sie an-
sprechen, welche Frauen 

gehören zur Zielgruppe?
Das Programm richtet sich an 
Frauen mit Migrationserfah-
rung, die in Deutschland eine 
berufliche Perspektive suchen. 
Auch bei guter Qualifikation 
im Heimatland gelingt es oft 
nicht, in Deutschland beruflich 
anzuknüpfen. Frauen, die sich 
fragen, wie der Einstieg in den 
Arbeitsmarkt gelingen kann, 

ob sie sich umorientieren müs-
sen, ob eine neue Ausbildung 
oder eine Weiterbildung nötig 
ist, können im Mentorinnen-
Programm auf ihrem Weg un-
terstützt werden. Interessen-
tinnen sollten über Deutsch-
kenntnisse (ab B2) verfügen.

2 Wenn sich die Tandems 
gefunden haben, wie 

läuft der Prozess dann ab? 
Nach dem Matching arbeiten 
Mentee und Mentorin über ei-
nen Zeitraum von neun Mona-
ten zusammen. Die Mentorin 
unterstützt die Mentee, ihr be-
rufliches Ziel in Deutschland zu 
erreichen: Eine Strategie der 
kleinen Schritte, die in regel-
mäßigen Treffen besprochen 
und vorbereitet werden. Die 
Kontaktstelle Frau und Beruf 
begleitet die Tandems in die-
sem Prozess. Das Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Tou-

ristik Baden-
Württemberg 
fördert das 
Projekt und 
bietet dazu 
Kompetenz-
seminare an. 

3 Was für Rückmeldungen 
bekommen Sie?

Teilnehmerinnen schätzen die 
persönliche Unterstützung ei-
ner erfahrenen Praktikerin. Sie 
finden Antworten auf ihre Fra-
gen und profitieren von den 
Netzwerken ihrer Mentorin. 
Die regelmäßigen Treffen ver-
bessern die Sprachkompetenz 
und geben Einblicke in die Be-
rufswelt und in die Kultur in 
Deutschland. Beim beruflichen 
Ein- und Aufstieg am Ball zu 
bleiben, gelingt in Begleitung 
einer kompetenten Ansprech-
partnerin besser.

  www.frauundberuf.freiburg.de

Nach knapp drei Jahren ist 
Angelina Flaig (Eine Stadt 
für alle) aus dem Gemeinde-
rat ausgeschieden. 2019 war 

sie als Kan-
didatin der 
Linken Liste 
erstmals in 
den Gemein-
derat einge-
zogen. Weil 
sie ihr Beruf 
als Lehre-
rin künftig 
aber zeitlich 

noch stärker fordert als bislang 
schon, gab sie jetzt ihr Man-
dat zurück. Oberbürgermeister 
Martin Horn würdigte sie zum 
Abschied als engagierte Kämp-

ferin für 
Bildungsge-
rechtigkeit 
und Chan-
ceng le ich-
heit. Für ihre 
Verdiens te 
erhielt sie 
die Ehren-
medaille der 
Stadt Frei-

burg. Ihren Platz im Gemeinde-
rat nahm Günther Rausch ein. 

Der 1952 in Lohr am Main ge-
borene Sozialwissenschaftler 
war 2006 einer der maßgebli-
chen Köpfe beim erfolgreichen 
Bürgerentscheid zur Verhinde-
rung des Stadtbauverkaufs und 
belegte bei der OB-Wahl 2010 
mit rund 20 Prozent der Stim-
men einen respektablen dritten 
Platz hinter Ulrich von Kirch-
bach und Dieter Salomon.

Verabschiedet wurde außer-
dem ein Urgestein des Frei-
burger Gemeinderats: Michael 
Moos, der kürzlich seinen 75. 
Geburtstag feierte. Fast 23 Jah-
re lang setzte sich der Rechts-
anwalt als Stadtrat der Linken 
Liste für die Belange der Stadt 
ein – dabei habe er immer das 
Gemeinwesen als Ganzes, den 
Gedanken einer solidarischen 
Stadt im Blick gehabt, würdigte 
ihn Horn. Es sei ihm immer um 
jene gegangen, „die am Rand 
stehen, die keine Stimme ha-
ben“. Moos erinnerte in seiner 
Abschiedsrede an Entscheidun-

gen wie für das Sozial ticket, 
die über Partei grenzen hinweg 
zustande kamen. „Es lohnt sich, 

für eine rich-
tige und gute 
Sache zu 
k ä m p f e n “ , 
so sein Fazit. 
Zum Schluss 
seiner Rede 
zitierte er 
Rosa Luxem-
burg: „Dann 
sieh, dass Du 

Mensch bleibst. Menschsein ist 
vor allem die Hauptsache“.

An seine Stelle trat Anne-
marie Reyers: Die 1951 gebo-
rene Buchhändlerin engagiert 
sich im Vorstand des Bürgerver-

eins Stühlin-
ger und im 
Sprecherin-
nenrat der 
Linken Lis-
te, außerdem 
beim Mieten-
bündnis und 
bei „Wohnen 
ist Men-
schenrecht.“ 

Sie lebt im Stühlinger und ist 
seit Kurzem im Ruhestand. 

NAMEN UND 
NACHRICHTEN
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Jubiläum endet mit 
finanziellem Plus

Das Stadtjubiläum „900 
Jahre Freiburg“ hat mit einem 
guten finanziellen Ergebnis ab-
geschlossen: Wie der Gemein-
derat in seiner jüngsten Sit-
zung zur Kenntnis nahm, sind 
laut Abschlussbericht vom drei 
Millionen schweren Gesamt-
budget rund 320 000 Euro üb-
rig. Wie hoch der Überschuss 
genau ist, steht noch nicht fest, 
da noch nicht alle Sponsoren-
beträge eingegangen sind.

Die Pandemie hatte dazu ge-
führt, dass viele Veranstaltun-
gen abgesagt werden mussten. 
Durch die Verlängerung des Ju-
biläumszeitraums bis Juli 2021 
und das nicht nachlassende 
Engagement der Projektverant-
wortlichen konnten aber neue 
Formate und Veranstaltungs-
angebote entwickelt werden. 
Endgültiger Schlusspunkt war 
schließlich das Münster-Map-
ping im Oktober. Die SPD/
Kulturliste will beantragen, mit 
der restlichen Summe ein Kul-
turfestival zu finanzieren. „Wir 
wollen einen Booster für die 
Freiburger Kulturlandschaft“, 
begründete SPD-Stadtrat Juli-
en Bender den Vorschlag.

Mehr Einblick für 
Sanierungsbeiräte

Die Diskussionen um den 
letztlich gescheiterten Plan, 
Wohnungen der Freiburger 
Stadtbau in der Sulzburger 
Straße 15 bis 19 in geförder-
te Eigentumswohnungen für 
Menschen mit mittlerem Ein-
kommen umzuwandeln, fan-
den jetzt auch im Gemeinderat 
ihren Niederschlag. Die Frakti-
onen Eine Stadt für alle, SPD/
Kulturliste und Jupi hatten 
(letztlich erfolglos) beantragt, 
die städtische Hauptsatzung so 
zu ändern, dass bei Verkaufs-
vorhaben ab zehn zusammen-
hängenden Bestandswohnein-
heiten die Entscheidung beim 
Gemeinderat liegt. Die Verwal-
tung und die Gemeinderats-
mehrheit hatten das abgelehnt. 
Inhaltlich wird dem Anliegen, 
mehr Transparenz zu schaffen, 
mit einer neuen Mustersatzung 
aber dennoch Rechnung getra-
gen. Die regelt unter anderem, 
dass die Sanierungsbeiträge 
künftig enger eingebunden und 
Projekte dort auch öffentlich 
vorgestellt werden.

EU zählt Menschen 
und Häuser

Alle zehn Jahre findet EU-
weit der Zensus statt. Dabei 
werden Menschen, Gebäude 
und Wohnungen gezählt. We-
gen Corona musste die Zählung 
von 2021 auf 2022 verschoben 
werden. Zur Durchführung hat 
die Stadt Freiburg zum 1. Sep-
tember 2021 eine Erhebungs-
stelle mit Mitarbeitenden ge-
gründet, die für diese Tätigkeit 
von ihrer eigentlichen Tätigkeit 
im Amt für Bürgerservice und 
Informationsmanagement ab-
geordnet wurden. Im Rahmen 
des Zensus wird die Bevölke-
rungszahl stichprobenweise 
überprüft; in Wohnheimen und 
Gemeinschaftsunterkünften 
findet eine Vollerhebung statt, 
weil dort die Meldezahlen er-
fahrungsgemäß am unzuverläs-
sigsten sind. Auch Gebäude und 
Wohnungen werden vollständig 
erfasst. Erhebungsstichtag ist 
der 15. Mai 2022, rund ein Jahr 
später sollen erste Ergebnisse 
vorliegen. Vor allem bezüglich 
der Einwohnerzahl wird erwar-
tet, dass die bisherige Differenz 
zwischen amtlicher Einwoh-
nerzahl und den Melderegis-
terdaten korrigiert wird. Die 
Personal- und Dachkosten der 
Erhebung werden vollständig 
vom Land getragen.

Satzung für die 
Kommunalstatistik

Statistik ist für eine Kom-
munalverwaltung ein unerläss-
liches und vielfach hilfreiches 
Instrument, um ihre Aufgaben 
gut zu erfüllen. Rechtlich zu-
lässig ist es, zu diesem Zweck 
Daten aus den verschiedenen 
städtischen Ämtern auszuwer-
ten. Allerdings braucht es da-
für eine eigene Satzung. Das 
geschah zuletzt 2010. Da es 
seither viele Verfahrensände-
rungen gegeben hat, hat das 
Amt für Bürgerservice und 
Informationsmanagement jetzt 
eine Neufassung vorgelegt, die 
der Gemeinderat nach kurzer 
Aussprache mit einer Gegen-
stimme beschlossen hat.

Knopfhäusle: Rat 
billigt Mehrkosten

Der erste Bauabschnitt der 
sanierten Knopfhäuslesied-
lung ist fertig, im Januar sind 
die ersten Mieterinnen und 
Mieter zurückgekehrt. Die 
Arbeiten hatten vor rund an-
derthalb Jahren begonnen. Der 
schlechte Zustand der Häuser, 
besonders der Dächer, und Co-
rona haben dafür gesorgt, dass 
die Sanierung etwa ein halbes 
Jahr länger gedauert hat und 
rund 837 000 Euro teurer ge-
worden ist. Die Kosten liegen 
damit bei fast sechs Millionen 
Euro, die Hälfte davon steuern 
im Rahmen des Förderpro-
gramms „Sozialer Zusammen-
halt“ Bund, Land und Stadt bei. 
Den Rest trägt die Freiburger 
Stadtimmobilien, eine Tochter 
der Freiburger Stadtbau, als 
Bauherrin. Der Gemeinderat 
stimmte einstimmig zu, den 
um rund 335 000 Euro erhöh-
ten Eigenanteil der Stadt Frei-
burg zur Verfügung zu stellen.

Preisgericht für  
den Schulcampus

Für den Bau einer Gemein-
schaftsschule im neuen Stadt-
teil Dietenbach wird die Stadt 
einen Planungswettbewerb für 
den Schul- und Sportcampus 
ausloben. Jetzt hat der Gemein-
derat die vier stimmberech-
tigten Mitglieder aus seinen 
Reihen für das Preisgericht be-
nannt: Vanessa Carboni (Grü-
ne), Emriye Gül (Esfa), Stefan 
Schillinger (SPD/Kult) und 
Carolin Jenkner (CDU). Die 
übrigen Mitglieder des Preis-
gerichts stehen – außer Schul-
bürgermeisterin Buchheit und 
Baubürgermeister Haag – noch 
nicht final fest.

Stadtradeln-Preis 
für Gemeinderat

Freiburgs Stadträtinnen und 
-räte treten gerne und viel in 
die Pedale – das beweist der 
Preis des Klimabündnisses 
beim Stadtradeln, den Oberbür-
germeister Martin Horn in der 
jüngsten Gemeinderatssitzung 
übergab. 25 der 48 Gemeinde-
ratsmitglieder beteiligten sich 
an der Aktion im vergangenen 
Juli und legten in den drei Wo-
chen zusammen 5601 Kilome-
ter zurück. Dafür wurden sie in 
der Kategorie „Fahrradaktiv-
stes Kommunalparlament“ bei 
den Städten von 100 000 bis 
499 999 Einwohner nicht nur 
als beste Newcomer-Kommune 
ausgezeichnet, sondern schnit-
ten mit Platz 1 auch besser ab 
als bundesweit alle anderen 
Kommunen in dieser Größen-
kategorie. Insgesamt hatten 
sich an der Aktion im vergan-
genen Jahr 6594 Menschen 
beteiligt. Auch dieses Jahr will 
Freiburg wieder am Stadtra-
deln teilnehmen – wann, wird 
noch bekanntgegeben. 

 (Gemeinderat, 1. Februar)

GEMEINDERAT IN KÜRZEWeil der Zahn der Zeit nagt
Ochsenbrücke wird in mehreren Bauabschnitten aufwendig saniert

Seit Montag läuft die 
Sanierung der Ochsen-

brücke. Die wichtige 
Verbindung von Haslach in 
den Stühlinger ist deswe-
gen bis Dezember nur noch 
eingeschränkt nutzbar. Bei 
den Arbeiten an der 50 
Jahre alten Brücke werden 
aber nicht nur die vorhan-
denen Schäden beseitigt, 
sondern auch die Verkehrs-
situation für alle verbes-
sert, die zu Fuß oder mit 
dem Rad unterwegs sind.

Die Liste der notwendigen 
Arbeiten ist lang: Die gesamte 
Betonoberfläche wird saniert, 
die Gehwege werden erneuert, 
das Geländer und die Über-
gänge zu den Straßen werden 
ausgetauscht. Betonschäden 
werden instand gesetzt, die 
Brückenunterschicht wird sa-
niert. Außerdem wird die Brü-
ckenentwässerung verbessert, 
indem das Abwasser künftig in 
das Kanalnetz abgeleitet wird.

Um wenigstens einen Teil 
des Verkehrs auch während der 
Bauzeit zu ermöglichen, gibt es 

mehrere Bauphasen, in denen 
es zu unterschiedlichen Ein-
schränkungen kommt. Wäh-
rend des ersten Bauabschnitts 
wird die Ostseite der Brücke 
gesperrt. Für den Autoverkehr 
steht nur noch jeweils eine 
Fahrspur zur Verfügung. Diese 
Arbeiten dauern voraussicht-
lich bis Juni 2022. Dann wech-
selt die Baustelle die Seite. Der 
Verkehr wird dann weiter ein-
spurig geführt, aber eben auf 
der Ostseite. Alle Umleitungen 
und Änderungen werden mit 
Verkehrsschildern erläutert.

Große Einschränkungen gibt 
es auch für die Verbindungen 
von der und auf die B 31. Wer 
von der Autobahn kommend 
an der Ochsenbrücke abfährt, 
kann während der gesamten 
Bauzeit nicht mehr links in 
Richtung Stühlinger abbiegen. 
In der umgekehrten Richtung 
ist es bis April nicht mehr mög-
lich, auf die Eschholzstraße 
abzubiegen. Von April bis Juni 
kann von Haslach kommend 
nicht von der Eschholzstraße 
auf die B 31 abgebogen wer-
den. Und von September bis 

Oktober kann vom Stühlinger 
kommend nicht auf die B 31 
Richtung Autobahn abgebogen 
werden.

Schließlich ist es während 
der gesamten Bauzeit nicht 
mehr möglich, den Gegenver-
kehr zu queren, um auf die B 31 
zu gelangen. Beispiel: Von 
Haslach kommend kann nicht 
mehr in Richtung Autobahn 
abgebogen werden. Einzige 
Ausnahme: Für Feuerwehr und 
Rettungsdienste gelten Sonder-
regeln. Einschränkungen gibt 
es auch für den Radverkehr: 
Der FR 1 bleibt zwar durchgän-
gig befahrbar, die Rampe hoch 
zur Brücke muss aber gesperrt 
werden.

Baubürgermeister Martin 
Haag ist sich der Beeinträch-
tigungen bewusst, verweist 
aber auf die Vorteile nach der 
Sanierung: „Hier werden bei 
Weitem nicht nur Schäden be-
hoben. Vielmehr ist dies auch 
eine weitere Investition in eine 
moderne Infrastruktur und in 
die Freiburger Mobilitätswen-
de. Denn wir schaffen an der 
Ochsenbrücke einen echten 

Mehrwert für alle Verkehrsar-
ten. Gerade auch der Fuß- und 
Radverkehr werden von dem 
Umbau profitieren.“

Konkret meint er damit, dass 
der Straßenraum neu aufgeteilt 
wird. Radlerinnen und Radler 
bekommen spürbar mehr Platz 
– in beide Fahrtrichtungen 
wird es künftig einen 2,20 Me-
ter breiten Radfahrstreifen auf 
der Fahrbahn geben. Außerdem 
wird die Barrierefreiheit rund 
um die Brücke stark verbes-
sert. Dafür werden Bordsteine 
abgesenkt und taktile Leitsys-
teme eingebaut. Das sind Bo-
denplatten, die Menschen mit 
Sehbehinderung durch eine 
fühlbare Struktur Orientierung 
geben. An den Ampeln werden 
außerdem akustische Signale 
installiert.

Umbau und Sanierung kos-
ten insgesamt rund zwei Milli-
onen Euro. 

Website und Newsletter: Auf 
www.freiburg.de/ochsenbruecke 
finden sich stets aktuelle Informa-
tionen zur Sanierung. Dort gibt 
es auch die Möglichkeit, einen 
Newsletter zum Baufortschritt zu 
bestellen.
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VWB 01 / 2022 Tschauder/Thaqi/Schober

Baufeld

Radverkehrsführung

Sanierung Ochsenbrücke

Bauabschnitt BA1a
Februar 2022 - April 2022

KFZ- u. Fußverkehrsführung u.
Radverkehrsführung

Stellungnahmen jetzt 
auch digital möglich

Einfachere Beteiligung bei Bauleitplanungen

Im Baugesetzbuch ist 
vorgeschrieben, dass 

die Öffentlichkeit in der 
Bauleitplanung zu beteili-
gen ist. An das Wie stellt 
die Rechtsvorschrift dabei 
keine großen Anforderun-
gen. Das Stadtplanungsamt 
ist aber seit jeher bemüht, 
die Öffentlichkeit mög-
lichst umfassend, transpa-
rent und niederschwellig 
zu informieren. Dank der 
digitalen Plattform „de-
mosplan“ geht das jetzt 
noch einfacher – und ganz 
bequem von zu Hause aus.

Das neue digitale Angebot 
ist Teil der städtischen Di-
gitalisierungsstrategie. Die 
unter www.bauleitplanung.
freiburg.de abrufbare Online-
beteiligung verfolgt das Ziel, 
Verfahren einfacher und über-
sichtlicher darzustellen und 
durchzuführen. Sie bietet viele 
Vorteile, wie ein einheitliches 
und übersichtliches Erschei-
nungsbild, einfachen Down-

load der Unterlagen, eine inter-
aktive Planzeichnung sowie die 
sehr intuitiv gestaltete Mög-
lichkeit, seine Stellungnahmen 
online zu verfassen und direkt 
abzugeben.

Die Nutzung der Online-
Beteiligung ist kostenfrei, eine 
Anmeldung oder Registrierung 
ist nicht erforderlich – Internet-
anschluss genügt. Wer es lieber 
traditionell mag, kann aber na-
türlich auch weiterhin per Post 
oder E-Mail seine Stellungnah-
men einreichen. Die im Rah-
men der Beteiligungsverfahren 
veröffentlichten Unterlagen 
werden außerdem wie bisher 
zusätzlich auch im Beratungs-
zentrum für Bauen und Ener-
gie im Rathaus im Stühlinger 
(Altbau) öffentlich ausgelegt. 
Handelt es sich um ein Projekt 
in einer Ortschaft, erfolgt die 
Auslage zusätzlich in der zu-
ständigen Ortsverwaltung. 

Für Fragen und Anregungen 
steht das Stadtplanungsamt per 
E-Mail an bauleitplanung@stadt.
freiburg.de gerne zur Verfügung.

Frelo weiter auf 
Erfolgskurs

Jetzt schon 615 Räder an 84 Stationen

Das Freiburger Fahrrad-
verleihsystem „Frelo“ 

war im Jahr 2021 klar auf 
Wachstumskurs. Die Zahl 
der Stationen, der Räder 
und der Nutzungen stieg 
deutlich. Neu im Fuhrpark 
sind seit letztem Jahr 
auch die elektrisch unter-
stützten Lasten-Frelos.

Im vergangenen Jahr wur-
den die rotweißen Leihräder 
fast 375 000-mal ausgelie-
hen. Im Vergleich zu 2020 
ist dies eine Steigerung um 
rund 75 000 Fahrten oder 25 
Prozent. Ausleihstärkster Mo-
nat war der Oktober mit fast 
47 000 Fahrten. Ein Renner 
sind auch die Lastenräder, die 
seit April das Angebot ergän-
zen: Diese wurden seither über 
4000-mal gebucht. Noch grö-
ßere Lastenräder kommen zum 
Einsatz, wenn Räder zwischen 
einzelnen Stationen umverteilt 
werden müssen: Carla Cargo 
nimmt problemlos vier Frelos 
Huckepack.

Der Erfolg des Radleihsys-
tems zeigt sich auch an der 
Zahl der Ausleihstationen: 
2021 kamen zehn dazu, insge-
samt sind es jetzt 84. Die drei 
Probestationen in Gundelfin-
gen wurden fest etabliert, die 
Station in Merzhausen wird in 
den kommenden Wochen auf-
gebaut, und einige weitere in 
Kappel, Günterstal sowie an 
der Krozinger Straße und der 
Else-Wagner-Straße befinden 
sich noch in der Probephase. 

Parallel zur Anzahl der Sta-
tionen ist auch die Menge der 
zur Verfügung stehenden Rä-
der angewachsen, nämlich von 
530 auf 615 Stück.

Auf dem bisherigen Erfolg 
wollen sich die Frelo-Mache-
rinnen und -Macher aber nicht 
ausruhen. Für das laufende 
Jahr kündigt VAG-Frelo-Ko-
ordinatorin Luisa Stenmans 
einen weiteren Ausbau an: 
„Auch 2022 werden wir das 
Angebot sinnvoll ergänzen und 
erweitern.“ 

  www.frelo-freiburg.de
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Viel geschafft, viel vor: Verkehrswende konkret
Alle Projekte der Fuß- und Radoffensive sind im Zeitplan und sollen für mehr Sicherheit sorgen

Breitere und neue Rad-   
und Gehwege, mehr 

Barrierefreiheit, sichere 
Kreuzungen und besse-
re Beleuchtung: In nur 
zwei Jahren investiert die 
Stadt rund 16 Millionen 
Euro in die Fuß- und Rad-
offensive. Das Programm 
läuft seit vergangenem 
Sommer, und vieles ist 
schon geschafft. Dieses 
Jahr geht das  Ausbaupaket 
in eine neue Runde. 

„So wird die Verkehrswen-
de konkret“, sagt Oberbür-
germeister Martin Horn, und 
Baubürgermeister Martin Haag 
ergänzt: „Wir wollen mehr 
Fuß- und Radverkehr, mehr 
Verkehrssicherheit für alle und 
mehr Komfort.“ Auch 2022 
stehen viele Großprojekte an, 
die dem Fuß- und Radverkehr 
einen Schub geben sollen.

Radstreifen statt Autospur

Am Schlossbergring (Plan 
unten: Ziffer 25) verändert sich 
viel. In einem Probelauf wird 
eine Autospur in Richtung 
Norden zu einem überbreiten 
Radstreifen, und die Autos fah-
ren nur noch auf einer Spur. 
Die Markierungen dafür wer-
den im März angebracht. Paral-
lel dazu untersucht das Garten- 
und Tiefbauamt (GuT), welche 
Lösungen auf dem Streckenab-
schnitt dauerhaft möglich sind. 

Radvorrangrouten

Mit dem Bau eines neuen 
Radwegs entlang der Güter-
bahnstrecke an der Uniklinik 
schließt sich eine große Lü-
cke im FR 2 zwischen Breisa-

cher- und Elsässer Straße (4). 
Hier kommt man mit dem Rad 
zukünftig nicht nur schneller, 
sondern auch sicherer voran. 
Baubeginn ist im April.

In der Hohenzollern- und 
Friedhofstraße entsteht die 
dritte Freiburger Rad-Vorrang-
Route FR 3. Weil das GuT die 
Straße umbaut, die Gehwege 
saniert und vom Radverkehr 
entlastet, profitieren alle. Mit 
den bereits fertiggestellten 
Abschnitten in der Eschholz-
straße und der Stadtbahn in der 
Waldkircher Straße, die gerade 
gebaut wird, entstehen weitere 
wichtige Bausteine auf dieser 
Route. Dazu kommt der barri-
erefreie Umbau der Haltestelle 
Hauptfriedhof ab April (8).

Neue Radwege

Von der Breisacher Stra-
ße gelangt man mit dem Rad 
künftig problemlos und sicher 
durch die Unterführung bis 
zur Bismarckallee. Weil eine 
Autospur wegfällt, ist Platz für 
Radstreifen und -wege (19). 
Damit gibt es eine neue, gute 
befahrbare Verbindung von der 
Innenstadt in den Stühlinger.

Sanierung Tullastraße

Für den Radverkehr bedeu-
tet die Sanierung im Industrie-
gebiet Nord breitere Radwege, 
ebenerdige Einmündungen und 
ein eigenes Ampelsignal am 
Abzweig in die Hans-Bunte-
Straße (11). Neu gepflanzte 
Bäume auf der Südseite verhin-
dern außerdem, dass parkende 
Autos die Sicht versperren. Die 
Arbeiten sind gerade gestartet. 
Der Verbindungsweg vom Gü-
terbahnhof zur Tullastraße wird 

durchgehend asphaltiert und 
beleuchtet (3). Er ist eine wich-
tige und direkte Verbindung ins 
Gewerbegebiet, die nicht nur 
die Berufspendler viel nutzen. 
Start dafür ist im Mai.

Mehr Licht und rote Wege

Der FR 1 / Dreisamuferweg 
wird von der Betzenhauser 
Brücke bis zur Gemarkungs-
grenze Umkirch beleuchtet, 
und die Ränder werden weiß 
markiert, um das Radfahren 
bei Dunkelheit sicherer zu ma-
chen (2). Die Arbeiten hierfür 
beginnen im Juli. Auch rot 

markierte Radfurten sollen für 
mehr Sicherheit sorgen.

Pfeile in Grün

Die Verkehrszeichen erlau-
ben Radlern und Radlerinnen, 
rechts abzubiegen, auch wenn 
die Ampel Rot zeigt. Ab Mitte 
des Jahres soll es das in Frei-
burg geben. 

Bye-bye Buckelpiste

Vergangenes Jahr hat die 
Verwaltung dazu aufgerufen, 
Wurzelhebungen an Radwegen 
zu melden. Die Resonanz war 
riesig. Dieses Jahr ist deshalb 

ein Sonderprogramm gestartet, 
um aus Buckelpisten wieder 
gute Radwege zu machen. Die 
Arbeiten daran laufen bereits.

Hinzu kommen viele wei-
tere Projekte. So soll es in der 
Wentzingerstraße breitere Geh-
wege geben, an der Berliner 
Allee (Höhe Weststadion) wird 
der Radweg breiter (26), in der 
kleinen Bismarckallee hat der 
Radverkehr Vorfahrt über die 
Rosastraße (17).

2021 viel geschafft

Wer durch die Stadt radelt 
oder läuft, spürt an vielen 

Stellen bereits Verbesserun-
gen, denn auch 2021 ist schon 
viel passiert: So wurde die Si-
cherheit an der Heinrich-von 
Stephan-Straße unter anderem 
mit neuen Radstreifen und ge-
änderter Ampelschaltung ver-
bessert (1).

An der Kreuzung Merz-
hauser / Heinrich-von-Stephan-
Straße sind die Radstreifen nun 
breiter (12). In Richtung Innen-
stadt wurde dafür eine Auto-
spur zu einem Radweg. Auch 
alle, die zu Fuß unterwegs sind, 
haben dort nun mehr Platz. 

Am Greiffeneggring und an 
der Breisacher Straße gibt es 
nun breite Radstreifen (10). 
In der westlichen Engelber-
gerstraße werden die Gehwe-
ge verbreitert und der Belag 
saniert (13). Die Bushaltestel-
len Draisstraße und sämtliche 
Querungsbereiche sind künftig 
barrierefrei, ebenso die Ampel-
anlage dort. 

Die Engelbergerstraße wird 
bis zur Fehrenbach allee zur 
Fahrradstraße, über die Fehren-
bachallee haben Radlerinnen 
und Radler jetzt schon Vorfahrt 
(13). Auf dem FR 2 in der Ba-
denweilerstraße wurden bereits 
knapp 20 Parkplätze entfernt, 
um mehr Platz für den zuneh-
menden Radverkehr zu schaf-
fen. In der Stuttgarter Straße 
wird Ähnliches passieren, auch 
der Giersbergweg steht auf 
dem Programm der Fahrrad-
straßen (20).

Die Liste der Projekte ist 
lang, aber Bürgermeister Haag 
versichert: „Unsere Leute ma-
chen Tempo, um das Investi-
tionspaket auf die Straße und 
den Radweg zu bringen.“  

Freie Fahrt für Fahrräder: Am Schlossbergring führt ab März eine Autospur weniger in Richtung 
Norden. Stattdessen entsteht ein überbreiter Radstreifen.  
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Information, Vernetzung 
und Koordinierung

Sicheres Freiburg e.V.
Projektförderung für Schulen und Institutio-
nen, Informationen bei erfolgter Sachbeschä-
digung durch illegale Graffiti, Förderung der 
Zivilcourage, Präventionskurse
•  Tel. 29 27 20 98, info@sicheres-freiburg.de 

www.sicheres-freiburg.de
Kriminalprävention,  
Polizeipräsidium Freiburg
Vorträge und Infomaterial zu Seniorensicher-
heit, Opferschutz, Sicherheit im öffentlichen 
Raum und aktuellen Kriminalitätsphänomenen
•  Polizeipräsidium Freiburg, Referat Präventi-

on, Stefan-Meier-Str. 35, Tel. 2 96 08 21 
freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de 
www.polizei-bw.de/Dienststellen/PPFreiburg

Amt für Migration und Integration
Demokratieförderung, Antirassismus- und 
Antidiskriminierungsarbeit; Koordinierung 
und Projektförderung
•  Berliner Allee 1, Tel. 201-6336 

demokratie-leben@stadt.freiburg.de  
www.freiburg.de/demokratie-leben 

Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband 
Freiburg / Breisgau-Hochschwarzwald e. V.
Parteiliche Arbeit für Kinderrechte, Kinder-
schutz
•  Kartäuserstr. 49 a, Tel. 7 13 11 

info@kinderschutzbund-freiburg.de 
www.kinderschutzbund-freiburg.de

Freiburger Fachstelle Intervention gegen 
häusliche Gewalt (FRIG) 
Vernetzung, Fortbildung, Beratung für von 
häuslicher Gewalt Bedrohte, Betroffene sowie 
für Institutionen 
•  Rimsinger Weg 15 a, Tel. 8 97 35 20 

info@frig-freiburg.de, www.frig-freiburg.de
Netzwerk für Gleichbehandlung Freiburg
Vernetzung und Antidiskriminierungsberatung
•  pro familia, Basler Str. 61, Tel. 2 96 25 86 

www.vielfalt-freiburg.net 
prophila.office.freiburg@profamilia.de

Kriminalprävention der Bundespolizei 
Sicherheit auf Bahnanlagen, Seminare zur 
Förderung der Zivilcourage im öffentlichen 
Raum; Taschendiebstahlprävention; 
•  Tel. 20 27 30, www.bundespolizei.de 

bpoli.weil.gewaltpraevention@polizei.bund.de
Weißer Ring e. V. 
Hilfen für Kriminalitätsopfer und deren 
Angehörige
•  Kußmaulstr. 58, Tel. 13 10 66 

weisserring-fr@gmx.de, www.weisser-ring.de

Beratungsstellen
Amt für Kinder, Jugend und Familie 
Stadt Freiburg: Abteilung 6 / Kommunale 
Soziale Dienste (KSD)
•  Europaplatz 1, Tel. 201-8601 (Sekretariat) 

aki@stadt.freiburg.de, www.freiburg.de
Amt für Kinder, Jugend und Familie
Stadt Freiburg: Jugendhilfe im Strafverfahren, 
Beratung und Begleitung in Jugendstrafver-
fahren für 14- bis 20-Jährige
•  Auf der Zinnen 1, Tel. 201-8582 (Sekretariat) 

aki@stadt.freiburg.de, www.freiburg.de
Beratung für Dich
Bei häuslicher Gewalt, drohender Zwangsver-
heiratung für junge Migrant_innen
•  Tel. 21 71 83 66
Bildung und Leben e. V. 
Psychosoziale Beratung in Familienkrisen für 
Eltern, Kinder und Jugendliche
•  Günterstalstr. 41, Tel. 7 87 61 oder 7 85 86 

psb.freiburg@t-online.de 
www.psb-freiburg.de

Bildung und Beratung zu Rechtsextremis-
mus; Menschenrechten und Demokratie 
•  Demokratiezentrum Freiburg 

Aktion Dritte Welt e.V. / iz3w 
Kronenstraße 16 a, Tel. 70 75 23 15 
freiburg@demokratiezentrum-bw.de 
www.demokratiezentrum-bw.de/dz-vor-ort/

Fach- und Beratungsstelle LEUCHTLINIE 
Für Betroffene von rechter, rassistischer und 
antisemitischer Gewalt: vertraulich, kostenlos, 
auf Wunsch anonym
•  Türkische Gemeinde in Baden-Wü. e. V. 

Tel. (0711) 888 999 33, www.leuchtlinie.de 
kontakt@leuchtlinie.de

Frauen-Beratungsstelle bei häuslicher 
Gewalt
Information, Beratung und Hilfe für von 
häuslicher Gewalt bedrohte und betroffene 
Frauen und ihre Kinder
•  Tel. 3 10 72, info@frauenhaus-freiburg.de 

www.frauenhaus-freiburg.de
Frauenhorizonte gegen sexuelle Gewalt e. V.
Akut- und Fachberatungsstelle, persönlich 
und online, psycholog. Krisenintervention, Be-
gleitung ins Krankenhaus, zur Polizei, Gericht.  
•  Basler Str. 8, Tel. 2 85 85 85 

info@frauenhorizonte.de 
www.frauenhorizonte.de

Frauen-und-Mädchen-Gesundheits-
Zentrum e. V. (FMGZ)
•  Basler Str. 8, Tel. 2 02 15 90 

info@fmgz-freiburg.de 
www.fmgz-freiburg.de

Jugendberatung Freiburg e.V.
Hilfe für 14- bis 26-jährige Freiburger_innen
•  Engelbergerstr. 3, Tel. 27 34 87 

info@jugendberatung-freiburg.de 
www.jugendberatung-freiburg.de

Jugendhilfswerk Freiburg e. V. 
Psychologische Beratung
•  Konradstr. 14, Tel. 7 03 61 42 

beratung@jugendhilfswerk.de 
www.wi-jhw.de

Kinderbüro im Jugendbildungswerk e.V. 
Aufklärung der UN-Kinderrechte und Vermitt-
lung 
•  Uhlandstr. 2, Tel. 79 19 79 17 

kinderbuero@jbw.de 
www.kinderbuero-freiburg.de

Kompetenzzentrum Frühe Hilfen 
Interdisziplinäre Fachberatung für Fragen zu 
Prävention und Kinderschutz
•  Fahnenbergplatz 4, Tel. 201-8555 

kompetenz@stadt.freiburg.de 
www.freiburg.de/fruehehilfen

Männerbüro Freiburg
Gespräche und Beratung von Mann zu Mann
•  Talstr. 29, Tel. 60 06 65 77 

info@maennerbuero-freiburg.de 
www.maennerbuero-freiburg.de

OFEK BaWü-Community-basierte 
 Intervention
Beratung und Bildungsarbeit bei antisemiti-
scher Gewalt und Diskriminierung 
•  Tel. (0711) 2 28 36 29, www.ofek-beratung.de 

kontakt@ofek-beratung.de
Polizeipräsidium FR, Referat Prävention, 
Kriminalpolizeiliche Beratung
Kostenlose Sicherheitsberatung zum 
 Einbruchschutz
•  Stefan-Meier-Str. 35, Tel. 2 96 08 25 

freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de
pro familia Freiburg
Beratung von sexuell devianten 14- bis 
21-Jährigen
•  Basler Str. 61, Tel. 2 96 25 78 

sb.freiburg@profamilia.de, www.profamilia.de
Psychologische Beratungsstelle für  
Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
•  Bernhardstr. 2, Tel. 3 89 08 90 

info@beratungsstelle-freiburg.de 
www.beratungsstelle-freiburg.de

Psychologische Beratungsstelle 
Ehe+Familie und Lebensfragen 
•  Tel. 70 43 83 

Beratung@efl-fr.de, www.efl-fr.de
Psychologische Beratungsstelle für Eltern, 
Kinder und Jugendliche der Stadt Freiburg
•  Leisnerstr. 2, Tel. 201-8511 

pb-leisnerstrasse@stadt.freiburg.de
•  Krozinger Str. 19 b, Tel. 201-8531 

pb-krozingerstrasse@stadt.freiburg.de
•  Fahnenbergplatz 4, Tel. 201-8521 

pb-fahnenbergplatz@stadt.freiburg.de
www.freiburg.de/erziehungsberatung
Seniorenbüro mit Pflegestützpunkt 
Erstanlaufstelle bei häuslicher Gewalt, 
 Entlastungsgespräche, Beratung
•  Fehrenbachallee 12, Tel. 201-3032 

seniorenbuero@stadt.freiburg.de 
www.freiburg.de/senioren

Wegberater – Anlaufstelle zu religiösem 
Extremismus
Beratung und Unterstützung zu den Themen: 
religiös begründeter Extremismus, Salafismus, 
Dschihadismus und bei Verdacht einer Radika-
lisierung 
•  Eschholzstr. 86, Tel. 201-6307 

wegberater@stadt.freiburg.de 
www.wegberater.freiburg.de

Wendepunkt e. V.
Beratung und Begleitung für Betroffene von 
sexuellem Missbrauch und deren Angehöri-
ge, Beratung u. Fortbildung für Fachkräfte, 
Präventionsveranstaltungen 
•  Kronenstr. 14, Tel. 7 07 11 91 

info@wendepunkt-freiburg.de 
www.wendepunkt-freiburg.de

Wildwasser e. V. 
Beratung für Mädchen und Frauen nach 
sexuellem Missbrauch in der Kindheit sowie 
für Bezugspersonen und Fachkräfte, Hilfen 
für Betroffene mit Behinderung, Präventions-
angebote, Fortbildungen
•  Tel. 3 36 45, info@wildwasser-freiburg.de 

www.wildwasser-freiburg.de

Konfliktbearbeitung /  
Mediation

KoKo – Konstruktive Konfliktbearbeitung e. V.
Anlaufstelle für Mediation, Konfliktbearbei-
tung und Moderation auf ehrenamtlicher 
Basis für Menschen und Organisationen bei 
eingeschränkten finanziellen Mitteln
•  Tel. 15 53 96 35, mobil 01 76 61 67 66 67 

info@koko-freiburg.de,  
www.koko-freiburg.de

Konflikte und Mobbing am Arbeitsplatz
Beratung von Betroffenen, Beteiligten, MAV, 
Betriebs-/ Personalräten und Führungskräf-
ten; Prävention, Vorträge, Seminare und 
Qualifizierungsangebote 
•  Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt 

Tel. 7 08 63 43, www.kda-baden.de
pro familia Freiburg
Beratung / Mediation bei Paar- und Familien-
konflikten, Trennung / Scheidung, sexuellen 
Übergriffen
•  Basler Str. 61, Tel. 29 62 56 

freiburg@profamilia.de 
www.profamilia-freiburg.de

Projekt k3 – Konflikte konstruktiv klären
Beratung, Fortbildung, Supervision zu Kon-
fliktbearbeitung, Gewaltprävention in Schule 
und Jugendarbeit.
•  kontakt@projekt-k3.de
Täter-Opfer-Ausgleich
Außergerichtliche Konfliktschlichtung für 
Erwachsene
•  Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Würt-

temberg (BGBW), Dreisamstr. 9 a 
Tel. 5 95 79 71 10, freiburg@bgbw.bwl.de 
www.bgbw.landbw.de

Täter-Opfer-Ausgleich
Außergerichtliche Konfliktschlichtung
•  Konradstr.14, Tel. 7 03 61-440 

taeter-opfer-ausgleich@jugendhilfswerk.de 
www.jugendhilfswerk.de

Werkstatt für Gewaltfreie Aktion, Baden
Fortbildungen in konstruktiver Konfliktbear-
beitung und Mediation
•  Tel. 4 32 84, buero.freiburg.@wfga.de 

www.wfga.de

Trainings-, Kurs- und 
Bildungsangebote

Anti-Aggressivitäts-Gruppentraining
für junge Männer von 14 – 21 Jahren; Anti-
Gewalt-Gruppentraining für Mädchen und 
junge Frauen von 13 – 21 Jahren, Anti-Ge-
walt-Einzeltrainings für 12- bis 21-Jährige,
Konfliktkompetenz-Training für 10- bis 
21-Jährige
•  Nachbarschaftswerk e. V., Bugginger Str. 87 

Tel. 47 99 99-16/ -10 oder 01 76 73 94 01 33 
www.nachbarschaftswerk.de 
renate.matt@nachbarschaftswerk.de

FLUSS e. V. 
Gesellschaftspolitische Bildung und Beratung 
zu Geschlecht und sexueller Orientierung,
rund um LSBTIAQ*-Identitäten und dem Um-
gang mit Homo- und Transfeindlichkeiten.
•  Lise-Meitner-Str. 2, Tel. 5 95 38 94 

mail@fluss-freiburg.de, www.fluss-freiburg.de
FEX – Fachstelle Extremismus-
distanzierung
Qualifizierung für Fachkräfte und Ehrenamt-
liche aus der der offenen Jugendarbeit und 
Jugendsozialarbeit
•  LAG Mobile Jugendarbeit/Streetwork  

Ba-Wü. e. V., Tel. 0800 2 01 61 12 
marrero@fexbw.de 
www.lag-mobil.de/fexbw

„Gegen-Gewalt-Tätig“
Anti-Gewalt-Training für Erwachsene im Be-
reich öffentlicher und häuslicher Gewalt
•  Bezirksverein für soziale Rechtspflege Frei-

burg: Severin Schuster, Tel. 8 88 50 70 23 
info@gegen-gewalt-taetig.de 
www.gegen-gewalt-taetig.de

Ja heißt Ja und Nein heißt Nein
Präventionsangebote gegen sexuelle Gewalt, 
Stärkung von Selbstwahrnehmung und 
Selbstbewusstsein
•  2.–5. Klasse: Johanna Quinten, Frauen-und-

Mädchen-Gesundheitszentrum e. V. 
Tel. 2 02 15 90, info@fmgz-frei burg.de 
www.fmgz- freiburg.de

•  ab 6. Klasse: Susanne Strigel, Wildwasser e. V. 
Tel. 3 36 45, info@wildwasser-freiburg.de 
www.wildwasser- freiburg.de

Jugend-Welt e. V. (JUWEL)
Stille-Kampfkunst-Kommunikation
Projekte „Stille Jungs“ & „Starke Mädchen“
Gewaltpräventive, integrative und erlebnis-
päd. Gruppenarbeit an Schulen
•  Tel. 0 15 25-3 63 12 33 

info@stille-jungs.de, www.stille-jungs.de
Konflikt-KULTUR 
Demokratie-Bildung-Prävention
Gewaltprävention, Schulentwicklung,  
Fortbildungen
•  Franz Hilt, AGJ-Fachverband, Oberau 21 

Tel. 2 18 07 42, jugendschutz@agj-freiburg.de 
www.konflikt-kultur.de

KUMU – Kraft, Vertrauen, Achtsamkeit, 
Mut
Selbstvertrauen und Gewaltprävention durch: 
Karate, Workshops, Klassenfahrten, Ferien-
programme, Events wie „stark mach Camps“ 
•  Tel. (07644) 92 94 75, info@kumuteam.de 

www.kumuteam.de
Mark Bottke (M.A.), mb-trainings
„Kommunikation, Konfliktmanagement, 
Durchsetzungskraft“
Inhouse-Seminare, Blended- und E-Learning
Systemische Beratung und Supervision
•  Tel. 01 76 61 99 26 50, www.mb-trainings.de 

kontakt@mb-trainings.de

Netzwerk für Demokratie und Courage 
(NDC BW), LAGO Baden-Württemberg
Projekttage zu Rassismus, Diskriminierung 
und couragiertem Handeln;  
Multiplikator_innen-Schulungen
•  Siemensstraße 11, 70469 Stuttgart 

Tel. (0711) 89 69 15 24, ndc@lago-bw.de 
www.netzwerk-courage.de

Polizeipräsidium Freiburg 
Referat Prävention
Vorträge und Infomaterial zur Gewaltpräventi-
on für Beschäftigte von Behörden und öffentli-
chen Einrichtungen mit Publikumsverkehr
•  Tel. 2 96 08 21 

freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de
Schule für Frauen und Kinder 
Selbst!Verteidigung
Selbstbehauptungskurse und Einzeltraining 
zur Selbstverteidigung für Frauen, Kinder ab 
6 Jahren und Seniorinnen
•  Tel. Tel. 01 52 34 22 98 85 

info@frauenselbstverteidigung-freiburg.de 
www.frauenselbstverteidigung-freiburg.de

Sicheres Freiburg e. V.
Kurse zur Selbstbehauptung, Selbstverteidi-
gung und Zivilcourage
•  Tel. 29 27 20 98, info@sicheres-freiburg.de 

www.sicheres-freiburg.de
Tetra Karate 
Deeskalations- und Selbstbehauptungstrai-
ning – Förderung der Zivilcourage 
• Tel. 21 71 73 60, www.tetra-karate.de
TRITTA e. V. 
Selbstbehauptung und Gewaltprävention für 
Mädchen und Jungen, Mädchenprojekte für 
Schulen und Gemeinwesenarbeit, Wen-Do-
Kurse
•  Basler Str. 8, Tel. 2 92 75 08 

info@tritta-freiburg.de 
www.tritta-freiburg.de

Schule / Mobbing
Creative Change Freiburg
Theaterpädagogisches Programm zur Förde-
rung von Demokratie und einem friedlichen 
Zusammenleben
•  Tel. (069) 80 90 57 30 

info@cc-ev.de, www.cc-ev.de
Kriminalprävention der Bundespolizei 
Schulunterricht in weiterführenden Schulen 
zu den Themen Gewalt/ Kommunikation. 
•  Tel. 20 27 30, bpoli.weil.gewaltpraevention@

polizei.bund.de
Gewaltpräventive Schulprojekte (Sozi-
alkompetenztraining, Theaterwerkstatt 
„Soziales Lernen“)
Grundschule: „Coole Mädchen und coole 
Jungs“ 
Weiterführende Schulen: Anti-Gewalt-
Gruppentrainings, „Mut tut gut“ Deeskalati-
onstraining; Selbstschutz -und Selbstbehaup-
tungstraining für Mädchen und junge Frauen 
•  Nachbarschaftswerk e.V., Bugginger Str. 87 

Tel. 47 99 99-16/ -10 oder 01 76 73 94 01 33 
renate.matt@nachbarschaftswerk.de 
www.nachbarschaftswerk.de

Mobbing / Cybermobbing
Prävention und Intervention in Schulen,  
Sozialtraining, Vorträge, Pädagogische Tage
•  Tel. 2 18 07-44 

Bernhard.Bender@agj-freiburg.de 
www.konflikt-KULTUR.de

Mobbing in der Schule stoppen –  
No Blame Approach
Mobbing-Intervention für Schule und Jugend-
arbeit.
•  Tel. 21 44 15 59, kontakt@projekt-k3.de 

www.projekt -k3.de
Mobile Berufsschulsozialarbeit
Gewalt- und Suchtprävention, Sozialberatung 
an beruflichen Schulen
•  Tel. 201-7491
 –  Kurve GmbH: Erbprinzenstr. 15 

mobs@kurve-org.de
 –  Caritasverband Freiburg-Stadt e.V.: 

Herrenstr. 6, mobile-berufsschulsozial-
arbeit@caritas-freiburg.de

Pädagogische Beratungsstelle e.V.
•  Schillerstr. 42, Tel. 70 67 31 

paed.zentrum.freiburg@t-online.de 
www.paed-beratungsstelle.de

Polizeipräsidium Freiburg,  
Referat Prävention 
Schulprävention zu Gewalt, Sucht und Me-
dien; Vorträge zu Zivilcourage im Netz und 
theaterpädagogische Projekte zum Erkennen 
von Radikalisierungstendenzen 
•  Tel. 2 96 08 21 

freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de

Schulpsychologische Beratungsstelle FR
Schulprobleme lösen! Beratung für alle am 
Schulleben beteiligten Personen
•  Zentrum für Schulqualität u. Lehrerbildung 

BW Regionalstelle Freiburg 
Tel. 59 52 49-400, www.zsl-bw.de 
poststelle.spbs-fr@zsl-rs-fr.kv.bwl.de,

Sexuelle Bildung, Sexualpädagogik
•  Profamilia Freiburg e.V, Basler Str. 61 

Tel. 2 96 25 78, sb.freiburg@profamilia.de 
www.profamilia.de

Sozialkompetenztraining für Schulklas-
sen (Grundschule und weiterführende 
Schulen)
•  Nachbarschaftswerk e. V., Tel. 47 99 99 16 

Renate.Matt@nachbarschaftswerk.de
Wendepunkt e. V.
Prävention an Schulen zu sexuellem Missbrauch
•  Tel. 7 07 11 91, info@wendepunkt-freiburg.de

Initiativen, Projekte,  
Sonstiges

•  Kampagne zur Förderung der Zivilcou-
rage mit Tipps „Sicher unterwegs“ 
www.freiburg-zeigt-zivilcourage.de

•  nachtsam. Mit Sicherheit besser feiern 
Schulung von Mitarbeitenden im Nacht-
leben, www.nachtsam.info

Demokratie leben! Demokratie fördern. 
Vielfalt gestalten. Extremismus vorbeu-
gen. (BMFSFJ)
Projektförderung
•  Amt für Migration und Integration, 

Berliner Allee 1, Tel. 201-6336 
demokratie-leben@stadt.freiburg.de 
www.freiburg.de/demokratie-leben

Fachdienst Migration
Gewaltpräventives Trainingsprogramm, Work-
shops u. a. zur Sucht-und Gewaltprävention, 
Anti-Rassismus oder Selbstbewusstseinsstär-
kung für sozial benachteiligte 14- bis 21-Jähri-
ge, vorwiegend mit Migrationshintergrund.
•  Fachdienst Migration, Sundgauallee 8 

Tel. 1 37 82 10, www.fachdienst-migration.de 
fachdienst-migration@caritas-freiburg.de

Faustlos
Programm zur sozialen Kompetenzförderung 
für Kindergärten und Schulen
•  Freiburger Bürgerstiftung 

Kaiser-Joseph-Str. 268, Tel. 12 02 31 07 
freiburger-buergerstiftung@web.de 
www.freiburger-buergerstiftung.de

FrauenNachtTaxi
Täglich von 22.00 – 6.00 Uhr für 7 Euro, inner-
halb der Stadt Freiburg
•  c/o Stelle zur Gleichberechtigung der Frau, 

Stadt Freiburg, Tel. 201-1700 
frauenbeauftragte@stadt.freiburg.de 
www.freiburg.de/frauennachttaxi

Mit einem KLICK . . .
Informationen zu sexueller Ausbeutung im 
Chat / Fotohandy
•  info@wildwasser-freiburg.de 

www.wildwasser-freiburg.de

Notfallkontakte
Zuflucht für Mädchen 
Inobhutnahme für Mädchen von 12–17 Jahren
•  Tel. 0761-402277, zuflucht@sv-fr.de 

www.stiftungsverwaltung-freiburg.de
Bundeshilfetelefon  
„Gewalt gegen Frauen“
24 h erreichbar, kostenfrei, barrierefrei, in 
vielen Sprachen
•  Tel 08000-11 60 16 (kostenlos) 

www.hilfetelefon.de
Campus Christophorus Jugendwerk 
Unterbringung, Krisenintervention und 
Perspektivklärung für männliche Jugendliche 
zwischen 10 und 17 Jahren (Ausnahmen: 
Mädchen, Kinder, Geschwisterpaare), Aufnah-
men über Jugendamt / Polizei
•  Clearing– und Inobhutnahmezentrum  

Haus Christoph, Tel. 47 74 76 10 (Bürozeiten) 
inobhutnahme@cjw.eu 
www.cjw.eu/inobhutnahme 

Elterntelefon (anonym und kostenlos)
•  Tel. 0800-1 11 05 50 

www.kinderschutzbund-freiburg.de
Frauen- und Kinderschutzhaus
Mo–Fr 8–18 Uhr, außerhalb der Zeiten er-
reicht man den Bereitschaftsdienst über den 
Polizeinotruf 110 oder Telefonseelsorge  
(Tel. 0800 111 0 111)
•  Tel. 3 10 72, info@frauenhaus-freiburg.de 

www.frauenhaus-freiburg.de
Hilfetelefon Gewalt an Männern
Beratung und Hilfe (auch über Sofortchat)
•  Tel. 0800 1 23 99 00 

beratung@maennerhilfetelefon.de 
www.maennerhilfetelefon.de

Heimwegtelefon  
Nachts alleine auf dem Heimweg und ein 
mulmiges Gefühl? Begleitendes Telefon-
gespräch zur Festnetzgebühr.
•  So – Do 20 – 24 Uhr / Fr + Sa 22 – 3 Uhr 

Tel. 0 30 12 07 41 82 
www.heimwegtelefon.de

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch
• 0800-2 25 55 30 (kostenfrei und anonym)
Kinder- und Jugendtelefon 
„Die Nummer gegen Kummer“
• Tel. 0800-1 11 03 33 (kostenlos)
Krisen- und Lebensberatung
Telefonseelsorge Freiburg e.V.
•  Tel. 0800 111 0 111 und 0800 111 0 222 

info@telefonseelsorge-freiburg.de 
www.telefonseelsorge-freiburg.de

Mobbing am Arbeitsplatz 
– Beratungstelefon Freiburg
•  Tel. 29 28 00 99, Di + Do 17–19 Uhr 

www.mobbing-beratungstelefon.de
Notarzt / Rettungsdienst / Feuerwehr
• Tel. 112
Notfall-Ambulanz Freiburg
• Tel. 8 09 98 00
Notruf für vergewaltigte Frauen und 
Mädchen
• Rund um die Uhr: Tel. 2 85 85 85
Opfer-Telefon / Weißer Ring
• bundesweit und EU: Tel. 11 60 06
Polizei Notruf 
• Tel. 110
Polizei-Zentrale Freiburg
• Tel. 882-0
Vollzugsdienst der Polizeibehörde (VD)
•  Schlossbergring 1, Tel. 201-4923 

vollzugsdienst@stadt-freiburg.de 
www.freiburg.de

Kommunale Kriminalprävention,  
Stadt Freiburg im Breisgau
Geschäftsführung Koordinationsrat zur 
 Kriminal- und Suchtprävention, Öffent-
lichkeitsarbeit, Projektmanagement
•  Amt für Soziales und Senioren 

Sabine Burkhardt, Rathaus im Stühlin-
ger, Fehrenbachallee 12 C, Tel. 201-4880 
kriminalpraevention@stadt.freiburg.de 
www.freiburg.de

Hier finden Sie Beratungs- und Unter-
stützungsangebote, die dabei hel-
fen, Gewalt vorzubeugen, in Not-

fallsituationen angemessen zu reagieren 
und Konflikte konstruktiv zu lösen. 

Sowohl im häuslichen, schulischen und 
medialen Bereich als auch im öffentlichen 
Raum gilt es, körperlicher und psychischer 
Gewalt entgegenzutreten und Straftaten 
vorzubeugen. Die 
kommunale 
Kriminal prävention 
und der Verein 
Sicheres Freiburg 
e.  V. stärken das 
Sicherheitsgefühl 
und die objektive 
Sicherheit der Bürgerschaft mittels 
 Gremien- und Netzwerkarbeit sowie der 
Durchführung und Förderung von 
 Projekten. 

Erstellt wurde die Übersicht von der 
Geschäftsführung der kommunalen 
 Kriminalprävention.

GEWALTGEWALT
VORBEUGENVORBEUGEN

Auf einen Blick: Angebote 
zur Gewaltprävention

(Foto: A. J. Schmidt)
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Von Jaworten hinter Plexiglas
Standesamtstatistik (Teil II): Hochzeiten, Todesfälle und Kirchenaustritte

Das Standesamt hat bei 
seiner jährlichen Presse-

konferenz die Statistik für 
2021 vorgestellt. Wie sich 
die Hochzeiten, Kirchen-
austritte und Sterbefälle in 
Zeiten von Infektionswel-
len und Impfkampagnen 
entwickelt haben, verrät 
der Blick auf die Zahlen.

Plexiglasscheiben,  bunte 
Masken und Videoschalte: 
Auch die Trauungen waren 
2021 von der Pandemie ge-
prägt. Das beginnt schon damit, 
dass nicht im Trauzimmer ge-
traut wurde, sondern mit mehr 
Platz im historischen Ratssaal. 
Außerdem waren kreative 
Masken an der Tagesordnung. 
So hatte ein gleichgeschlechtli-
ches Paar Regenbogenmasken 
für sich und die Gäste besorgt, 
andere Masken wiederum wa-
ren elegant mit Spitze verziert 
oder mit dem Hochzeitsdatum 
bedruckt. 

Viele Gäste waren online zur 
Trauung zugeschaltet – man-
che standen dabei direkt auf 
dem Rathausplatz und jubelten 
nach oben, andere saßen trotz 
Zeitverschiebung in China oder 
Amerika vor dem Bildschirm. 
„Ein Trauzeuge, der wegen ei-
ner Coronainfektion per Web-
cam dabei war, hatte die An-
zughose weggelassen und wohl 
vergessen, dass er unten nur 
Unterwäsche trug. Als er zum 
Jawort aufgestanden ist, gab es 
Grund zum Lachen“, erzählt 
Dominique Kratzer, Leiterin 
des Standesamts. 

Die ständig wechselnden 
Bedingungen haben zudem 
dazu geführt, dass viele Trau-
termine abgesagt oder verscho-
ben wurden. So manches Paar, 
das 2020 hoffte, 2021 richtig 
feiern zu können, wurde wie-
der enttäuscht und verschob 
das Fest abermals. 

1033 Trauungen

Doch trotz der außerge-
wöhnlichen Situation haben 
sich 1033 Paare zur Trauung 
im Freiburger Standesamt ent-
schlossen – das sind acht mehr 
als im Jahr zuvor. Für 836 Paa-
re war es eine Hochzeitspremi-
ere, also ihre erste Ehe (2020: 
682). 22 Prozent der frisch 
Vermählten hatte bereits ge-
meinsame Kinder. Im Vorjahr 
waren es 24 Prozent. Unter den 
Eheleuten waren 17 weibliche 
Paare und 11 männliche. Vier 
davon ließen eine bestehende 
Lebenspartnerschaft in eine 
Ehe umwandeln. Diese Mög-
lichkeit besteht seit 2017.

Auch am Wochenende wa-
ren die Standesbeamtinnen 
fleißig im Einsatz: Ein gutes 
Viertel der Ehen wurde an ei-

nem Samstag geschlossen. Der 
beliebteste Heiratsmonat lag 
mit dem Juli (141 Trauungen) 
wieder im Sommer. Dahin-
ter folgte der August mit 118 
Trauungen. Genau gleich viele 
gab es im ebenfalls beliebten 
Wintermonat Dezember. Am 
wenigsten gefragt, wie schon 
seit Jahren, war der Januar mit 
nur 27 Trauungen.

84 Prozent und damit der 
Großteil der Ehepaare wohnte 
auch in Freiburg. 162 Brautleu-
te (16 %) kamen von auswärts 
zur Trauung hierher. 284 Frei-
burger Paare haben sich für den 
umgekehrten Weg entschieden 
und außerhalb der Stadt gehei-
ratet. Weitere 70 beantragten 
eine Bescheinigung für die 
Eheschließung im Ausland. 
Sechs Vermählungen fanden in 
einer Klinik statt. 

Bei 280 Trauungen hatte 
mindestens einer der Partner 
eine ausländische Staatsan-
gehörigkeit. In 94 Fällen traf 
das auf beide zu. Insgesamt 
stammten die Brautleute aus 
70 verschiedenen Staaten, da-
runter nach Deutschland am 
häufigsten aus Italien (32 Per-
sonen), Syrien (22 Personen) 
und der Türkei (16 Personen). 
Für einen kurzen Moment der 
Irration sorgte ein griechisches 
Paar, denn der Bräutigam ant-
wortete auf die entscheidende 
Frage mit Nai (griechisch: Ja). 

Die Zahl der älteren Semes-
ter, die sich für ein Jawort ent-
scheiden, ist wieder gestiegen: 
Zehn frisch Vermählte waren 
über 70 Jahre alt, darunter fünf 
sogar über 80. Der größte Al-
tersunterschied zwischen den 
Partnern lag bei 29 Jahren.

647 Paare (63 %) haben sich 
2021 für einen gemeinsamen 
Nachnamen entschieden. Ähn-
lich viele waren es auch im 
Vorjahr. 86 Prozent von ihnen 
wählten den Nachnamen des 
Mannes.

Sterbefälle

Einen leichten Anstieg gab 
es bei den Sterbefällen: 3193 
Verstorbene hat das Standes-
amt 2021 beurkundet, 26 mehr 
als im Vorjahr. Damit liegt 
die Zahl weiterhin auf hohem 
Niveau, hat aber keinen neu-
en Höchststand erreicht. Die 
meisten Todesfälle seit Ende 
des Zweiten Weltkriegs gab es 
2015 (3207). Wie in den Vor-
jahren sind wieder etwas weni-
ger Frauen (1465) als Männer 
(1728) verstorben. 39 Personen 
waren unter 18 Jahre alt, als 
sie gestorben sind (2020: 41). 
Am anderen Ende der Alters-
pyramide gab es aber auch 30 
Verstorbene, die über hundert 
Jahre alt waren – 12 mehr als 
im Vorjahr.

Kirchenaustritte

Ein Höchstwert zeigt sich 
bei den Kirchaustritten: Insge-
samt hat das Standesamt Frei-
burg im vergangenen Jahr 2946 
Kirchenaustritte beurkundet 
(2020: 1284). Verglichen mit 
dem bisherigen Höchststand an 
Austritten im Jahr 2019 ist das 
ein Plus von 900. 

Dominique Kratzer rechnet  
fest damit, dass der diesjährige  
Rekord nächstes Jahr wieder 
gebrochen wird. Das lässt die 
derzeitige Austrittswelle erah-
nen. Wegen der großen Nach-
frage hat das Amt zu den übli-
chen 54 Terminen pro Woche 
zusätzliche 400 Termine online 
gestellt. Die waren innerhalb 
weniger Stunden ausgebucht. 
Deshalb beträgt die Wartezeit 
aktuell vier Wochen. 

Rekordjahr: Nie zuvor sind in Freiburg so viele Menschen aus ihrer Religionsgemeinschaft ausge-
treten wie im letzten Jahr. Ihre Zahl hat sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen 
Kirche stark zugenommen. 

Onlineberatung 
zum Fernstudium

Der Wegweiser Bildung und 
die Fernuniversität Hagen la-
den zu einer offenen Online-
Studienberatung am Samstag, 
19. Februar, von 11 bis 13 Uhr 
ein. Die Fernuni bietet Bache-
lor- und Master-Studiengänge 
sowie Weiterbildungskurse in 
vielen Wissenschaftsbereichen 
an. Das zeitlich flexible Stu-
dium lässt sich gut mit Beruf, 
Ausbildung, Elternzeit oder 
Auslandsaufenthalt vereinba-
ren. Die Beratung ist kosten-
los, eine Anmeldung nicht er-
forderlich. 

Teilnahme unter:  
https://emeeting.fernuni-hagen.
de/webi9. Weitere Informationen 
unter www.wegweiser-bildung.de 

Online-Fortbildung 
für Beratende

Am Freitag und Samstag, 
21. / 22. Februar, bietet der Weg-
weiser Bildung in Kooperation 
mit dem Zentrum für wissen-
schaftliche Weiterbildung der 
Universität Mainz eine Fortbil-
dung zur Entscheidungsbera-
tung an. Die Unterstützung bei 
Entscheidungen spielt in vielen 
Beratungen eine große Rolle. 
Im Seminar wird mit Fallbei-
spielen aus der Praxis der Teil-
nehmenden gearbeitet.

Die Fortbildung kostet 200 Euro, 
Anmeldung und weitere Infos per 
E-Mail an webi@bildungsberatung-
freiburg.de oder unter  
www.wegweiser-bildung.de

Kleiner wohnen – 
besser wohnen

In Kooperation mit der 
Energieagentur Regio Freiburg 
startet die Stadt die Kampagne 
„Kleiner wohnen – besser woh-
nen“. Sie bietet Informationen 
und Beratung für alle, deren 
Wohnfläche – etwa nach dem 
Auszug von Kindern – zu groß 
ist und nicht mehr zu ihrer ak-
tuellen Lebenssituation passt. 
Denn Verpflichtungen und Kos-
ten eines Hauses können auch 
belasten; daher unterstützt die 
Kampagne dabei, Wohnraum 
effizienter zu nutzen, zum Bei-
spiel durch den Einbau einer 
Einliegerwohnung. Das bringt 
nicht nur zusätzliche Mietein-
nahmen, sondern trägt auch zu 
weniger Flächenversiegelung 
durch Neubaugebiete bei, re-
duziert den Energieverbrauch 
pro Kopf und wirkt der Knapp-
heit von (bezahlbarem) Wohn-
raum entgegen.

Infos und Anmeldung zur Bera-
tung unter www.earf.de/kleiner-
besser-wohnen und auf der Messe 
GETEC am 27.3.

VHS-Kurs macht 
„klimafit“

Für alle, die ihre Stadt kli-
mafreundlicher machen möch-
ten, bieten die Volkshoch-
schule und die Stadt den Kurs 
„klimafit – Klimawandel vor 
unserer Haustür und was kann 
ich tun?“ an. Er vermittelt die 
Grundlagen des Klimawandels 
und seiner Folgen für die Re-
gion, Wissen zu Klimaschutz- 
maßnahmen und zeigt, wie 
man selbst aktiv werden kann. 
Außerdem berichten kom-
munale Akteure wie das Um-
weltschutzamt und lokale Ini-
tiativen von ihrer Arbeit. Zum 
Abschluss erhalten die Teilneh-
menden ein Zertifikat, das sie 
als ehrenamtliche Multiplika-
torinnen und Multiplikatoren 
im Klimaschutz qualifiziert. 

Termine: Di, 29.3., Di, 12.4., 
Mi, 27.4., Di, 3.5., Do, 19.5., und 
Di, 31.5., jeweils 18 – 21 Uhr. 
Kursgebühr: 20 Euro. Anmeldung 
bei der VHS: www.vhs-freiburg.de, 
Kursnummer 2 21 10 44 01.

KURZ 
GEMELDET

„Älter werden 
in Freiburg“

Die erste von vier jährlichen 
Veranstaltungskalendern „Äl-
ter  werden in Freiburg“ bietet 
einen Überblick über Vorträ-
ge und Veranstaltungen sowie 
über regelmäßige Angebote 
wie Smartphone-Beratung, 
Gesprächskreise, Trauerwan-
dern oder Selbsthilfegruppen. 
So finden sich unter den mehr 
als 30 wöchentlichen Freizeit-
angeboten Radtouren, Wal-
king, Wassergymnastik, Spie-
legruppen, Qi-Gong und vieles 
mehr. In der Philosophischen 
Reihe werden aktuelle Texte 
diskutiert, und „Brainfit 60+“ 
trainiert die Hirnleistung. Auch 
Kurse und Seminare werden 
aufgelistet: von Seniorengym-
nastik und Sprachkursen über 
den Gitarrenkurs „Slow Mo-
tion 55+“ bis zum Computer-
kus „Fit am PC“.

„Älter werden in Freiburg“ gibt es 
auf www.freiburg.de/senioren 
oder im Seniorenbüro, Fehren-
bachallee 12. Außerdem kann es 
unter Tel. (0761) 201-3032 angefor-
dert werden.

Netzwerk rund 
ums Wasser

Die Stadt ist seit diesem Jahr 
Mitglied im Digital Water Ins-
titute, einer interdisziplinären 
Wissens- und Vernetzungs-
plattform rund um die Themen 
Wasserwirtschaft und Digita-
lisierung. So erhält die Ver-
waltung Zugang zu Kontakten 
und Fachwissen und stärkt das 
Netzwerk zum Austausch mit 
Universitäten, anderen Kom-
munen oder Unternehmen.

Raus aus der Komfortzone
Experiment im Stadtteil Waldsee: Mobil ohne (eigenes) Auto

Braucht es ein eigenes 
Auto, um mobil zu sein? 

Um das herauszufinden, 
lädt die Stadt im  Rahmen 
des Projekts „Unser Klima-
quartier Waldsee“ zu 
einem Experiment ein. 
Dabei können Menschen 
aus dem Stadtteil testen, 
ob sie im Alltag wirklich 
ein eigenes Auto brauchen 
– oder ob die zahlreichen 
Alternativen für genügend 
Mobilität sorgen können.

Die ersten zehn  Haushalte 
aus dem Stadtteil Waldsee, die 
bereit sind, ihr Auto für einen 
Monat stehen zu lassen, erhal-
ten solange ein umfassendes 
Mobilitätspaket: Sie können 
vergünstigt Carsharing-Autos 
ausleihen, bekommen eine 
Regiokarte und können die 
Leih- und Lastenräder von Fre-
lo kostenlos nutzen. Wann der 
Testzeitraum beginnt, entschei-
den die Familien selbst. Ihr 
Auto können sie während des 
Experiments im Parkhaus der 
Pädagogischen Hochschule in 
Littenweiler parken.

Die Initiative dazu kam aus 
dem Umweltschutzamt, das die 
Familien in der autofreien Zeit 
begleitet. „Wir müssen positiv 
denken“, sagt Klimaschutzma-
nagerin Ilaria DeAltin. „Nicht: 
Ich muss auf mein Auto ver-
zichten. Sondern: Was brau-
che ich, um auch ohne eigenes 
Auto mobil zu sein?“

Zwei Familien probieren 
das gerade aus. „Uns fällt auf, 
dass die Straßen in unserem 

Quartier immer mit Autos zu-
geparkt sind“, erklärt Carmen 
Roggenstein ihre Motivation, 
sich mit ihrem Mann und den 
beiden erwachsenen Kindern 
zu beteiligen. Die Frage, wel-
che Welt wir unseren Kindern 
und Kindeskindern hinterlas-
sen, beschäftige sie und ihren 
Mann zunehmend.

An ihrem Alltag hat sich seit 
dem Start am 23. Januar nicht 
viel verändert. Zu ihrer Arbeit 
in einer Hausarztpraxis in Neu-
stadt fährt Carmen Roggen-
stein mit der Bahn, ihr Mann 
Nico ist in der Uniklinik tätig 
und fährt Rad. Doch was, wenn 
die Bahn wie kürzlich we-
gen des coronabedingt hohen 
Krankenstands die Zahl der 
Verbindungen in den Schwarz-
wald reduziert? Carsharing 

käme dafür nicht infrage, sagt 
die 56-Jährige. Sie brauche das 
Auto ja für einen ganzen Ar-
beitstag, und das wäre zu teuer.

Davon abgesehen aber ist 
sie von Carsharing begeistert 
– und das, obwohl sie zunächst 
Berührungsängste hatte. Doch 
als sie das erste Auto mietete, 
stellte sie fest: „Wenn man es 
einmal gemacht hat, ist es ganz 
leicht. Und bei Fragen – zum 
Beispiel, ob wir tanken müssen 
– ruft man einfach die Hotline 
an.“ Als nächstes möchte sie 
ein Lastenfahrrad für den Wo-
cheneinkauf mieten.

„Wenn man auf das Auto 
verzichtet, wird manches natür-
lich etwas schwieriger“, räumt 
sie ein. „Man muss aus seiner 
Komfortzone raus, muss ein 
bisschen mehr vorausplanen 

und kann nicht ganz so spontan 
sein. Aber es ist gut machbar“, 
so ihr positives Fazit.

Anna Ernst ist sich da noch 
nicht so sicher. Mit ihrem 
Mann, den sieben und fünf Jah-
re alten Töchtern und dem Gol-
den Retriever wohnt sie in der 
Oberau. Doch da sie bald in ein 
Reihenhaus im Stadtteil Wald-
see umziehen werden, können 
auch sie ausprobieren, ob und 
wie sich der Familienalltag 
ohne Auto stemmen lässt. „Ich 
möchte sehen, welchen Beitrag 
wir für den Klimaschutz leisten 
können“, so die 42-Jährige.

Ob für den Weg zum Kin-
dergarten in Ebnet, in dem sie 
arbeitet und den die jüngere 
Tochter besucht, zum Reit-
stall nach Vörstetten oder zum 
Mountainbike-Verein in Kirch-
zarten – immer wieder nutzt 
sie im Alltag ihren VW-Bus, 
um schnell von A nach B zu 
kommen. „Solange die Kinder 
noch so klein sind, sehe ich 
nicht, wie wir das ohne eige-
nes Auto schaffen sollen, ohne 
ewig unterwegs zu sein“, sagt 
Anna Ernst. Sie sagt aber auch: 
„Kürzlich bin ich mit einem 
Carsharing-Auto zur Messe 
rausgefahren, um die Kinder 
zu impfen. Und das war so ein-
fach, dass ich dachte: Das geht 
doch! Vielleicht würde es ja 
auch etwas Entschleunigung  in 
unseren Alltag bringen.“ 

Das Experiment wird von der VAG, 
dem RVF sowie den Carsharing-
Anbietern Stadtmobil und Grüne 
Flotte unterstützt. Infos unter: 
klimaquartier@stadt.freiburg.de

Kein Hexenwerk: „Wenn man es einmal gemacht hat, ist es 
ganz leicht“, sagt Carmen Roggenstein über Carsharing, das sie 
zusammen mit ihrem Sohn Johannes ausprobiert hat.
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Gemeinderat
& Ausschüsse

Die Tagesordnungen einschließlich 
der Sitzungsvorlagen sind in der Re-
gel eine Woche vor dem jeweiligen 
Termin unter www.freiburg.de/GR 
abrufbar. Bitte beachten: Nicht zu 
jedem Tagesordnungspunkt findet 
eine Aussprache statt. Einzelne Be-
schlüsse werden auch ohne Debatte 
gefasst.

Wer ein entsprechendes  Hörgerät 
trägt, kann bei Sitzungen im 
Ratssaal des Innenstadtrathauses 
sowie im Bürgerhaus Zähringen die 
induktive Höranlage nutzen.

Für Besucherinnen und  Besucher 
gilt die 3 G-Regel. Außerdem be-
steht Maskenpflicht (FFP-2).

Haupt- und Finanzausschuss 
 Mo, 14.2.
•  Annahme von Spenden, Schen-

kungen und ähnl. Zuwendungen
•  Übernahme einer befristeten 

Kommunalbürgschaft für ein 
Darlehen der Erdaushubzwischen-
lager Dietenbach GmbH (EDG)

•  Klimaschutzteilkonzept Green 
Industry Park Hochdorf

•  Förderprojekt „Verschattungsstu-
die für HitzeHotSpots in Freiburg“

Neuer Ratssaal 16 Uhr

Theaterausschuss  Mi, 16.2.
•  Bericht des Intendanten
Neuer Ratssaal 16 Uhr

Gemeinderat Di, 22.2.
•  Einrichtung eines Musikgymnasi-

ums am Friedrich-Gymnasium
•  Klimaschutzteilkonzept Green 

Industry Park Hochdorf
•  Förderprojekt „Verschattungsstu-

die für HitzeHotSpots in Freiburg“
•  Verortung des Popbeauftragten 

und des Nachtkulturmanagers / der 
Nachtkulturmanagerin im Kultur-
amt

•  Neufassung der Grundsätze für 
Erbbaurechte im Geschosswoh-
nungsbau; Vorgehen bei Weiter-
verkauf eines Erbbaurechts

•  Verlängerung Mietvertrag „Stadi-
on Schwarzwaldstraße“ zwischen 
Stadt und SC Freiburg e.V.

•  Neuer Stadtteil Dietenbach: 
Grundstücksneuordnung und 
Fortschreibung der Entwicklungs-
ziele für den Abschluss von 
Abwendungsvereinbarungen und 
Verträgen, Erwerb von ca. 50 ha 
Waldflächen im Frohnholz

•  Bebauungsplan „Hinter den Gär-
ten“ (Tiengen): Offenlage

•  Bebauungsplan Einmündung Hor-
nusstraße in die Zähringer Straße: 
Satzungsbeschluss

•  Bebauungsplan „Güterbahn-
radweg FR 2, Bereich Breisacher 
Straße / Elsässer Straße“: Satzungs-
beschluss

•  Bebauungsplan „Radvorrangrou-
te FR 3 Bereich Friedhofstraße“: 
Satzungsbeschluss

Bürgerhaus Zähringen 16 Uhr

Städtische
Museen

Buchungen unter Tel. 201-2501 oder 
per Mail an museumspaedagogik@
stadt.freiburg.de
Augustinermuseum
Malerei, Skulptur und Kunst-
handwerk vom Mittelalter bis ins 
20. Jahrhundert mit Schwerpunkt 
auf der Kunst des Oberrheingebiets. 
Augustinerplatz, Tel. 201-2531, 
Di – So 10 – 17 Uhr, Fr bis 19 Uhr
Ausstellungen
Johann Baptist Kirner.  
Erzähltes Leben bis 27. März 
Konzerte
•  Kammerkonzert mit Mitgliedern 

des SWR-Symphonieorchesters 
Fr, 11.2. 20 Uhr

•  Orgelmusik im Augustinermuseum 
Sa, 19.2. (Anm. bis 17.2.) 12 Uhr

Führungen
•  Johann Baptist Kirner.  

Erzähltes Leben 
So, 13.2. / 20.2. 10.30 Uhr

•  Augustinerfreunde führen – 
Skulptur versus Malerei 
So, 13.2. 11 Uhr

•  Kunstpause – Von den Vorzeich-
nungen zum Bild: die Wallfahrt 
Mi, 16.2. 12.30 Uhr

•  Zwischen Himmel und Hölle – Ja-
kob Villinger beim heiligen Jakob 
Do, 17.2.  15.30 Uhr

•  Bilinguale Führung in deutscher 
und französischer Sprache –  
Johann Baptist Kirner  
Fr, 18.2.  17 Uhr 

•  Augustinerfreunde  
führen – Das Ende ist nah! Der Tag 
des Jüngsten Gerichts 
So, 20.2. 11 Uhr

•  Kunstpause – Überzeichet: Kirners 
Karrikaturen 
Mi, 23.2. 12 Uhr

•  Kuratorenführung – Johann  
Baptist Kirner 
Fr, 25.2. 17 Uhr

Haus der Graphischen 
Sammlung
Zeichnungen, Druckgrafiken und 
Foto grafien. Salzstr. 32, Tel. 201-
2550, Di – So 10 – 17 Uhr, Fr bis 19 Uhr

Museum für Stadtgeschichte – 
Wentzingerhaus
Von der Gründung der Stadt bis zur 
Barockzeit. Münsterplatz 30,  
Tel. 201-2515, Di – So 10 – 17 Uhr

Führungen
•  Tore und Türme 

So, 13.2. 12 Uhr 
•  Kurzgeschichte(n) –  

Fasnachts- und Fastenspeisen von 
Christian Wentzinger 
Fr, 18.2. 12.30 Uhr

•  Kurzgeschichte(n) –  
Freiburger Hauszeichen 
Fr, 25.2.  12.30 Uhr

Archäologisches Museum 
Colombischlössle
Archäologische Funde von der 
Altsteinzeit bis zum Mittelalter. 
Colombischlössle, Rotteckring 5,  
Tel. 201-2574, Di – So 10 – 17 Uhr, 
Mi bis 19 Uhr
Familien
•  Inklusive Familienführung für 

gehörlose Menschen – Unterwegs 
auf römischen Sohlen  
So, 13.2. (Anm. erwünscht) 14 Uhr

•  Kinder führen Kinder –  
Vom Mammut zur Meckerziege 
Sa, 19.2. (Anm. bis 17.2.) 15 Uhr

Führungen
•  Vom Ton zum Topf 

Mi, 16.2. 17.30 Uhr
•  Inklusive Führung für blinde und 

sehende Menschen – Erobern, 
Bauen, Herrschen 
So, 20.2. 14 Uhr

Museum Natur und Mensch
Naturwissenschaftliche Funde, 
Mineralien, Edelsteine, Fossilien, 
Tier- und Pflanzenpräparate und 
Sonderausstellungen der Ethno-
logischen Sammlung. Gerberau 32, 
Tel. 201-2566, Di – So 10 – 17 Uhr,  
Di bis 19 Uhr
Familien 
•  Familienführung mit Praxis –  
Spuren im Schnee 
So, 20.2. 14 Uhr 

Museum für Neue Kunst
Expressionismus, Neue Sachlichkeit, 
Abstraktion nach 1945, neue 
 Tendenzen. Marienstraße 10 a,  
Tel. 201-2581, Di – So 10 – 17 Uhr, 
donnerstags bis 19 Uhr
Ausstellungen
•  Freundschaftsspiel. Horst-und-

Gabriele-Siedle-Kunststiftung 
 bis 6. März

Familien
•  Kunterbunt und maskenhaft: 

Porträt mal anders 
So, 13.2.  14 Uhr

Führungen
•  Freundschaftsspiel 

So, 13.2. 15 Uhr 
So, 20.2.  15 Uhr 

Gespräch
•  Artist Talk mit Svenja Kreh 

(Anm. erwünscht) 
Do, 24.2.  18 Uhr

Kunsthaus L6
Städtisches Kunst- und Aus stellungs -
haus, Lameystr. 6, Tel. 58 53 94 57, 
www.freiburg.de/kunsthausl6
Ausstellung
•  Michaela Tröscher –  

Immigration 
(bis 13.3.)

Zinnfigurenklause
Dioramen zur badischen Freiheits-
geschichte, Im Schwabentor 1, 
www.zinnfigurenklause-freiburg.de
Terminanfragen bitte an  
zinnfigurenfreundeskreis@web.de

Städtische
Bühnen

Kartenbestellung unter Telefon 
201-2853, Öffnungszeiten der  
Theaterkasse Bertoldstr. 46: Mo – Fr 
10 – 18 Uhr, Sa 10 – 13 Uhr. Infos 
unter www.theater.freiburg.de

Fr, 11.2.
Manon 19.30 Uhr 

Sa, 12.2.
Modern Times 19.30 Uhr 
Nous serons tous dévorés  
par le feu (Premiere) 20 Uhr

So, 13.2. 
Modern Times 18 Uhr
Hedda Gabler 19 Uhr

Mo, 14.2.
Pippi Langstrumpf 11 Uhr

Di, 15.2.
Slam 46 20 Uhr

Mi, 16.2. 
Peter und der Wolf 11 Uhr / 17 Uhr

Do, 17.2. 
Madama Butterfly 19.30 Uhr

Fr, 18.2. 
Pippi Langstrumpf 11 Uhr 
Manon  19.30 Uhr
Orpheus + Eurydike 20 Uhr

Sa, 19.2.
Frankenstein (Premiere) 19 Uhr
Courage 19.30 Uhr
Orpheus + Eurydike  20 Uhr

So, 20.2. 
4. Kammerkonzert 11 Uhr
Manon  18 Uhr 
Orpheus + Eurydike 19 Uhr

Mo, 21.2.
Pippi Langstrumpf  
(zum letzten Mal) 11.30 Uhr

Di, 22.2. 
Am Ende Licht 20 Uhr

Mi, 23.2.
Am Ende Licht  20 Uhr

Do, 24.2.
Am Ende Licht 20 Uhr

Fr, 25.2. 
Der Trafikant (Premiere) 19.30 Uhr

Planetarium

Richard-Fehrenbach-Planetarium, 
Bismarckallee 7g, Tel. 3 89 06,  
www.planetarium.freiburg.de
Abendprogramme
•  Jenseits der Milchstraße 

Sa, 12.2. 19.30 Uhr 
Di, 22.2. 19.30 Uhr

•  Auroras – Geheimnisvolle  
Lichter des Nordens 
Di, 15.2.  19.30 Uhr 
Fr, 25.2. 19.30 Uhr

•  Feuer – Die kosmische  
Geschichte des Sauerstoffs 
Fr, 18.2. 19.30 Uhr

•  EXO – Sind wir allein im All? 
Sa, 19.2. 19.30 Uhr

Familienprogramme (8+)
•  Reise durch die Nacht 

Sa, 12.2. / 19.2. 16.30 Uhr
•  Die großen Augen der Astronomie 

So, 20.2. 16.30 Uhr 
Fr, 25.2. 16.30 Uhr

•  Planeten – Expedition  
ins Sonnensystem 
So, 13.2. 16.30 Uhr 
Mi, 23.2. 15 Uhr

•  Schwarze Löcher 
Di, 15.2. 15 Uhr

Kinderprogramme
•  Ein Sternbild für Flappi 

Sa, 12.2. / 19.2. 14.30 Uhr
•  Die Rettung der Sternenfee Mira 

So, 20.2. 14.30 Uhr
•  Der Räuber Hotzenplotz 

So, 13.2. 14.30 Uhr  
Fr, 25.2. 14.30 Uhr

Städtische
Bäder

Aktuelle Infos zu Öffnungszeiten 
oder Sonderveranstaltungen unter 
www.badeninfreiburg.de

Hallenbad Haslach
Carl-Kistner-Str. 67, Tel. 2105-520
Di – Fr  14 – 19 Uhr  
Sa / So  9 – 19 Uhr
Faulerbad
Faulerstr. 1, Tel. 2105-530
Mo – Do  6 – 8 
Mo, Mi, Do und Fr 13 – 19 Uhr
Di  13 – 22 Uhr
Fr 8– 12 (nur Senioren und werden-
de Mütter)
Sa 9 – 11 (nur Frauen) / 11 – 18 Uhr,  
So 9 – 18 Uhr
Hallenbad Hochdorf
Hochdorfer Str. 16b, Tel. 2105-550
Di /Do 18 – 20 Uhr, Do 9.30 – 11 Uhr 
(Senioren und werdende Mütter)
Fr 15 – 20 Uhr, Sa 14 – 18 Uhr,  
So 8.30 – 13 Uhr
Hallenbad Lehen
Lindenstr. 4, Tel. 2105-540
Di/ Do 14 – 16 Uhr, Sa 12.30 – 14 Uhr 
(Senioren und werdende Mütter)
Westbad
Ensisheimer Str. 9, Tel. 2105-510
vorübergehend geschlossen (s.o.)

Keidel-Therme
An den Heilquellen 4, Tel. 2105-850, 
www.keideltherme.de
täglich 9 – 21 Uhr (Sauna ab 10 Uhr)
Kartenreservierung empfohlen: 
www.keideltherme.de

Stadtbibliothek
Freiburg

Hauptstelle am Münsterplatz
Münsterplatz 17, Tel. 201-2207, 
stadtbibliothek@stadt.freiburg.de 
Di – Fr 10 – 19 Uhr, Sa 10 – 15 Uhr
Rückgabeautomat: Di – Fr 
6 – 10 / 19 – 23 Uhr, Sa 6 – 10 Uhr

•  Bibliobus Mulhouse, Münsterplatz, 
Nordseite, vor der Hauptstelle 
Fr, 18.2. 14.30 – 16.30 Uhr

•  Lesetreff mit Ursula Dietrich 
Di, 22.2. (nur mit Anm.) 15 Uhr

•  Online Deutsch lernen  
mittwochs und  
donnerstags 14 Uhr

•   Sprachcafé Deutsch 
mittwochs und  
donnerstags 16 Uhr

•  Gaming für Kinder 
freitags und  
mittwochs 15.30 – 17 Uhr

•  Onleihe- und IT-Sprechstunde 
mittwochs  10 – 12 Uhr 
freitags 15.30 – 17.30Uhr

Stadtteilbibliothek Haslach
Staudingerstraße 10, Tel. 201-2261 
Di – Fr 9.30 – 12 Uhr und 13 – 18 Uhr 
stadtbibliothek-haslach@ 
stadt.freiburg.de
•  Freies Gamen 

dienstags bis freitags 15 Uhr
•  Freiburger eSports-Treff 

freitags 15 Uhr
Stadtteilbibliothek Mooswald
Falkenbergerstr. 21, Tel. 201-2280 
Di – Fr 10 – 13 und Di – Do 15 – 18 Uhr 
stadtbibliothek-haslach@ 
stadt.freiburg.de 

Mediothek Rieselfeld
Maria-von-Rudloff-Platz 2, Tel. 201-
2270, Di / Do / Fr 13 – 18 Uhr;  
Mi 10 – 18 Uhr, stadtbibliothek-
rieselfeld@stadt.freiburg.de

Volkshochschule
Freiburg

VHS im Schwarzen Kloster: Rotteck-
ring 12; www.vhs-freiburg.de,  
Tel. 3 68 95 10, Öffnungszeiten: 
Mo – Do 9 – 18 Uhr, Fr 9 – 12.30 Uhr
E-Mail: info@vhs-freiburg.de

Dies &
Jenes

Musikschule Freiburg
Turnseestr. 14, Tel. 88 85 12 80,  
www.musikschule-freiburg.de 
info@musikschule-freiburg.de

Das Waldhaus Freiburg
Bildungs- und Informations zentrum 
zu Wald und Nachhaltigkeit,  
Wonnhaldestr. 6, Tel. 89 64 77-10,  
www.waldhaus-freiburg.de
Öffnungszeiten: Di – Fr 10 – 17 Uhr. 
telefonische Anfragen und Reservie-
rungen: Di – Fr 9 – 12.30 Uhr.
Ausstellungen
•  StadtWaldMensch – 900 Jahre 

Wald für Freiburg bis März 2022

Wegweiser Bildung
Eingang Stadtbibliothek, Münster-
platz 17, Tel. 201-2020, webi@
bildungsberatung-freiburg.de, 
www.wegweiser-bildung.de 
 Di 10 – 13  Uhr, Di  – Fr 14 – 17 Uhr
Beratung auch per Chat, Telefon 
oder Video möglich.

Informations-, Beratungs- und 
Beschwerdestelle (IBB-Stelle) 
mit Patientenfürsprechern
Eschholzstr. 86, www.freiburg.de/
ibb, außerhalb der Öffnungszeiten 
Termine nach Vereinbarung
Information und Beratung zu psych-
iatrischen Hilfen durch Angehörige, 
Psychiatrie-Erfahrene und professi-
onell Tätige sowie Aufnahme von 
Beschwerden
•  IBB-Stelle: jeden 1. und 3. Donners-

tag 17–18 Uhr (mit AB) 
Tel. 201-3639, ibb@stadt.freiburg.de

•  Patientenfürsprecher: jeden  
1. und 3. Donnerstag 16 – 17 Uhr,  
patientenfuersprecher@stadt.frei-
burg.de, Tel. 208-8776 (mit AB)

Naturerlebnispark Mundenhof
Der Mundenhof ist ganzjährig rund 
um die Uhr geöffnet. Parktickets 
können vorab online gekauft wer-
den: www.freiburg.de/mundenhof 
Infos unter Tel. 201-6580
Mitmachaktion
•  Weidenschneiden 

Sa, 19.2. 14 Uhr

Abfall &
Recycling

Abfallwirtschaft und Stadtreinigung 
Freiburg GmbH (ASF), Tel. 76 70 70 
www.abfallwirtschaft-freiburg.de 
Service-Center: Mo – Do 8 – 12 und 
13 – 17 Uhr, Fr 8 – 12 / 13 – 15.30 Uhr

Recyclinghöfe
Anlieferung von Wertstoffen, 
Gebrauchtwaren, Schnittgut und 
Schadstoffen aus Privathaushalten
St. Gabriel (Liebigstraße)
Di 9 – 12.30 / 13 – 18 Uhr 
Fr, Sa 8 – 13 Uhr
Haslach (Carl-Mez-Straße 50)
Do 8 – 16 Uhr 
Sa 9 – 16 Uhr
Waldsee (Schnaitweg 7)
Mi 9 – 16 Uhr 
Sa (keine Schadstoffe) 9 – 13 Uhr

Umschlagstation Eichelbuck
Eichelbuckstraße, Tel. 7 67 05 70 
Anlieferung von Sperrmüll 
Mo – Do 7.15 – 11.45 / 13 – 16 Uhr 
Fr 7.15 – 12.15 / 13 – 15.30 Uhr 
1. Samstag im Monat 9 – 12.45 Uhr

Schadstoffmobil
Abgabe von  Reinigungsmaterialien, 
Medikamenten, Chemikalien, Pesti-
ziden, Altöl, Farben etc.
•  Wiehre, Schützenallee 

Mo, 14.2.  8.30 – 11 Uhr  
•  Günterstal, Max.-Kolbe-Weg 

(Wendeplatte)  
Mo, 14.2.  13 – 15 Uhr 

•  St. Georgen, Tiengener Str.  
(Friedhof) 
Mo, 21.2.  8.30 – 11 Uhr 

•  Stühlinger, Wannerstraße  
(Kirchplatz) 
Mo, 21.2.  13 – 15 Uhr 

Ämter &
Dienststellen

Amt für Bürgerservice und 
Informationsmanagement
Rathaus im Stühlinger,  
Fehrenbachallee 12,  
E-Mail: abi@stadt.freiburg.de
•  Bürgerservice-Zentrum 

buergerservice@stadt.freiburg.de 
unter www.freiburg.de/termine 
oder Tel. 201-0

•  Bürgerberatung im Rathaus 
Innenstadtrathaus Rathausplatz, 
Tel. 201-1111, E-Mail: buerger-
beratung@stadt.freiburg.de 
www.freiburg.de/buergerberatung 
Mo – Fr 8 – 16 Uhr

•  Telefon-Service-Center 
Tel. 201-0 und 115 
Mo – Fr 8 – 18 Uhr

Amt für Liegenschaften und 
Wohnungswesen (ALW)
Fahnenbergpl. 4, Tel. 201-5301/5302 
E-Mail: alw@stadt.freiburg.de
•  Wohngeld: Tel. 201-5480, 

www.freiburg.de/wohngeld
•  Wohnberechtigungsscheine: 

Tel. 201-5480 tel. Sprechzeiten: 
Mo 10.30 – 12 / 13 – 15 Uhr 
Di 8 – 12 / 13 – 15 Uhr 
Mi – Fr 8 – 11 Uhr

•  Wohnraumförderung: Tel. 201-
54-31/-32/-33, www.freiburg.de/
wohnraumfoerderung

Amt für Kinder, Jugend  
und Familie (AKI)
Europaplatz 1, Empfang:  
Tel. 201-8310, www.freiburg.de/aki 
E-Mail: aki@stadt.freiburg.de
Sprechzeiten: Mo / Mi / Fr 8 – 11 Uhr

Amt für Soziales und Senioren
Fehrenbachallee 12, Empfang: 
Tel. 201-3507 (erreichbar Mo – Do 
7.30 – 16.30 Uhr, Fr 7.30 – 15.30 Uhr), 
E-Mail: ass_empfang@stadt.frei-
burg.de, www.freiburg.de/ass

Amt für Migration und 
Integration (AMI)
 Berliner Allee 1, Tel. 201-6301, 
www.freiburg.de/ami 
E-Mail: ami@stadt.freiburg.de
Empfang: Mo / Di / Do 7.30 – 17 Uhr 
Mi 7.30 – 18 Uhr, Fr  7.30 – 14 Uhr
alle übrigen Abteilungen nur mit 
Termin

Amt für öffentliche Ordnung 
Fehrenbachallee 12
•  Fundbüro: Tel. 201-4827, -4828 

fundbuero@stadt.freiburg.de
•  Veranstaltungen und Gewerbe: 

Tel. 201-4860 
gewerbe@stadt.freiburg.de

•  Sicherheit und Ordnung: 
Tel. 201-4860 
polizei@stadt.freiburg.de

•  Waffen- und Sprengstoffrecht: 
Tel. 201-4857, -4869, -4888 
waffenbehoerde@stadt.freiburg.de

•  Fahrerlaubnisse: Tel. 201-4820 
fahrerlaubnisbehoerde@stadt.
freiburg.de

•  Bußgeldabteilung: 
Tel. 201-4950, bussgeldbehoerde 
@stadt.freiburg.de

•  Gemeindevollzugsdienst / Voll-
zugsdienst der Polizeibehörde:  
Tel. 201-4923 
vollzugsdienst@stadt.freiburg.de

•  Veterinärbehörde: Tel. 201-4965 
veterinaerbehoerde@stadt.
freiburg.de

•  Fachservice Ordnungs angelegen-
heiten: Tel. 201-4931

Beratungszentrum Bauen
Fehrenbachallee 12, Tel. 201-4390, 
E-Mail: bzb@stadt.freiburg.de 
www.freiburg.de/bzb, geöffnet:
Mo – Fr 7.30 – 12  / Do bis 16.30 Uhr

Eigenbetrieb Friedhöfe
Friedhofstr. 8, Tel. 201-6602 
www.freiburg.de/friedhof 
E-Mail: ebf@stadt.freiburg.de
Telefonische Sprechzeiten:
•  Friedhofsverwaltung (201-6602): 

Mo / Mi / Fr 8 – 16 Uhr 
Di / Do 8 – 12 Uhr

•  Bestattungsdienst: 
Tel. 27 30 44  rund um die Uhr

Forstamt
Günterstalstr. 71, Tel. 201-6201 oder 
-6202, www.freiburg.de/forstamt 
E-Mail: forstamt@stadt.freiburg.de

Informations-, Beratungs- und 
Vormerkstelle (IBV) Kita
Europaplatz 1, Tel. 201-8408, E-Mail: 
kinderbetreuung@stadt.freiburg.de
Telefonzeit: 
Mo – Fr 8 – 12 Uhr, Mo / Mi 13 – 16 Uhr

Jugend-/Kinderbüro im 
Jugendbildungswerk Freiburg
Jugendbüro: Tel. 79 19 79 90,  
E-Mail: info@jugendbuero.net 
www.jugendbuero.net
 Kinderbüro: Tel. 79 19 79 18 
E-Mail: kinderbuero@jbw.de  
www.kinderbuero-freiburg.de

Kontaktstelle Frau und Beruf
Rathausplatz 2 – 4, Tel. 201-1731 
frau_und_beruf @stadt.freiburg.de 
www.frauundberuf.freiburg.de
Tel. Kurzberatung: Mo 9 – 11 Uhr

Ortsverwaltungen
•  OV Ebnet: Tel. 6 96 89 80, 

Mo / Di / Do 8 – 12, Mi 13 – 17 Uhr 
ov-ebnet@stadt.freiburg.de

•  OV Hochdorf: Tel. (07665) 
94 73 90, Mo – Fr 8.30 – 12 Uhr,  
Mi auch 18 – 20 Uhr, E-Mail:  
ov-hochdorf@stadt.freiburg.de

•  OV Kappel: Tel. 61 10 80 
Mo – Fr 8 – 12, Mi 14 – 18 Uhr, 
E-Mail: ov-kappel@stadt.freiburg.de

•  OV Lehen: Tel. 88 87 10 
Mo – Fr 8 – 11.30 Uhr, Mi auch 
17 – 19 Uhr, E-Mail:  
ov-lehen@stadt.freiburg.de

•  OV Munzingen: Tel. (07664) 
4 03 63 52, Mo – Fr 8 – 12 Uhr,  
Mi auch 14.30 – 18 Uhr, E-Mail:  
ov-munzingen@stadt.freiburg.de 

•  OV Opfingen: Tel. (07664) 50 400 
Mo – Fr 8 – 12 Uhr, Mo auch 
18 – 20 Uhr, E-Mail:  
ov-opfingen@stadt.freiburg.de

•  OV Tiengen: Tel. (07664) 50 56 60 
Mo – Fr 8 – 12 Uhr, Mo auch 
13.30 – 16 / Mi 13.30 – 17 Uhr,  
ov-tiengen@stadt.freiburg.de

•  OV Waltershofen: Tel. (07665) 
9 44 30, Mo – Fr 8 – 12 Uhr,  
Mi auch 13.30 – 18 Uhr, E-Mail:  
ov-waltershofen@stadt.freiburg.de

Seniorenbüro
Fehrenbachallee 12, Tel. 201-3032, 
www.freiburg.de/senioren, E-Mail: 
seniorenbuero@stadt.freiburg.de
Persönliche Beratungen nach Ver-
einbarung, ansonsten Beratung per 
Telefon und E-Mail: 
Mo – Fr  9 – 16 Uhr

Stadtarchiv
Grünwälderstr. 15, Tel. 201-2701, 
stadtarchiv@stadt.freiburg.de 
www.freiburg.de/stadtarchiv
Lesesaal: Mo – Do 10 – 16 Uhr 
Anmeldung nötig (E-Mail oder Tel.)

Standesamt
Rathausplatz, E-Mail: 
standesamt@stadt.freiburg.de 
Termine unter Tel. 201-0 
www.freiburg.de/standesamt
In den Ortschaften ist die jeweilige 
Ortsverwaltung zuständig.

Vermessungsamt
Berliner Allee 1, Tel. 201-4201 
www.freiburg.de/vermessungsamt 
vermessungsamt@stadt.freiburg.de

STÄDTISCHE TERMINE UND ÖFFNUNGSZEITEN VOM 11. BIS ZUM 25. FEBRUAR

Kilometerlange neue Kabel fürs Westbad
Gute Nachrichten für Badefreunde: Nach dem schweren 
Schaden durch einen Schwelbrand im November gehen die 
Reparaturarbeiten im Westbad aktuell zügig voran, und das 
Bad kann voraussichtlich nach Ostern wieder öffnen. Bei dem 
Brand im Technikkeller waren weite Teile der Haustechnik 
zerstört worden, unter anderem der zentrale Schaltschrank, 
quasi das technische Herz des Bads. Außerdem hatte die 
starke Hitze kilometerlange Kabel zerstört. Nach der Montage 
des neuen Schaltschranks stehen noch Testläufe sowie die 
Abnahme durch die Behörden und den TÜV an. Danach kann 
das Bad wieder fürs Publikum öffnen. Der genaue Termin wird 
noch bekanntgegeben. (Foto: FSB)
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Giftiger Publikumsmagnet 
und virtuelle Rundgänge

Museen ziehen Bilanz des zweiten Coronajahres und blicken zuversichtlich in die Zukunft

Die Bilanz des zwei-
ten Coronajahres der 

Städtischen Museen fällt 
deutlich besser aus als 
erwartet: Insgesamt zog 
es 135 957 Besucherinnen 
und Besucher in die Häuser, 
das sind fast 30 Prozent 
mehr als im ersten Krisen-
jahr 2020 mit nur 105 438 
Gästen. Doch angesichts 
der allgemeinen Verun-
sicherung und der wech-
selnden Zugangsbestim-
mungen wurde das Niveau 
der Zeit vor der Pande-
mie nicht erreicht – 2019 
hatten 276 800 Menschen 
die Museen besucht.

Publikumsmagnet des Jah-
res 2021 war die Ausstellung 
„Tierisch giftig!“, die vor al-
lem Familien lockte: Mehr als 
doppelt so viele Kinder und 
Erwachsene wie noch 2020 
besuchten das Museum Natur 
und Mensch – und das, obwohl 
die beliebte Küken-Ausstel-
lung erneut ausfallen musste.

Wie bereits 2020 hatten 
die Museen auch 2021 mit 
Schließzeiten zu kämpfen: So 
blieben die fünf Häuser gleich 
zu Jahresbeginn geschlossen. 
Erst am 16. März konnten das 
Augustinermuseum, das Mu-
seum für Stadtgeschichte und 
das Museum für Neue Kunst 
wieder ihre Pforten öffnen. Das 
Archäologische Museum Co-
lombischlössle und das Muse-
um Natur und Mensch folgten 
eine Woche später. Bis Jahres-
ende blieben die Museen dann 
mit wechselnden Zugangsbe-
schränkungen geöffnet.

Bis auf die Kükenschau, die 
schon im Februar hätte starten 
sollen, konnten alle geplan-
ten Ausstellungen stattfinden. 
Ausfallen mussten allerdings 
zahlreiche Führungen und 
Veranstaltungen, darunter 
zum zweiten Mal die beliebte 
Freiburger Museumsnacht im 
Juli sowie der zweite Muse-
umsabend Anfang Dezember.

Augustinermuseum

54 914 Menschen haben 
2021 das Augustinermuseum 
und das Haus der Graphischen 
Sammlung besucht, in dem zu 
den coronabedingten Schließ-
zeiten noch sanierungsbedingte 
Einschränkungen hinzukamen. 
So blieb das Dachgeschoss 
während des gesamten Jahres 
geschlossen, für mehrere Mo-
nate waren auch die Emporen 
gesperrt. Zum Vergleich: 2020 
wurden mit 52 822 etwas we-
niger Besucherinnen und Be-

sucher gezählt, im Jahr 2019 
waren es noch 143 538.

Mit der Wiedereröffnung 
Mitte März fiel auch der Start-
schuss für die große Ausstel-
lung „Der Schatz der Mönche – 
Leben und Forschen im Kloster 
St. Blasien“, die bis September 
16 612 Menschen anzog.

„Spuk! Die Fotogra-
fien von Leif Geiges“ 
sahen zwischen Mai 
und September zwar 
nur 3692 Menschen – 
aber mit der Aufnahme 
der „Spökenkiekerin“ 
schaffte es die Ausstel-
lung bis auf die Titelsei-
te der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung.

Auch die Doppel-
ausstellung zu Johann 
Baptist Kirner lief gut 
an. 3408 Besucherinnen 
und Besucher kamen 
zwischen Ende Novem-
ber und dem Jahresende 
ins Augustinermuseum, 
um die Werkschau zu 
sehen. Weitere 1925 
wurden seit dem 30. 
Oktober in der ergän-
zenden Schau im Haus 
der Graphischen Samm-
lung gezählt.

Museum für Neue Kunst

Das Museum für Neue 
Kunst zählte im vergange-
nen Jahr 16 948 Besucherin-
nen und Besucher und da-
mit etwas weniger als 2020 
mit 19 611 Gästen; 2019 
kamen noch 36 186 Kunst-
interessierte. Die Ausstellung 
„Modern Love (or Love in the 
Age of Cold Intimacies)“ er-
reichte zwischen 3. Oktober 
2020 und 18. April mehr als 
4100 Menschen, darunter vie-
le junge Leute. Die darauffol-
gende Schau „Piktogramme. 
Lebenszeichen Emojis. Die 
Gesellschaft der Zeichen“ sa-
hen von Mai bis September 
7788 Besucherinnen und Besu-
cher. Das „Freundschaftsspiel“ 
mit der Horst-und-Gabriele- 
Siedle-Kunststiftung hat seit 
dem 1. Oktober bis Jahresende 
6427 Kunstfreundinnen und 
-freunde angezogen. 

Museum Natur und Mensch

Das Museum Natur und 
Mensch begeisterte 2021 mit 
der Ausstellung „Tierisch gif-
tig!“ vor allem Familien: Ins-
gesamt kamen ab dem 19. Mai 
39 583 große und kleine Gift-
tierfans – damit war es die 
erfolgreichste Ausstellung im 
vergangenen Jahr. Aber auch 
die Ausstellung „In Gesell-

schaft. Freiburger Frauen* im 
Blick“, die von 12. Oktober bis 
5. Dezember parallel lief, traf 
auf großes Interesse. Insge-
samt kamen 41 573 Kinder und 
Erwachsene ins Museum Natur 
und Mensch, mehr als doppelt 
so viele wie im Vorjahr.

Archäologisches Museum

16. 384 Besucherinnen und 
Besucher zählte das Archäo-
logische Museum Colombi-
schlössle. Das waren deutlich 
mehr als 2020 mit 9731 Gäs-
ten. 2019 waren es 23 119. Der 
dritte Teil der Stadtjubiläums-
trilogie „freiburg.archäologie 
– Leben vor der Stadt“ kam 
gut an. Die Ausstellung lief 
über das gesamte Jahr. Auch 
die bereits im Oktober 2019 
eröffnete Schau „Der römische 
Legionär“ stieß auf großen 
Zuspruch, sie wurde bis zum 
18. April 2021 verlängert.

Museum für Stadtgeschichte

Ins Museum für Stadtge-
schichte im Wentzingerhaus 
kamen etwas mehr Menschen 
als im Vorjahr, nämlich 6138 – 
ein leichtes Plus im Vergleich 
zu 5616 Besucherinnen und 
Besuchern 2020. 2019 waren 
es insgesamt 12 538 Personen. 
994 Bücher- und Geschichts-
fans sahen sich die Ausstellung 
„buochmeisterinne – Hand-
schriften und Frühdrucke aus 
dem Dominikanerinnenkloster 
Adelhausen“ an.

Museumspädagogik

Erfreulich ist, dass wieder 
etwas mehr museumspädago-
gische Angebote stattfinden 

konnten als im Jahr 2020, auch 
wenn das Niveau vor der Pan-
demie wegen zahlreicher Auf-
lagen nicht zu erreichen war. 
2021 nahmen 12 703 Men-
schen an den vielfältigen Ver-
anstaltungen teil. 2020 waren 
es nur 8588 gewesen, 2019 da-

gegen noch 32 770.

Web und Social Media

Auch die Zahl der 
virtuellen Besucherin-
nen und Besucher hat 
2021 weiter zugelegt. 
Die Online-Samm-
lung, die Anfang 2020 
mit 800 Objekten an 
den Start ging, wuchs 
auf 1572 Objekte an. 
18 077 Besuche wur-
den über das Jahr 2021 
gezählt. Im Vorjahr hat-
ten 16 015 Personen das 
Angebot genutzt.

Ebenfalls an Reich-
weite gewonnen ha-
ben die Social-Media-
Kanäle der Häuser. 
Insgesamt verfolgten 
6995 Abonnentinnen 
und Abonnenten auf 
Facebook und 3583 auf 
Instagram die Einbli-
cke und Ausblicke der 

Museen. Neu hinzugekommen 
sind die Instagram-Accounts 
des Archäologischen Museums 
Colombischlössle und des Au-
gustinermuseums.

Deutliche Fortschritte haben 
die Museen 2021 bei der Pro-
duktion eigener Film- und Au-
diobeiträge gemacht. Großer 
Beliebtheit erfreute sich zum 
Beispiel der naturkundliche 
Video-Podcast „Peter, was ist 
das?“, und mit „Happy Birth-
day Martin Gerbert!“ haben 
die Museen auch ihren ersten 
Audio-Podcast produziert. 

Virtuelle Rundgänge

Ein großer Erfolg sind auch 
die neuen virtuellen Rund-
gänge durch das Augustiner-
museum, das Museum Natur 
und Mensch und das Archäo-
logische Museum Colombi-
schlössle. Die Online-Touren 
bieten zahlreiche Informatio-
nen zu den einzelnen Objekten 
und ermöglichen einen ent-
spannten Museumsbesuch von 
zu Hause aus. Doch egal ob 
online oder real vor Ort: Die 
Städtischen Museen Freiburg 
bleiben zuversichtlich, auch 
2022 viele Menschen für 
Kunst, Kultur, Geschichte, Ar-
chäologie und Naturkunde be-
geistern zu können. 

www.freiburg.de/museen

Nichts für schwache Nerven: Ob Pfeilgiftfrosch, Vogelspinne oder Königskobra – die Ausstel-
lung „Tierisch giftig“ im Museum Natur und Mensch zeigte eine Vielfalt von lebenden Gifttieren.

Wertvolle Exponate wie dieses aus dem 
11. Jahrhundert stammende Adelheid-
kreuz präsentierte das Augustinermuseum 
mit dem „Schatz der Mönche“.

„Immigration“ 
im Kunsthaus L6

Unter dem Titel „The Im-
migration“ stellt Michaela 
Tröscher im Kunsthaus L6 
erstmals eine Zusammen-
stellung von Stationen ihres 
Werks aus. Dafür wird der 
Raum von verschiedenen 
Medien wie Zeichnungen, 
Postkarten oder Installatio-
nen belebt. Grundlage ihres 
Immigrationsthemas sind 
zwei Bücher des isländi-
schen Schriftstellers Böðvar 
Guðmundsson, die die Emi-
gration von Isländerinnen 
und Isländern nach Nord-
amerika beschreiben. Wäh-
rend der Öffnungszeiten 
wird Tröscher regelmäßig 
am Flügel improvisieren.

Kunsthaus L6, Lameystr. 6, 
bis 13. März 
www.freiburg.de/kunsthausl6
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Satzung 
der Stadt Freiburg im Breisgau über die 
Erhebung von Bewohnerparkgebühren 

(Bewohnerparkgebührensatzung)
vom 14.12.2021

Aufgrund des § 6a Absatz 5a Straßenverkehrsgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 12. Juli 2021 (BGBl. I S. 3108), des § 4 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, 581, ber. S. 698), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 
1098), § 1 der Parkgebührenverordnung der Landesregierung vom 6. Juli 2021 und 
§§ 2 und 11 Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg in der Fassung vom 
17. März 2005 (GBl. Seite 206), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
17. Dezember 2020 (GBl. S. 1233, 1249) hat der Gemeinderat der Stadt Freiburg im 
Breisgau in seiner Sitzung am 14.12.2021 folgende Satzung beschlossen:

§ 1  Geltungsbereich
Die Satzung regelt die Erhebung von Gebühren für die Ausstellung eines Bewoh-
nerparkausweises in den städtischen Quartieren, die als Bewohnerparkgebiete 
nach § 45 Abs. 1b Nr. 2a der Straßenverkehrsordnung (StVO) ausgewiesen und ge-
kennzeichnet sind.

§ 2  Gebührenpflicht
(1)  Für die Ausstellung eines Bewohnerparkausweises werden Gebühren nach Maß-

gabe dieser Satzung erhoben.
(2) Zur Zahlung der Gebühr ist die Person verpflichtet,
 1. die den Antrag gestellt hat;
 2.  welche die Gebührenschuld durch eine gegenüber der Stadt abgegebene 

schriftliche oder elektronische Erklärung übernommen hat;
 3. welche für die Gebührenschuld anderer haftet.
(2) Mehrere Gebührenschuldner_innen haften als Gesamtschuldner_innen.

§ 3  Gebührenzeitraum
(1)  Die Ausstellung eines Bewohnerparkausweises kann entweder für den Zeitraum 

eines Jahres oder für den Zeitraum von 6 Monaten beantragt werden.
(2)  Der Zeitraum beginnt mit der Ausstellung des Bewohnerparkausweises. Ein 

neuer Bewohnerparkausweis kann maximal einen Monat vor Ablauf des alten 
beantragt werden.

§ 4  Gebührenhöhe
(1) Für ein Jahr beträgt die Höhe der Gebühr für die Ausstellung 360 Euro.
(2)  Misst das Fahrzeug, für das der Bewohnerparkausweis beantragt wird, in der 

Länge weniger als 4,21 m, so beträgt abweichend von Abs. 1 die Höhe der ein-
jährigen Gebühr 240 Euro.

(3)  Misst das Fahrzeug, für das der Bewohnerparkausweis beantragt wird, in der 
Länge mehr als 4,70 m, so beträgt abweichend von Abs. 1 die Höhe der einjähri-
gen Gebühr 480 Euro.

(4)  Für sechs Monate beträgt die Höhe der Gebühr für die Ausstellung die Hälfte 
der in den Absätzen 1 bis 3 festgelegten Gebührenhöhen.

(5)  Für Änderungen auf dem Bewohnerparkausweis sowie die Ersatzausstellung 
aufgrund von Verlust wird eine Gebühr in Höhe von 14 Euro erhoben. Unter 
Änderungen fallen insbesondere der Umzug in ein anderes Parkgebiet oder ein 
Fahrzeugwechsel. Die Gültigkeitsdauer des Bewohnerparkausweises wird durch 
eine Änderung im Sinne der Sätze 1 und 2 nicht berührt.

§ 5  Gebührenermäßigung
(1)  Für Personen, die Leistungen nach SGB II, SGB XII, Kriegsopferfürsorge (Bundes-

versorgungsgesetz) und AsylbLG sowie Personen, die Wohngeld erhalten, wird 
eine Gebühr in Höhe von 25 % der in § 4 Abs.1 bis 4 genannten Gebührenhöhe 
festgesetzt. Die Leistungsberechtigung ist mit dem Antrag nachzuweisen.

(2)  Für Personen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 (Merkzeichen 
unerheblich) sowie Inhaber_innen einer Parkerleichterung für besondere Grup-
pen schwerbehinderter Menschen („orangefarbener Parkausweis“) gemäß § 46 
Abs. 1 Nr. 11 StVO (Ausnahmegenehmigung und Erlaubnis) wird eine Gebühr in 
Höhe von 25 % der in § 4 Abs.1 bis 4 genannten Gebührenhöhe festgesetzt. Die 
Berechtigung zur Ermäßigung ist mit dem Antrag nachzuweisen.

(3)  Personen, die im Besitz einer Parkerleichterung für Menschen mit schweren Be-
hinderungen („blauer Parkausweis“) gemäß § 46 Abs. 1 Nr. 11 StVO (Ausnah-
megenehmigung und Erlaubnis) sind, wird die Gebühr für die Ausstellung eines 
Bewohnerparkausweises erlassen.

(4)  Von der Erhebung einer Gebühr kann ganz oder teilweise abgesehen werden, 
wenn die Feststellung der Gebühr nach Lage des einzelnen Falles unbillig wäre 
oder dies im öffentlichen Interesse geboten ist. Eine Freistellung kann auch 
dann erfolgen, wenn die Gebührenpflicht noch nicht entstanden ist.

§ 6 Entstehung und Fälligkeit
(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Erteilung des Bewohnerparkausweises.
(2)  Die Gebühr wird mit der Bekanntgabe des Gebührenbescheides an den Gebüh-

renschuldner zur Zahlung fällig.
(3)  Im Rahmen des digitalen Antragsverfahrens ist die Gebühr im Wege des elektro-

nischen Zahlungsverkehrs (E-Payment) zu begleichen.

§ 7  Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 1. April 2022 in Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 14. Dezember 2021
(Martin W. W. Horn), Oberbürgermeister
Hinweis: Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung (GemO) oder auf Grund der GemO zu Stande gekom-
men, so gilt sie gemäß § 4 Abs. 4 GemO ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. Zudem gilt dies nicht, wenn die Verletzung der Ver-
fahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde schriftlich oder elektronisch 
geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist darzulegen. Ist die Verletzung geltend gemacht worden, so kann auch nach Ab-
lauf eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung jedermann diese Verletzung 
geltend machen.

 BEKANNTMACHUNGEN

Freiburger 
Stadtbau



Seite 10 · Nr. 809 · Freitag, 11. Februar 2022

Satzung 
über die regelmäßige Weitergabe von Daten 

an die kommunale Statistikstelle von 
anderen Verwaltungsstellen 

der Stadt Freiburg im Breisgau 
(Kommunalstatistiksatzung)

vom 1. Februar 2022

Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fas-
sung vom 24. Juli 2020, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. De-
zember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) und der §§ 8 Abs. 1 und 9 Abs. 6 Satz 3 des Landes-
statistikgesetzes vom 24. April 1991, zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes 
vom 11. Februar 2020 (GBl. S. 37, 40), hat der Gemeinderat der Stadt Freiburg im 
Breisgau in der Sitzung am 1. Februar 2022 folgende Satzung beschlossen:

§ 1  Kommunale Statistikstelle

Die Stadt Freiburg im Breisgau betreibt beim Amt Bürgerservice und Informations-
management eine kommunale Statistikstelle im Sinne des § 9 Abs. 1 LStatG.

§ 2  Zulässigkeit der Datenweitergabe
(1)  Für die folgenden Kommunalstatistiken geben die Verwaltungsstellen der Stadt 

nach Maßgabe der §§ 4 bis 15 dieser Satzung Daten, die in ihrem Geschäftsgang 
angefallen sind, regelmäßig an die kommunale Statistikstelle weiter:

 1. Statistik über den Bevölkerungsstand
 2. Statistik über die Bevölkerungsbewegungen
 3. Statistik über den Kraftfahrzeugbestand
 4. repräsentative Wahlstatistik
 5. Statistik über Bauwerke, Gebäude und Wohnungen
 6.  Statistik über die Leistungen und Leistungsempfänger_innen nach AsylblG
 7.  Statistik über die Leistungen und Leistungsempfänger_innen nach SGB VIII
 8.  Statistik über Leistungen und Leistungsempfänger_innen nach SGB IX und XII
 9. Statistik über die geförderten und mietpreisgedämpften Wohnungen
 10. Statistik über die Wohngeldempfänger_innen
 11. Statistik über die wohnungssuchenden Haushalte
 12. Statistik über die Grundsteuer
(2)  Die Aufbereitung von Geschäftsstatistiken anderer Verwaltungsstellen der Stadt 

kann ganz oder teilweise der kommunalen Statistikstelle übertragen werden, so-
weit dies nicht durch einzelgesetzliche Übermittlungsverbote ausgeschlossen ist.

§ 3  Verfahren der Datenweitergabe
(1)  Die regelmäßige Weitergabe von Daten nach dieser Satzung erfolgt innerhalb 

der Stadtverwaltung grundsätzlich verschlüsselt nach den datenschutzrechtli-
chen Regelungen der jeweils gültigen Dienstanweisung über den Einsatz der IT-
gestützten Informationsverarbeitung bei der Stadt Freiburg im Breisgau - DA IT. 
Bei Transfer außerhalb der Stadtverwaltung erfolgt die Übersendung der Daten 
unter Nutzung der virtuellen Poststelle bei Komm.ONE ebenfalls verschlüsselt. 
Die Weitergabe kann auch im schriftlichen Verfahren, durch elektronische Da-
tenübertragung (Secure File Transfer Protocol – SFTP) oder durch elektronische 
Speichermedien erfolgen.

(2)  Die Speichermedien sind im verschlossenen Umschlag zu versenden oder per-
sönlich zu übergeben.

§ 4  Weitergabe von Merkmalen für die Statistik  
über den Bevölkerungsbestand

Für die Statistik über den Bevölkerungsbestand gibt die für die Führung des Melde-
registers zuständige Dienststelle jährlich zum 30. Juni und 31. Dezember aus dem 
Melderegister für jeden Einwohner folgende Daten als Erhebungsmerkmale an die 
kommunale Statistikstelle weiter:
1.  Gemeindeschlüssel der Basisgemein-

de
2. Straßenschlüssel der Basisadresse
3. Hausnummer der Basisadresse
4.  Hausnummernzusatz der Basisadres-

se
5.  Laufende Nummer des Datensatzes 

an der Basisadresse
6.  Kleinräumige Gliederung an der 

Basisadresse
7.  Wohnungsstatus der Person an der 

Basisadresse
8.  Datum des Einzugs in die Wohnung 

an der Basisadresse bzw. der Ge-
burt, falls die Person seit Geburt an 
der Basisadresse gemeldet ist

9.  Datum des letzten Statuswechsels, 
an dem die Wohnung an der Basis-
adresse beteiligt war

10.  Gemeindeschlüssel der aktuellen 
Hauptwohnung

11.  Gemeindeschlüssel der zuletzt bezo-
genen Nebenwohnung

12.  Zahl der gemeldeten Wohnungen 
der Person in der Basisgemeinde

13.  Zahl der gemeldeten Wohnungen 
der Person in Deutschland

14.  Adresse der zuletzt in der Basisge-
meinde aufgegebenen Wohnung

15.  Kleinräumige Gliederung der 
zuletzt in der Basisgemeinde aufge-
gebenen Wohnung

16.  Wohnungsstatus der Person an der 
zuletzt in der Basisgemeinde aufge-
gebenen Wohnung

17.  Gebietsschlüssel des Zuzugsher-
kunfts-Gebietes

18.  Gemeindeschlüssel der Zuzugsher-
kunfts-Gemeinde

19.  Hausnummer der Wohnung in der 
Zuzugsherkunfts-Gemeinde

20.  Wohnungsstatus der Person in der 
Zuzugsherkunfts-Gemeinde

21.  Datum des Zuzugs in die Basisge-
meinde bzw. der Geburt, falls die 
Person seit Geburt in der Basisge-
meinde gemeldet ist

22.  Geburtsdatum
23. Geschlecht
24.  Art der deutschen Staatsangehörig-

keit
25. Geburtsland
26. Familienstand
27. Familienstand seit
28. Erste Staatsangehörigkeit
29.  Datum der Anerkennung der deut-

schen Staatsangehörigkeit
30. Zweite Staatsangehörigkeit
31.  Rechtliche Zugehörigkeit zu einer 

Religionsgesellschaft
32.  Nummer des Kernhaushalts an der 

Basisadresse
33.  Person lebt an Basisadresse mit Ehe-

gatte / eingetragenem Lebenspart-
ner

34.  Person lebt an Basisadresse mit 
Elternteil(en)

35.  Person lebt an Basisadresse mit 
Nachkomme(n)

36.  Namensübereinstimmungs-Nummer 
des Familiennamens

37.  Namensübereinstimmungs-Nummer 
des früheren Familiennamens

38.  Namensübereinstimmungs-Nummer 
des Geburtsnamens

39.  Namensübereinstimmungs-Nummer 
- Reserve

40.  Position der Person im Kernhaushalt

41.  Nummer des Haushalts an der Basis-
adresse

42.  Zuordnungsstufe, in der die Person 
dem Haushalt zugeordnet worden 
ist

43. Paareigenschaft im Haushalt
44.  Elterneigenschaft aufgrund 

 Verzeigerung
45.  Vorfahreneigenschaft aufgrund von 

Indizien
46.  Nachkommeneigenschaft im Haus-

halt
47.  Geschwistereigenschaft im Haushalt 

von Personen ohne Eltern/Vorfahren 
im Haushalt

48.  Generationsziffer der Person im 
Haushalt

49. Kommunalstatistische Priorität der 
Wohnung an der Basisadresse

50. Meldepflicht der Person
51.  Zugehörigkeit der Person zur statis-

tischen Bevölkerung
52.  Datum des Zuzugs in die Bundesre-

publik Deutschland
53. Wahlberechtigung
54. Kennung des Familienverbands
55.  Stellung der Person im Familienver-

band
56.  Zahl der Personen im Familienver-

band
57.  Zahl der Kinder (ledige Personen 

unter 18 Jahren) im Familienver-
band

58.  Partner in Basisgemeinde der Person 
gemeldet

59.  Kennung des Abfallentsorgungsver-
bands an der Basisadresse

60. Stichtag des Bestandsabzugs
61. Melderegisternummer der Person
62. Verfahrensspezifische Nutzung
63. Alter der Person
64. Haushaltstyp HHSTAT
65. Stellung der Person im Haushalt
66. Haushaltstyp BFLR
67. Staatsangehörigkeiten im Haushalt
68. Zahl der Personen im Haushalt
69.  Zahl der Kinder (ledige Personen 

unter 18 Jahren) im Haushalt
70.  Nummer der Zuordnungszielperson, 

der die Person in der Generierungs-
stufe HZUO zugeordnet worden ist

71.  Dominante Familienbeziehung der 
Person

72.  Dominante Familienbeziehung im 
Haushalt

73. Migrationshintergrund der Person
74. Migrationshintergrund (HHSTAT)
75.  Gemeindeschlüssel des Geburtsortes 

in Deutschland
76. Geburtsort
77.  Kleinräumige Gliederung der 

zuletzt in der Basisgemeinde aufge-
gebenen Wohnung, Stelle 8

78. Bezugsland
79.  Zuwanderungstyp eines deutschen 

Kindes mit Migrationshintergrund
80. Testfeld Vertriebene
81.  Zahl der Kinder im Haushalt gemäß 

Altersvorgabe
82.  Migrationshintergrund im Haushalt
83. Geschlecht (DSMeld 0701)
84.  Familienstand (DSMeld 1401 origi-

nal)
85.  Rechtliche Zugehörigkeit zu einer 

öffentlich-rechtlichen Religionsge-
sellschaft (DSMeld 1101/DSMeld 
1104)

86. Verarbeitungszeitraum bis

§ 5  Weitergabe von Merkmalen für die Statistik  
über die Bevölkerungsbewegungen

Für die Statistik über die Bevölkerungsbewegung gibt die für die Führung des Mel-
deregisters zuständige Dienststelle monatlich für die Personen, die den Bestand des 
Melderegisters verändern, folgende Daten als Erhebungsmerkmale an die kommu-
nale Statistikstelle weiter:

1.  Gemeindeschlüssel der Basis-
gemeinde

2. Straßenschlüssel der Basisadresse
3. Hausnummer der Basisadresse
4.  Hausnummernzusatz der 

 Basisadresse
5.  Laufende Nummer des Datensatzes 

an der Basisadresse
6.  Kleinräumige Gliederung an der 

Basisadresse
7.  Wohnungsstatus der Person an der 

Basisadresse
8.  Datum des Einzugs in die Wohnung 

an der Basisadresse bzw. der Ge-
burt, falls die Person seit Geburt an 
der Basisadresse gemeldet ist

9.  Datum des letzten Statuswechsels, 
an dem die Wohnung an der Basis-
adresse beteiligt war

10.  Gemeindeschlüssel der aktuellen 
Hauptwohnung

11.  Gemeindeschlüssel der zuletzt bezo-
genen Nebenwohnung

12.  Zahl der gemeldeten Wohnungen 
der Person in der Basisgemeinde

13.  Zahl der gemeldeten Wohnungen 
der Person in Deutschland

14.  Innergemeindliche Quell-/Ziel-
Adresse

15.  Kleinräumige Gliederung der inner-
gemeindlichen Quell-/Ziel-Adresse

16.  Wohnungsstatus der Person an der 
innergemeindlichen  
Quell-/Ziel-Adresse

17.  Gebietsschlüssel des Zuzugsher-
kunfts-/Wegzugsziel-Gebietes

18.  Gemeindeschlüssel der Zuzugsher-
kunfts-/Wegzugsziel-/Statuswechsel-
partner-Gemeinde

19.  Hausnummer der Wohnung der 
Zuzugsherkunfts-/Wegzugsziel-/
Statuswechselpartner-Gemeinde

20.  Wohnungsstatus der Person in der 
Zuzugsherkunfts-/Wegzugsziel-/
Statuswechselpartner-Gemeinde

21.  Datum des Zuzugs in die Basisge-
meinde bzw. der Geburt, falls die 
Person seit Geburt in der Basisge-
meinde gemeldet ist

22. Geburtsdatum
23. Geschlecht
24.  Art der deutschen Staatsangehörig-

keit
25. Geburtsland
26. Familienstand
27. Familienstand seit
28. Erste Staatsangehörigkeit
29.  Datum der Anerkennung der deut-

schen Staatsangehörigkeit
30. Zweite Staatsangehörigkeit
31.  Rechtliche Zugehörigkeit zu einer 

Religionsgesellschaft
32. Verarbeitungsdatum
33. Ereignisdatum
34.  Identifikationskennzeichen der 

Bewegung am Verarbeitungstag
35. Personenzustandskennung
36.  Art der Bewohner-Bestands-Verän-

derung
37.  Art der Bewohner-Eigenschafts-

Veränderung
38. Art des Statuswechsels

39. Realitätsbezug der Bewegung
40. Änderungskennung KM-Ewo-E6W
41. Erwerbstätigkeit
42. Alter der Mutter
43. Staatsangehörigkeit der Mutter
44. Familienstand der Mutter
45.  Ergänzende Änderungskennung der 

Rohdatei
46. Melderegisternummer der Person
47.  Verfahrensspezifische Verarbei-

tungskennung
48. Meldepflicht der Person
49.  Zugehörigkeit der Person zur statis-

tischen Bevölkerung
50.  Kennung des steuerrechtlichen 

Personenverbands
51.  Stellung der Person im steuerrechtli-

chen Personenverband
52. Alter der Person
53.  Ehepartner in Basisgemeinde der 

Person gemeldet
54.  Laufende Nummer der aktuellen 

Niederkunft
55.  Laufende Nummer des Kindes bei 

der aktuellen Niederkunft
56. Alter des Vaters
57. Staatsangehörigkeit des Vaters
58. Verfahrensspezifische Nutzung1
59. Familienstand-alt/-neu
60. Staatsangehörigkeit-alt/-neu
61. Religion-alt/-neu
62. Verfahrensspezifische Nutzung2
63.  Rechtliche Zugehörigkeit zu einer 

nicht öffentlich-rechtlichen Reli-
gionsgesellschaft (DSMeld 1101 / 
DSMeld 1104)

64.  Geburtsdatum der Mutter (bei 
Geburt)

65. Bezugsland
66.  Zuwanderungshintergrund der 

Person
67. Datenfeld nicht belegt (Filler 272)
68.  Gemeindeschlüssel des Geburtsorts 

in Deutschland
69. Geburtsort der Person
70. Geschlecht (DSMeld0701)
71.  Familienstand 

(DSMeld1401 original)
72.  Adresse unbekannt  

(DSMeld1200 original)
73.  Z01VON - Verarbeitungszeitraum 

von (TTMMJJJJ)
74.  Z01BIS - Verarbeitungszeitraum bis 

(TTMMJJJJ)
75.  Z02BIS - Ereigniszeitraum bis (TT-

MMJJJJ)
76. Kennung Datensatzende SL350
77.  Zuwanderungstyp eines deutschen 

Kindes mit Migrationshintergrund
78. Testfeld Vertriebene
79.  Zahl der Kinder im Haushalt gemäß 

Altersvorgabe
80.  Migrationshintergrund im Haushalt
81. Geschlecht (DSMeld 0701)
82.  Familienstand 

(DSMeld 1401 original)
83.  Rechtliche Zugehörigkeit zu einer 

öffentlich-rechtlichen Religionsge-
sellschaft 
(DSMeld 1101/DSMeld 1104)

84. Wohndauer in vollendeten Jahren
85. Verarbeitungszeitraum bis

§ 6  Weitergabe von Merkmalen für die Statistik  
über den Kraftfahrzeugbestand

Für die Statistik über den Kraftfahrzeugbestand gibt die für die Kfz-Zulassungen 
zuständige Dienststelle monatlich von allen zugelassenen Kraftfahrzeugen folgen-
de Daten als Erhebungsmerkmale an die kommunale Statistikstelle weiter:
  1. Stichtag des Bestandsabzugs
  2. Laufende Nummer
  3.  Gemeindenummer des Fahrzeugs-

tandorts
  4. Straßenname
  5.  Hausnummer des Fahrzeugstandorts
  6.  Hausnummernzusatz des Fahrzeugs-

tandortes
  7.  Geschlecht des Halters / der Halterin
  8.  Geburtsdatum (JJJJMMTT) des Fahr-

zeughalters/ der Fahrzeughalterin
  9. Alter des Halters / der Halterin
10. Geburtsort
11. Berufsschlüssel
12. Status des Fahrzeugs
13.  Datum der Status-Entstehung  

(Zulassung bzw. Stilllegung in der 
Gemeinde)

14.  Datum der Erstzulassung des Fahr-
zeugs

15. Hersteller Nummer
16. Fahrzeugklasse
17. Art des Aufbaus
18. Emissionsklassen
19. Kraftstoffe
20. Motorleistung in KW
21. Hubraum in ccm
22. Nutzlast in kg
23. Zulässiges Gesamtgewicht in kg
24.  Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
25. Min. Länge
26. Max. Länge
27. Min. Breite
28. Max. Breite
29. Min. Höhe
30. Max. Höhe
31. Fahrgeräusch in db(A)
32. Hauptfarbe
33. Typschlüssel

§ 7  Weitergabe von Merkmalen für die Statistik über  
Bauwerke, Gebäude und Wohnungen

Für die Führung und laufende Fortschreibung der statistischen Bauwerks-, Gebäu-
de- und Wohnungsdatei gibt die zuständige Dienststelle monatlich folgende Daten 
als Erhebungsmerkmale an die kommunale Statistikstelle weiter:
  1. Identifikations-Nummer
  2. Status Bautätigkeit
  3. Bauschein-Nummer
  4. Baurechtliches Verfahren
  5. Straßenname
  6. Hausnummer
  7. Hausnummerzusatz
  8.  Laufende Nummer des Gebäudes an 

der Adresse
  9. Flurstück
10.  Datum der Baugenehmigung (Ereig-

nisdatum) - Monat
11.  Datum der Baugenehmigung (Ereig-

nisdatum) - Jahr
12.  Datum der Bezugsfertigstellung 

(Ereignisdatum) - Monat
13.  Datum der Bezugsfertigstellung 

(Ereignisdatum) - Jahr
14. Art der Bautätigkeit
15.  Änderung des Nutzungsschwer-

punktes
16. frühere Nutzung
17.  Abgangsbogen bei Nutzungsände-

rung
18. Jahr des Abgangs
19.  Abgangsbogen bei Wiederaufbau
20. Bauherr
21. Wohngebäudeart
22. Nichtwohngebäudeart
23. Haustyp des Wohngebäudes
24.  Überwiegend verwendeter Baustoff
25. Art der Beheizung
26. Primäre Heizenergie
27. Sekundäre Heizung
28.  Primäre Heizenergie Warmwasser-

aufbereitung
29.  Sekundäre Heizenergie Warmwas-

seraufbereitung
30. Anlagen zur Lüftung

31. Anlagen zur Kühlung
32.  Art der Erfüllung GEG –  

Erneuerbare Energie (Holz, Bioöl, 
Biogas, Biomethan)

33.  Art der Erfüllung GEG –  
Erneuerbare Energie (Umwelt – , 
Geo – , Solarthermie)

34.  Art der Erfüllung GEG –  
Erneuerbare Energie (Kälte)

35.  Art der Erfüllung GEG –  
Kraftwärmekopplung

36.  Art der Erfüllung GEG –  
Wärmerückgewinnung

37.  Art der Erfüllung GEG –  
Sonstige Abwärme

38.  Art der Erfüllung GEG –  
Energieeinsparung (Überfüllung 
EnEV)

39.  Art der Erfüllung GEG – Fernwärme 
oder Fernkälte

40.  Art der Erfüllung GEG – Gemein-
schaftliche Wärmeversorgung

41.  Art der Erfüllung GEG – Ausnahme
42.  Art der Erfüllung GEG – Befreiung
43. Art der Erfüllung GEG – Sonstige
44. Rauminhalt
45. Zahl der Vollgeschosse
46. Nutzfläche – neuer Zustand 
47. Nutzfläche – alter Zustand 
48. Wohnfläche – neuer Zustand
49. Wohnfläche – alter Zustand  
50.  Wohnungen mit 1 Raum – neuer 

Zustand
51.  Wohnungen mit 1 Raum – alter 

Zustand 
52.  Wohnungen mit 2 Räumen – neuer 

Zustand
53.  Wohnungen mit 2 Räumen – alter 

Zustand

54.  Wohnungen mit 3 Räumen – neuer 
Zustand

55.  Wohnungen mit 3 Räumen – alter 
Zustand 

56.  Wohnungen mit 4 Räumen – neuer 
Zustand

57.  Wohnungen mit 4 Räumen – alter 
Zustand  

58.  Wohnungen mit 5 Räumen – neuer 
Zustand

59.  Wohnungen mit 5 Räumen – alter 
Zustand

60.  Wohnungen mit 6 Räumen – neuer 
Zustand

61.  Wohnungen mit 6 Räumen – alter 
Zustand 

62.  Wohnungen mit 7 u.m. Räumen – 
neuer Zustand

63.  Wohnungen mit 7 u.m. Räumen – 
alter Zustand 

64.  Zahl der Räume in Wohnungen mit 
7 u.m. Räumen – neuer Zustand

65.  Zahl der Räume in Wohnungen mit 
7 u.m. Räumen – alter Zustand

66.  Veranschlagte Kosten des Bauwerks
67.  Wohnungen insgesamt – neuer 

Zustand
68.  Wohnungen insgesamt  –  alter 

Zustand

§ 8  Weitergabe von Merkmalen für die Durchführung  
der repräsentativen Wahlstatistik

Für die repräsentative Wahlstatistik bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kom-
munalwahlen gibt für die Wahldurchführung zuständige Dienststelle für jeden für 
die repräsentative Wahlstatistik ausgewählten Wahlbezirk das Wähler verzeichnis 
sowie die gültigen und ungültigen Stimmzettel an die kommunale Statistikstelle 
weiter.

§ 9  Weitergabe von Merkmalen für die Statistik über die Leistungen  
und Leistungsempfänger_innen nach AsylblG

Für die Statistik über die Leistungen und Leistungsempfänger_innen nach AsylblG 
gibt die zuständige Dienststelle jährlich zum 31.12. folgende Daten als Erhebungs-
merkmale an die kommunale Statistikstelle weiter:
1. ID-Nummer (pro Person)
2. Kundennummer / Haushalts-ID
3. Bezeichnung der Leistung
4.  Sachgebiet (Amt für Soziales und 

Senioren)
5.  Laufende Nummer der Person im 

Haushalt (beginnend bei 0)
6. Geschlecht
7. Staatsangehörigkeit
8.  Stichtag (Achtung, kein korrekter 

Stichtag)
9.  Referenzdatum (Tag des Datenab-

zugs)

10. Alter in Jahren
11.  Fallgruppe (Amt für Soziales und 

Senioren)
12.  Personengruppe (Amt für Soziales 

und Senioren)
13. Art der Haushaltsstelle
14. Straßenname
15. Hausnummer
16. Hausnummernzusatz
17.  Altersgruppe in vollendeten Lebens-

jahren
18. Hilfe ambulant/stationär
19. Hilfeart

§ 10  Weitergabe von Merkmalen für die Statistik über die Leistungen  
und Leistungsempfänger_innen nach SGB VIII

Für die Statistik über die Leistungen und Leistungsempfänger_innen nach SGB VIII 
gibt die zuständige Dienststelle jährlich folgende Daten als Erhebungsmerkmale an 
die kommunale Statistikstelle weiter:
1. ID Fall
2. Geburtsdatum
3. Geschlecht
4. Staatsangehörigkeit
5. Straße und Hausnummer
6. Postleitzahl
7. Ort
8.  Sozialraum AKI (statistische Bezirke)

  9. Leistung
10. Kategorie
11. Stichtag Auswertung
12. Hausnummer
13. Hausnummernzusatz
14. Stichtag
15. Anzahl Fälle am Stichtag
16. Anzahl Fälle kumuliert

§ 11  Weitergabe von Merkmalen für die Statistik über Leistungen  
und Leistungsempfänger_innen nach SGB IX und XII

Für die Statistik über die Leistungen und Leistungsempfänger_innen nach SGB IX 
und XII gibt die zuständige Dienststelle jährlich folgende Daten als Erhebungsmerk-
male an die kommunale Statistikstelle weiter:
1. ID-Nummer (pro Person)
2. Kundennummer / Haushalts-ID
3. Bezeichnung der Leistung
4.  Sachgebiet (Amt für Soziales und 

Senioren)
5.  Laufende Nummer der Person im 

Haushalt (beginnend bei 0)
6. Geschlecht
7. Staatsangehörigkeit
8. Stichtag
9.  Referenzdatum (Tag des Datenab-

zugs)
10. Alter in Jahren

11.  Fallgruppe (Amt für Soziales und 
Senioren)

12.  Personengruppe (Amt für Soziales 
und Senioren)

13. Art der Haushaltsstelle
14. Straßenname
15. Hausnummer
16. Hausnummernzusatz
17.  Altersgruppe in vollendeten Lebens-

jahren
18. Hilfe ambulant/stationär
19. Hilfeart

§ 12  Weitergabe von Merkmalen für die Statistik über die  
geförderten und mietpreisgedämpften Wohnungen

Für die Statistik über geförderte und mietpreisgedämpfte Wohnungen gibt die zu-
ständige Dienststelle jährlich zum 31.12. folgende Daten als Erhebungsmerkmale 
an die kommunale Statistikstelle weiter:
1. Jahr
2. Objektnummer
3. Hausnummer
4. Hausnummernzusatz
5. Straßenname
6. Lage der Wohnung
7. Anzahl der Zimmer
8. Größe der Wohnung in qm

  9. Bezugsfertigkeit
10. Vermieter
11. Förderart
12. Wohnungsart
13. Bindungsende
14.  Ende des Benennungsrechts (nach 

§ 4 Abs. 13 Alt. 4 LWoFG)

§ 13  Weitergabe von Merkmalen für die Statistik  
über die Wohngeldempfänger_innen

Für die Statistik über die Wohngeldempfänger_innen gibt die zuständige Dienst-
stelle jährlich zum 31.12. folgende Daten als Erhebungsmerkmale an die kommu-
nale Statistikstelle weiter:
1. Jahr
2. Straße
3. Hausnummer

4. Hausnummernzusatz
5. Anzahl Wohngeldempfänger 

§ 14  Weitergabe von Merkmalen für die Statistik  
über die wohnungssuchenden Haushalte

Für die Statistik über die wohnungssuchenden Haushalte gibt die zuständige 
Dienststelle jährlich zum 31.12. folgende Daten als Erhebungsmerkmale an die 
kommunale Statistikstelle weiter:
1. Antragsnummer
2. Nationalität
3. Haushaltsgröße
4. Geschlecht
5. Familienstand
6. Aufnahmegrund

  7. Geburtsdatum
  8. Adresse
  9. Postleitzahl
10. Ort
11. VD-Löschdatum
12. Wartezeit

§ 15  Weitergabe von Merkmalen für die Statistik über die Grundsteuer
Für die Statistik über die Grundsteuer gibt die zuständige Dienststelle jährlich zum 
31.12. folgende Daten als Erhebungsmerkmale an die kommunale Statistikstelle 
weiter:
  1. Lfd. Nr.
  2. Grundsteuerart
  3. BUZ
  4. Objektnummer
  5. Objektbeginn
  6. Straße des Objekts
  7. HNr. des Objekts
  8. Objektzusatz
  9. Grundstückslage
10. Flurstück
11. Gemarkung
12. Beginn Buchungszeichen
13. Ende Buchungszeichen
14. VA-Beginn
15. VA-Ende
16. Hebesatz
17. Messbetrag in EUR
18. Einheitswert in EUR
19. Gesamtjahresteuer
20. Grundstücksart
21. Besitzverhältnis
22. Bezirk
23. Gemarkung_1

24. Debitor/ Geschäftspartner
25. Rolle
26. Anrede
27. Titel
28. Personentyp
29. Zahlungsmodalität
30. Name1
31. Name2
32. Name3
33. Name4
34. Namenszusatz
35. Namensvorsatz
36. Geburtsdatum
37. Adresszusatz
38. Ortsteil
39. Straße
40. HausNr.
41. HausNr. (Zusatz)
42. Postfach
43. Land
44. PLZ
45. PLZ (Postfach)
46. Ort

§ 16  In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung über die regelmäßige Weitergabe von Daten an die 
kommunale Statistikstelle von anderen Verwaltungsstellen der Stadt Freiburg im 
Breisgau (Kommunalstatistiksatzung) vom 26. Oktober 2010 außer Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 1. Februar 2022
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau
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Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan mit 
örtlichen Bauvorschriften „Wiesneckstraße“, 

Plan-Nr. 6-169 (Haslach)
Satzung 

der Stadt Freiburg im Breisgau

Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften 
„Wiesneckstraße“, Plan-Nr. 6-169

Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fas-
sung vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098), des § 10 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 
(BGBl. I S. 4147) und des § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg in der 
Fassung vom 5. März 2010 (GBl. S. 358, ber. S. 416) zuletzt geändert durch Artikel 27 
der Verordnung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022 S. 1, 4) hat der Gemeinderat in 
seiner Sitzung am 1. Februar 2022 folgende Satzung beschlossen.

§ 1  Bebauungsplan und Geltungsbereich
Für den Bereich
  der Flst.Nrn. 6636/1, 7651/1, 7651/2, 7651/3, 7652/1, 7652/2, 7654, 7656, 7657/1, 

7657/3, 7658/1 sowie einen Teil der Flst.Nr. 6637/1, begrenzt
 • im Norden und Westen durch die Markgrafenstraße,
 • im Süden durch die Christophstraße und den Haslacher Dorfbach und
 •  im Osten durch Wohnbebauung entlang der Wiesneckstraße, Christophstra-

ße und Markgrafenstraße mit den Flst.Nrn. 7650/3, 7650/4, 6637/6, 6637/7,
im Stadtteil Haslach,
wird ein verbindlicher Bauleitplan nach § 10 Abs. 1 BauGB im beschleunigten Ver-
fahren gemäß § 13a BauGB bestehend aus
1. der Planzeichnung vom 01.02.2022
2. den Textlichen Festsetzungen vom 01.02.2022
 Bezeichnung:  Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften  

„Wiesneckstraße“, Plan-Nr. 6-169,
beschlossen.
Maßgebend für die räumliche Abgrenzung des Geltungsbereichs ist bei einem Wi-
derspruch zwischen dem Textteil der Beschreibung des Geltungsbereichs und der 
Planzeichnung die Planzeichnung vom 01.02.2022.

§ 2  Örtliche Bauvorschriften
Zusätzlich werden nach § 74 LBO für das in § 1 bezeichnete Gebiet folgende örtliche 
Bauvorschriften erlassen:
1. Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen
 (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
1.1  Gebäude sind traufständig, mit einem Satteldach und einer Dachneigung von 

30° – 35° auszubilden. Walmdächer sind zulässig.
1.2  Für die Anlagen zur Nutzung der Solarenergie sind die folgenden Vorausset-

zungen zu berücksichtigen:
1.2.1  Auf dem Dach sind die Anlagen aufliegend und der Dachneigung angepasst 

auszuführen. Sie sind an der Traufe oder am First anzubringen, um eine mög-
lichst zusammenhängende und konstruktiv ungestörte Dachfläche zu erhal-
ten.

1.2.2  An der Fassade sind die Anlagen aufliegend oder eingelassen auszuführen.
1.2.3  Die Module der Anlage dürfen nicht vereinzelt angebracht werden, sondern 

müssen eine einheitliche Modulfläche auf dem Dach oder der Fassade bilden.
1.2.4  Die Module müssen ein einheitliches Format, die gleiche Größe und Farbe ha-

ben sowie die Achsen und Symmetrien der Dachaufbauten oder der Fassade 
aufgreifen.

1.2.5  Aufgeständerte Solaranlagen sind ausschließlich auf den Flachdächern der 
Nebenanlagen zulässig.

1.3 Dachgauben sind nur unter folgenden Voraussetzungen zulässig:
1.3.1  Sie dürfen eine Breite von 3,50 m nicht überschreiten. Der seitliche Mindest-

abstand untereinander beträgt mindestens 2,00 m.
1.3.2  Sie liegen von der traufseitigen Außenmauer des Gebäudes zurückversetzt 

und sind mit einem Abstand von mindestens 50 cm zur Traufe auszubilden. 
Der Abstand zur Giebelwand muss mindestens 1,50 m betragen.

1.3.3  Die Summe aller Gaubenbreiten darf 50% der Fassadenbreite nicht über-
schreiten.

1.3.4  Das Außenmaß der Dachgaubenfront darf eine Höhe von 1,50 m nicht über-
schreiten.

1.3.5 Sie dürfen das oberste Viertel der Dachfläche nicht einschneiden.
1.3.6 Die Gaubeneindeckung entspricht der des Hauptdachs.
1.4  Dächer von Carports sind nur als Flachdächer oder Pultdächer mit bis zu 10° 

Dachneigung zulässig.
1.5  Balkone dürfen die Traufkante straßenseitig nicht durchbrechen und sind 

nicht im Dachgeschoss zulässig.
1.6  Kunststoffverkleidungen der Gebäudefassaden sowie grelle, sehr dunkel, 

 fluoreszierende und spiegelnde Oberflächen sind unzulässig.
2. Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)
2.1  Werbeanlagen und Schilder sind nur am Ort der Leistung und nur bis zu einer 

Gesamtfläche von 2 m² zulässig. Sie sind an der Fassade im Bereich der Erdge-
schosszone anzubringen.

2.2  Werbeanlagen in Form von Fremdwerbung, Lauflicht- und Wechselanlagen, 
Laserwerbung, Fahnenwerbung, großflächige Werbetafeln und Anlagen, die 
dem Anschlag von Plakaten und anderen werbewirksamen Einrichtungen 
dienen, Booster (Lichtwerbung am Himmel) und Werbeanlagen auf Dächern 
sind im Plangebiet unzulässig.

3.  Anforderungen an die Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung der 
 unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

3.1  Unbebaute Fläche, die nicht als Wege- oder Stellplatzflächen oder deren Zu-
fahrten genutzt sind, sind gärtnerisch zu gestalten und dauerhaft zu unter-
halten. Bauliche Anlagen in den Vorgartenflächen sind unzulässig.

3.2  Als Einfriedungen zum öffentlichen Straßenraum sind Hecken oder mit He-
cken hinterpflanzte Zäune bis zu einer Höhe von maximal 0,8 m zulässig. 
Dabei sind ausschließlich heimische Laubgehölze zu verwenden. Werden 
Vorgartenflächen mit einem Zaun und einer Hecke eingefriedet, so muss die 
Heckenpflanzung auf der dem öffentlichen Raum bzw. den Nachbargrund-
stücken zugewandten Seite erfolgen, so dass sich der Zaun auf der dem 
Grundstück zugewandten Seite befindet und vom öffentlichen Raum aus 
nicht sichtbar ist.

3.3  Flächen für Nebenanlagen wie Müllbehälter sowie Fahrradstellplätze sind 
baulich und/ oder durch Hecken oder Sträucher einzufassen. Darüber hinaus 
sind Standorte für Müllbehälter gegen direkte Sonneneinstrahlung zu schüt-
zen. Der bauliche Sichtschutz darf eine Höhe von 2,00 m nicht überschreiten 
und ist mit Kletterpflanzen oder Spalierbäumen zu begrünen.

4.  Beschränkung der Verwendung von Außenantennen  
(§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO)

4.1  Je Gebäude ist jeweils maximal eine Außenantenne zulässig. Sie ist nur auf 
den dem öffentlichen Raum abgewandten Gebäudeseiten zulässig.

4.2   Satellitenantennen sollen die gleiche Farbe wie die dahinter liegenden Dach- 
oder Wandflächen aufweisen.

§ 3  Ordnungswidrigkeiten
(1)  Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer vorsätzlich 

oder fahrlässig den in § 2 genannten Vorschriften zuwiderhandelt.
(2)  Ordnungswidrigkeiten können nach § 75 Abs. 4 LBO in Verbindung mit § 17 

Abs. 1 und 2 OWiG mit einer Geldbuße geahndet werden.

§ 4  Inkrafttreten
Die Satzung tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 3. Februar 2022
(Martin W. W. Horn), Oberbürgermeister
Der Bebauungsplan mit Begründung kann während der Dienststunden beim Stadt-
planungsamt im Rathaus im Stühlinger, 5. OG, Fehrenbachallee 12A, 79106 Frei-
burg, eingesehen werden. Über den Inhalt kann Auskunft verlangt werden.

Öffnungszeiten:  Mo–Do 9–12 Uhr und 14–16 Uhr, Fr 9–12 Uhr
Hinweis: Die allgemeinen Bestimmungen und Hygienerichtlinien im Zusammen-
hang mit der Corona-Pandemie sind bei der Einsichtnahme vor Ort zu beachten.
Die zur Verfügung stehenden Unterlagen sind auch im städtischen FreiGIS auf  
https://geoportal.freiburg.de einsehbar.
Hinweis: Folgende Verletzungen von Vorschriften sind gem. § 215 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 – 3 und Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) nur beachtlich, wenn sie innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung des Bebauungsplans unter Darlegung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich bei der Stadt Freiburg 
im Breisgau geltend gemacht worden sind:
•  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
•  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans,

•  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel der Abwägungsvorgänge.
• beachtliche Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB.
Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung (GemO) oder auf Grund der GemO zu Stande gekommen, so gilt 
sie gemäß § 4 Abs. 4 GemO ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind. Zudem gilt dies nicht, wenn die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschrift gegenüber der Gemeinde schriftlich geltend gemacht worden ist. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Ist die Verlet-
zung geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf eines Jahres nach Be-
kanntmachung der Satzung jedermann diese Verletzung geltend machen.

Freiburg im Breisgau, 11. Februar 2022
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau 

Badegewässerverordnung
In Freiburg sollen in der Badesaison 2022 (wie schon in den vergangenen Jahren) 
folgende Badestellen als Badegewässer eingestuft werden:

• Flückigersee
• Tunisee
• Silbersee
• Moosweiher

•  kleiner Opfinger Baggersee 
(Ochsenmoos)

• großer Opfinger See
• Dietenbachsee

Über die Badesaison verteilt müssen regelmäßig Proben aus diesen Gewässern ent-
nommen werden. Der Zeitraum zwischen den einzelnen Untersuchungen darf nicht 
größer als ein Monat sein. Die Proben werden auf Parameter, die auf fäkale Verun-
reinigungen (Darmkeime) schließen lassen, untersucht. Außerdem werden die Ba-
destellen auf anderweitige Verschmutzungen (z.B. Abfälle, teerhaltige Rückstände) 
und Massenvermehrung von Algen kontrolliert.
Gem. § 11 der Badegewässer-Verordnung hat die Bevölkerung die Mög-
lichkeit, zu dieser Badegewässerliste (insbesondere hinsichtlich der Erstel-
lung, der Überprüfung und der Aktualisierung) Vorschläge, Bemerkungen 
und Beschwerden vorzubringen.
Diese sind schnellstmöglich, bis spätestens 25.02.2022, entweder an das Umwelt-
schutzamt, Fehrenbachallee 12, 79106 Freiburg, oder an das Landratsamt Breisgau-
Hochschwarzwald, Fachbereich Gesundheitsschutz, Sautierstr. 30, 79104 Freiburg, 
zu richten.
Eine digitale Badegewässer-Karte ist unter folgendem Link zu finden: 
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/wasser/interaktive-karte

Freiburg im Breisgau, den 11. Februar 2022
Umweltschutzamt

Berichtigung 
der Bekanntmachung der Satzung zur 

Änderung der Satzung über die Vermeidung, 
Verwertung und Beseitigung von Abfällen 

in der Stadt Freiburg im Breisgau 
(Abfallwirtschaftssatzung)

vom 17.12.2021
Die Bekanntmachung der Satzung zur Änderung der Satzung über die Vermei-
dung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Freiburg im Breisgau 
(Abfallwirtschaftssatzung) vom 14. Dezember 2021 ist wie folgt zu berichtigen:
In Art. 1 Ziffer 12 ist bei der Änderung von § 29 Abs. 1 Nr. 2 g) der Abfallwirtschafts-
satzung ein Schreibfehler unterlaufen. Die Behältergebühr für den Restabfallbehäl-
ter beträgt jährlich bei Veranlagung nach dem Haushaltstarif je 140 Liter Abfallbe-
hälter bei wöchentlicher Leerung 349,44 EUR, statt 394,44 EUR.
Art. 1 Ziffer 12 (Änderung der Abfallwirtschaftssatzung) muss für § 29 Abs. 1 Nr. 2 g) 
daher wie folgt lauten:
 „g) 140 Liter Abfallbehälter wöchentliche Entleerung 349,44 EUR“

Freiburg im Breisgau, 24. Januar 2022
Martin W. W. Horn, Oberbürgermeister

Öffentliche Zahlungsaufforderung
An die Zahlung nachstehender Forderungen wird erinnert:
Grundsteuer: 1. Viertel der Jahressteuer 2022 – fällig am 15. Februar 2022 sowie 
Nachzahlungen innerhalb eines Monats nach Zugang der jeweiligen Grundsteuer-
Änderungsbescheide
Gewerbesteuer: 1. Viertel der Vorauszahlungen 2022 – fällig am 15. Februar 2022 
sowie Abschluss- und Nachzahlungen innerhalb eines Monats nach Zugang der je-
weiligen Steuerbescheide
Hundesteuer: für das Kalenderjahr 2022 – fällig am 15.02.2022 sowie Nachzahlun-
gen innerhalb eines Monats nach Zugang der jeweiligen Steuerbescheide
Zweitwohnungsteuer: für das Kalenderjahr 2022 gemäß den ergangenen Be-
scheiden und zum Fälligkeitstermin 01.07.2022
Übernachtungsteuer: für das 4.Quartal 2021 fällig seit 30.01.2022 sowie Nach-
zahlungen innerhalb eines Monats nach Zugang der jeweiligen Steuerbescheide
Vergnügungsteuer: Zahlungen für das Kalenderjahr 2022 gemäß den ergange-
nen Bescheiden und zu den darin genannten Zahlungsterminen
Zahlen Sie bitte rechtzeitig zu den Fälligkeitsterminen unter Angabe des vollständi-
gen Buchungszeichens unbar oder bar an die Stadtkasse Freiburg. 
Bei verspäteter Zahlung fallen Säumniszuschläge und Mahngebühren entspre-
chend den gesetzlichen Bestimmungen an. Falls Vollstreckungsmaßnahmen erfor-
derlich werden, entstehen weitere Kosten.
Diese Zuschläge können Sie vermeiden, wenn Sie am Lastschrifteinzugsverfahren 
teilnehmen. Die entsprechenden Vordrucke werden von der Stadtkämmerei – 
Stadtkasse – auf Wunsch zugesandt oder sind im Internet unter www.freiburg.de/
formulare abrufbar.

Freiburg im Breisgau, den 11. Februar 2022 
Der Oberbürgermeister Stadt Freiburg im Breisgau

Wasserrechtliches Zulassungsverfahren für 
die Grundwasserförderung zu Trink wasser-
versorgungszwecken aus den Brunnen des 

Wasserwerks Hausen an der Möhlin
Auslegung der Antragsunterlagen

Die bnNETZE GmbH hat beim Regierungspräsidium Freiburg die Erteilung einer 
wasserrechtlichen Bewilligung für den Weiterbetrieb des Wasserwerks Hausen an 
der Möhlin, einschließlich des Baus zweier neuer Brunnen an diesem Standort, be-
antragt.
1. Die bnNETZE GmbH mit Sitz in der Tullastraße 61, 79108 Freiburg i.Br. fördert 
Grundwasser zur Trinkwassererzeugung für die Wasserbedarfsdeckung in ihrem 
Versorgungsgebiet aus zwei Gewinnungsanlagen, nämlich dem Wasserwerk Hau-
sen an der Möhlin und dem Wasserwerk Ebnet. Die bisherige wasserrechtliche Be-
willigung für das Wasserwerk Hausen an der Möhlin erlaubte es, Mengen von bis 
zu 60.000 m³ pro Tag, bzw. 20 Mio. m³ pro Jahr zu gewinnen und war bis zum 
31.12.2020 befristet. Die bnNETZE GmbH hat eine neue wasserrechtliche Bewil-

ligung für die weitere Dauer von 30 Jahren beantragt. Beantragt sind maximale 
Fördermengen von 900 m³ pro Stunde je Brunnen, insgesamt maximal 93.000 m³ 
pro Tag, bzw. 17 Mio. m³ pro Jahr, um es für die Trinkwasserversorgung der Bevöl-
kerung im Versorgungsgebiet zu verwenden. Zusätzlich sollen für die Trinkwasser-
gewinnung zwei neue Brunnen (A1 und C2) gebaut werden.
2. Das Regierungspräsidium Freiburg ist für das Verfahren zuständig. Das Ver-
fahren richtet sich nach §§ 8 ff. Wasserhaushaltsgesetz (WHG), § 93 Wassergesetz 
Baden-Württemberg (WG) i. V. m. §§ 72 ff. Landesverwaltungsverfahrensgesetz 
Baden-Württemberg (LVwVfG), §§ 18 ff. Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) und §§ 1 ff. Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG). Als mögliche 
Entscheidungen kommen die Zulassung des Vorhabens in Form einer wasserrecht-
lichen Bewilligung, gehobenen Erlaubnis oder Erlaubnis – ggf. verbunden mit In-
halts- und Nebenbestimmungen – oder die Ablehnung des Antrags in Betracht.
3. Die Antragsunterlagen mit dem Erläuterungsbericht und den Unterlagen über 
die Umweltauswirkungen sind

von Dienstag, den 22.02.2022,  
bis einschließlich Montag, den 21.03.2022,

(Auslegungsfrist) auf der Internetseite des Regierungspräsidiums
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/service/bekanntmachungen/ 

unter der Rubrik Wasserrechtliche Verfahren
veröffentlicht. Mit dieser Veröffentlichung im Internet wird die Auslegung der 
Antragsunterlagen ersetzt (§ 3 Abs. 1 PlanSiG). Zusätzlich können die Unterlagen 
während der Auslegungsfrist bei der
Stadt Freiburg im Breisgau, Bürgerberatung, 
Rathausplatz 2-4, 79098 Freiburg im Breisgau,
während der Öffnungszeiten: Mo – Do 8.00 – 17.30 Uhr, Fr 8.00 – 16.00 Uhr
eingesehen werden (§ 3 Abs. 2 PlanSiG). Es wird auf die jeweiligen Corona Regelun-
gen hingewiesen, derzeit ist der Zutritt zum Rathaus nur mit 3G-Nachweis (geimpft, 
genesen, negativ getestet) und dem Tragen einer FFP2/KN95 Maske möglich.
4. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann  
von Dienstag, den 22.02.2022, bis einschließlich Donnerstag, den 21.04.2022, 
(Einwendungsfrist) schriftlich oder zur Niederschrift beim Regierungspräsidium 
Freiburg, Abt. 5 Verfahrensmanagement, Bissierstraße 7, 79114 Freiburg im Breis-
gau oder bei der Stadt Freiburg im Breisgau, Bürgerberatung, Rathausplatz 2-4, 
79098 Freiburg im Breisgau, Einwendungen gegen das Vorhaben erheben.
Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften 
befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Ent-
scheidung nach § 74 LVwVfG einzulegen, werden hiermit von der Auslegung der 
Antragsunterlagen benachrichtigt. Gleichzeitig wird ihnen Gelegenheit zur Stel-
lungnahme innerhalb der oben genannten Einwendungsfrist gegeben.
Für die Fristwahrung ist der Eingang der Einwendung bzw. Stellungnahme beim Re-
gierungspräsidium Freiburg oder beim Bürgermeisteramt maßgeblich. Mit Ablauf 
der Einwendungsfrist sind für das Verfahren über die Zulässigkeit des Vorhabens 
alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Ti-
teln beruhen. Dies gilt entsprechend auch für Stellungnahmen der Vereinigungen. 
Dieser Ausschluss von Einwendungen und Stellungnahmen gilt nicht für ein sich 
anschließendes Klageverfahren.
Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorbringen im Rahmen einer frühen Öffent-
lichkeitsbeteiligung nicht als Einwendung anzusehen ist und daher im förmlichen 
Genehmigungsverfahren wiederholt werden muss, wenn es im Verfahren beacht-
lich sein soll.
Einwendungen müssen die konkrete Betroffenheit des geltend gemachten Belangs 
erkennen lassen. Sie sind in Schriftform, d. h. in einem mit handschriftlicher Unter-
schrift versehenen Schreiben zu erheben, soweit sie nicht zur Niederschrift erklärt 
werden. Die Erhebung von Einwendungen durch Übersendung einer E-Mail ist da-
her nicht möglich.
Für Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unter-
zeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden 
(gleichförmige Eingaben), gilt derjenige Unterzeichner als Vertreter der übrigen 
Unterzeichner, der darin mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter bezeichnet 
ist, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden ist. Diese Anga-
ben müssen deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ent-
halten sein. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. Einwendungen, die den 
vorstehenden Anforderungen nicht entsprechen oder auf denen Unterzeichner 
ihren Namen oder ihre Anschrift nicht oder unleserlich angegeben haben, können 
unberücksichtigt bleiben.
5. Nach § 73 Abs. 6 LVwVfG werden nach Ablauf der Einwendungs- bzw. Äuße-
rungsfrist die rechtzeitig erhobenen Einwendungen, Äußerungen und Stellung-
nahmen mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Vereinigungen, den 
Betroffenen sowie den Personen, die Einwendungen erhoben haben, in einer 
mündlichen Verhandlung erörtert (Erörterungstermin). Ggf. kann der Erörterungs-
termin nach dem PlanSiG als Online-Konsultation durchgeführt oder diese durch 
eine Telefon- oder Videokonferenz ersetzt werden.
Der Erörterungstermin wird mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt ge-
macht. Die Behörden, der Träger des Vorhabens und diejenigen, die Einwendungen 
erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, werden von dem Erörterungs-
termin benachrichtigt.
Es wird darauf hingewiesen,
•  dass Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder Vereinigungen, die 

Stellungnahmen abgegeben haben, vom Erörterungstermin durch öffentliche 
Bekanntmachung benachrichtigt werden können, wenn mehr als 50 Benachrich-
tigungen vorzunehmen sind und

•  dass bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin auch ohne ihn ver-
handelt werden kann.

6. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über die Ein-
wendungen sowie über die Stellungnahmen der Vereinigungen durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden kann, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzuneh-
men sind.
7. In Bezug auf die beantragte wasserrechtliche Bewilligung für die vorgesehenen 
Gewässerbenutzungen wird darauf hingewiesen, dass
•  nach Ablauf der Einwendungsfrist wegen nachteiliger Wirkungen der Benut-

zung Auflagen nur verlangt werden können, wenn der Betroffene die nachtei-
ligen Wirkungen während des Verfahrens nicht voraussehen konnte,

•  nach Ablauf der Einwendungsfrist eingehende Anträge auf Erteilung einer Er-
laubnis, einer gehobenen Erlaubnis oder einer Bewilligung in demselben Ver-
fahren nicht berücksichtigt werden,

•  Ansprüche zur Abwehr von nachteiligen Wirkungen durch eine Gewässerbenut-
zung, die durch eine unanfechtbare gehobene Erlaubnis oder Bewilligung zuge-
lassen ist, nach Maßgabe des § 16 WHG nicht mehr oder nur noch eingeschränkt 
geltend gemacht werden können.

8. Für das Vorhaben besteht die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung nach § 6 i. V. m. Anlage 1 Nr. 13.3.1 UVPG.
Durch die Auslegung der Antragsunterlagen wird auch die Unterrichtung der Öf-
fentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens nach § 19 Abs. 1 UVPG 
mit umfasst.
Zur Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens hat der Antragsteller den 
Erläuterungsbericht nebst Anlagen (Übersichtskarte und Lageplan, auch von Was-
serschutzgebieten, Wasserstatistik, Geologische Übersichtskarte und Schemaschnitt 
südlicher Oberrheingraben, Hydrogeologische Quer- und Längsschnitte, Bodenkar-
te, Flurabstandsplan, Grundwasserstandsganglinie und Grundwassergleichenpläne, 
Bewertung Wechselwirkung Oberflächengewässer, Abflussganglinien Oberflächen-
gewässer, Angaben zur Absenkung des Grundwasserstands, Entnahmen Dritter, 
Flächendifferenzierte Grundwasserneubildung, Schutzgüter aus Natur und Land-
schaft, Altlastensituation, Regionalplan, Lageplan Nutzungen, Risikoabschätzung, 
Monitoringkonzept, Daten zur Wassergüte, Brunnen, Pumpenfragebögen, Gewin-
nungsschema, Katasterpläne, Eigentumsverhältnisse und die Dokumentation der 
frühen Öffentlichkeitsbeteiligung), einen UVP-Bericht, einen Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan, eine FFH-Vorprüfung sowie eine Spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung vorgelegt.
Die Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen werden auch im UVP-
Portal www.uvp-verbund.de veröffentlicht.
9. Kosten, die durch Einsichtnahme in Antragsunterlagen, die Erhebung von Ein-
wendungen und Teilnahme am Erörterungstermin entstehen, können nicht erstat-
tet werden.
10. Gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wird darauf hinge-
wiesen, dass die erhobenen Einwendungen und die darin mitgeteilten personen-
bezogenen Daten ausschließlich für dieses Verfahren von Referat 51 (Recht und 
Verwaltung) des Regierungspräsidiums Freiburg als Verantwortlichem erhoben, 
gespeichert und verarbeitet werden. Die persönlichen Daten werden benötigt, um 
den Umfang der jeweiligen Betroffenheit beurteilen zu können und werden an 
die Vorhabenträgerin und ihre Beauftragten sowie die fachlich mit dem Verfahren 
befassten Behörden zur Auswertung weitergegeben. Die Verarbeitung der Daten 
ist zur Erfüllung unserer Aufgabe als zuständige Behörde für das immissionsschutz-
rechtliche Verfahren erforderlich und erfolgt auf Grundlage von § 4 Landesdaten-
schutzgesetz (LDSG) i. V. m. Art.6 Abs.1 Satz 1e) DSGVO. Sowohl die Vorhaben-
trägerin als auch deren Beauftragte sind zur Einhaltung der DSGVO verpflichtet. 
Die Daten werden so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen für den genannten Zweck erforderlich ist. Ergänzend wird 
auf die Datenschutzerklärung des Regierungspräsidiums Freiburg (u. a. mit den 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten) verwiesen. Diese ist abrufbar über 
den Link in der Fußzeile der Internetseite oder unter https://rp.baden-wuerttem-
berg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/DSE/A-01.pdf

Freiburg im Breisgau, den 11. Februar 2022
für die Stadtverwaltung: gez. Martin Horn, Oberbürgermeister

 BEKANNTMACHUNGEN
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...es ganz schön bunt ist. Auch als Arbeitgeberin. Deshalb freuen wir uns auf Bewerbungen (a)ller, die für ihr Thema brennen und uns und unsere Stadt 
weiterbringen wollen. Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, Geschlecht, geschlechtlicher Identität, Alter, Hautfarbe, Religion, sexueller Orientierung
oder Behinderung sind bei uns immer willkommen. Vielfalt – dafür stehen wir. Und das (a) im Jobtitel.

> Wir suchen Sie für das Amt für Bürgerservice und Informationsmanagement als

Sachbearbeiterin (a) 
Bürgerberatung und TelefonServiceCenter

  Entgeltgruppe 7 TVöD   Bewerbungsfrist bis 20.02.2022

> Wir suchen Sie für das Haupt- und Personalamt als

Sachbearbeiterin (a) 
Zentrale Dienste – Registratur – Poststelle

  Entgeltgruppe 6 TVöD    Bewerbungsfrist bis 27.02.2022

> Wir suchen Sie für das Amt für Soziales und Senioren als

Sachbearbeiterin (a) 
in der Örtlichen Betreuungsbehörde

  Entgeltgruppe 9 c TVöD   Bewerbungsfrist bis 27.02.2022

> Wir suchen Sie für das Garten- und Tiefbauamt als

Handwerkerin (a) 
im Straßenbau

  bis Entgeltgruppe 5 TVöD   Bewerbungsfrist bis 27.02.2022

> Wir suchen Sie für das Amt für Bürgerservice und Informationsmanagement als

Sachbearbeiterin (a)
Bürgerservice

  Entgeltgruppe 8 TVöD   Bewerbungsfrist bis 27.02.2022

> Wir suchen Sie für das Forstamt als

Forstwirtin (a)
  Entgeltgruppe 5 TVöD   Bewerbungsfrist bis 27.02.2022

www.maler-ullrich.de   0761 / 4 35 97

Die Profis für ein schönes Zuhause!

Ihr Maler

               

IhIhrhr MaMallele

     

lleler

     

Tel.:  0761 49040 - 0
Fax:  0761 49040 - 90
www.flammefreiburg.de
Jechtinger Straße 17 
79111 Freiburg

www.pflegehelden-freiburg.de/preis-kalkulation

Pflegehelden Freiburg
Die

Alternative
zum

Pflegeheim Berechnen Sie jetzt unverbindlich Ihre Kosten:

☎ 07 61 - 4 78 72 24

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen 03944-36160,
www.wm-aw.de
Wohnmobilcenter Am Wasserturm

TELEFAX 0761/84862•www.schreinerei-eschmann.de•info@schreinerei-eschmann.de

Sie erreichen uns jederzeit unter 
Tel. 0761 - 27 30 440761 - 27 30 44

Friedhofstr. 8 | 79106 Freiburg

www.bestattungsdienst.freiburg.de

Wenden ie sich im   
Trauerfall vertrauensvoll

               an uns...

Die Freiburger Verkehrs AG sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt

• Bautechniker, Vermessungstechniker 
 oder Baumeister (m/w/d)

in der Arbeitsvorbereitung

• Fachbereichsleitung Inspektion und 
Wartung (m/w/d) 

 im Bereich Instandhaltung Infrastruktur

• Spezialbaufacharbeiter Bautenschutz (m/w/d)
• Stahlbetonbauer / Maurer (m/w/d)
• Straßenbaufacharbeiter / 

Tiefbaufacharbeiter (m/w/d)
• Land- und Baumaschinen-

mechatroniker (m/w/d)
• Raumausstatter (m/w/d)

Die komplette Stellenausschreibung 
und Online-Bewerbung unter: 
vag-freiburg.de/die-vag/jobs-karriere
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